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Die harten „kontrovers-
theologischen“ Aus-

einandersetzungen sind ge-
wiss nicht auf dem Feld der 
Sozialethik geführt worden, 
sondern etwa in der Sote-
riologie, in der Sakramen-
tentheologie oder in der 
Liturgiewissenschaft. Den-
noch sind auch die „Sozial-
ethiken der Theologien“ mit 
den grundlegenden theolo-

gischen Hintergrundannahmen der ka-
tholischen sowie der lutherischen und 
reformierten Tradition verwoben. Das 
dürfte auch mit der Entstehungszeit der 
Disziplin zusammenhängen. Für den 
Mainstream der katholischen Sozial-
lehre war das neuscholastische Natur-
rechtsparadigma mit einer kritischen 
Befürwortung der Marktwirtschaft 
mit Privateigentum und einer gewis-
sen Staatsskepsis prägend, während für 
die protestantischen Traditionslinien 
einerseits eine – vor allem reformato-
rische – Verwandtschaft zum „Geist des 
Kapitalismus“ und andererseits eine – 
vor allem lutherische – Staatsaffini-
tät diagnostiziert wurde. Gerne ordnet 
man deshalb in der vergleichenden So-
zialstaatsforschung verschiedene So-
zialmodelle den konfessionellen Tra-
ditionen zu.

So erhellend diese Zuordnung ist, 
so zeigt sich doch darin ein zentrales 
Problem der konfessionellen Bestim-
mung der Sozialethik: Gilt den einen 
beispielsweise das bundesdeutsche So-
zialmodell und die Soziale Marktwirt-
schaft als Inbegriff der Realisierung 
der Ideen der katholischen Sozialleh-
re, weisen andere auf deren protestanti-
sche Wurzeln hin (vgl. zu dieser Thema-
tik den Beitrag von Traugott Jähnichen 
in diesem Heft). Das führt weniger zu 
der Frage, welche Konfession nun das 
deutsche Modell stärker beeinflusst hat, 
als zu der Frage, ob es wirklich einen 
tiefgreifenden, etwa weit in die Gna-

den- oder Rechtfertigungstheologie hi-
neinreichenden Unterschied zwischen 
den konfessionellen Sozialethiken gibt.

Ursula Nothelle-Wildfeuer zeigt in 
ihrem Beitrag auf, wie sich aus den 
unterschiedlichen, jedoch zueinander 
nicht in einem substanziellen Wider-
spruch stehenden Traditionssträngen 
eine ökumenische Sozialethik des „dif-
ferenzierten Konsenses“ und „begrenz-
ten Dissenses“ entwickeln konnte.

Auf Seiten der katholischen Sozial-
ethik haben sich die konfessionellen 
Besonderheiten rapide reduziert, als 
sich die katholische Sozialethik vom 
Naturrecht gelöst und der zeitgenös-
sischen politischen Philosophie zuge-
wandt hat. Peter Schallenberg entwirft 
in diesem Heft noch einmal den Ver-
such eines aktualisierten theologischen 
Naturrechtsdenkens. Die meisten ka-
tholischen Sozialethikerinnen und So-
zialethiker haben sich aber vom Natur-
recht ab- und etwa der Diskursethik 
oder der Diskurstheorie des Rechts, Va-
rianten der liberalen politischen Philo-
sophie oder des Befähigungsansatzes, 
den Anerkennungstheorien oder dem 
Pragmatismus zugewendet.

Diese Neuorientierungen sowie die 
Neubesinnung auf die Bibel als zentra-
lem Orientierungspunkt für die christ-
liche Sozialethik führen zwar zu einer 
beachtlichen Pluralität unterschied-
lich akzentuierter Varianten der So-
zialethik; aber die Unterscheidungs-
merkmale liegen dabei kaum mehr im 
konfessionellen Hintergrund dieser Va-
rianten, sondern eben in den Rezepti-
onsvorlieben und manchmal auch in 

den politischen Orientierungen der So-
zialethikerinnen und Sozialethiker. 

Dies wurde insbesondere auch im 
ökumenischen Sozialwort Für eine Zu-
kunft in Solidarität und Gerechtigkeit 
(1997) deutlich (und Ähnliches gilt für 
das Ökumenische Sozialwort in Öster-
reich 2003), in dem man „zwischen den 
Zeilen“ wesentlich mehr wirtschafts- 
und sozialpolitischen als konfessionel-
len Dissens wahrnehmen kann (vgl. da-
zu den Beitrag von Gerhard Wegner in 
diesem Heft).

Ein Anwendungsfeld schließlich, 
in dem sozialer Katholizismus und so-
zialer Protestantismus – in wohl sehr 
ähnlicher Weise – praktisch werden, 
ist jenes der Freien Wohlfahrtspfle-
ge. Martin Büscher reflektiert dieses 
Feld wirtschafts- und unternehmens-
ethisch; im Rahmen einer „ökumeni-
schen Wirtschaftsethik“ sucht er, die 
gesamtwirtschaftliche Ebene mit der 
betriebswirtschaftlichen Ebene zu ver-
knüpfen. Der Beitrag skizziert damit 
weitere Entwicklungsmöglichkeiten 
ökumenischer Sozialethik.

Mit den Ausschreitungen am Rande 
des G20-Gipfels in Hamburg haben sich 
auch Fragen der inneren Sicherheit wie-
der in die öffentliche Wahrnehmung ge-
schoben. Mit dem Beitrag von Christoph 
Giersch zur sozialethischen Dimension 
der Polizeiethik bietet das vorliegende 
Heft auch einen Zugang zu diesem – vor 
allem im Vergleich zu anderen Bereichs- 
und Berufsethiken – noch wenig bear-
beiteten Feld, dessen Brisanz mit den 
Ereignissen von Hamburg jedoch wie-
der scharf hervorgetreten ist.

Die konfessionellen 
Unterschiede treten in 
den Hintergrund

Christian Spieß



SchwerpunktthemaÖkumenische Sozialethik

Schwerpunktthema

3MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

Gemeinsam Zeugnis geben in einer 
pluralistischen Gesellschaft
Chancen und Grenzen einer ökumenischen Sozialethik

Die beiden großen Kirchen haben im Laufe der jüngeren Vergangenheit bereits einen 
langen, aber letztlich erfolgreichen Weg hin zu einer ökumenischen Soziallehre und 
Sozialethik zurückgelegt. Trotz der immer wieder vorgebrachten Bedenken hinsicht-
lich eines evangelisch-katholischen Grundwiderspruchs in Fragen der Ethik hat sich 
in den entscheidenden Bereichen, nämlich der Erkenntnistheorie, der Verbindlichkeit, 
der zugrundeliegenden Anthropologie sowie der Ekklesiologie ein gemeinsames Fun-
dament für die ökumenische Soziallehre herauskristallisiert. Ohne Verlust an christli-
cher Substanz und an Glaubwürdigkeit in der pluralistischen Gesellschaft kann es nicht 
mehr unterschritten werden.

Die Flüchtlings- und Migrationskrise 
seit 2015 hat in Deutschland ungeahn-
te Kräfte ökumenischer Kooperation im 
Handeln vor Ort freigesetzt – der frühe-
re EKD Ratsvorsitzende Wolfgang Hu-
ber spricht von der Ökumene des Indi-
kativs, die der Ökumene des Imperativs 

vorausgeht (vgl. Huber 2017, 13). Die-
ser Indikativ stellt zugleich eine gro-
ße Herausforderung für die theologi-
sche Arbeit an der Frage nach Chan-
cen und Grenzen einer ökumenischen 
Sozialethik dar.

Tendenzen ökumenischer Sozialethik

Nimmt man die letzten drei Jahrzehn-
te näher in den Blick, dann ist die Ent-
wicklung auf diesem Gebiet eine durch-
aus positive und konstruktive. Zugleich 
aber gibt es gerade auf dem Gebiet der 
Ethik in jüngster Zeit auch eine Ten-
denz, die nicht mehr in der dogmati-
schen Lehre, sondern speziell in der 
Ethik „einen evangelisch-katholischen 
Grundwiderspruch“ (Söding 2017, 27) 
zu konstatieren meint. Sich dieser kom-
plexen Herausforderung im Jahr des 
Reformationsgedenkens in besonderer 
Weise anzunehmen, liegt nahe, zumal 
im März 2017 die Studie der dritten Bi-

lateralen Arbeitsgruppe aus Deutscher 
Bischofskonferenz (DBK) und Vereinig-
ter Evangelischer-Lutherischer Kirche 
in Deutschland (VELKD) mit dem Titel 
„Gott und die Würde des Menschen“ 
vorgelegt wurde, die in dieser Frage 
nach einer ökumenischen Sozialethik 
deutlich und konstruktiv Position be-
zieht. Eine Bestandsaufnahme zum 
ökumenischen sozialethischen Dia-
log muss mehrere Spannungen in den 
Blick nehmen:
• Auf der einen Seite wachsen in den 

Kirchen die Erkenntnis und Erfah-
rung, dass ökumenisches Miteinan-

der sich nicht nur in gemeinsamen 
Stellungnahmen dokumentiert, son-
dern sich auch und gerade im ge-
meinsamen, am christlichen Grund-
auftrag orientierten Handeln in den 
vielfältigen Bereichen gesellschaft-
lich-öffentlichen Agierens zeigt.

• Auf der anderen Seite scheint es so, 
als hätten sich gerade im Blick auf 
die gemeinsamen Handlungsfelder 
in den letzten Jahren die Differen-
zen in den Vordergrund geschoben. 
Angeführt wird diesbezüglich aus 
sozialethischer Perspektive vor al-
lem das Familienpapier der EKD von 
2013 („Zwischen Autonomie und 
Angewiesenheit“): Im Blick darauf 
wie auch auf die Debatten um den 
Import embryonaler Stammzellen 
zu medizinischen Forschungszwe-
cken (2008) und auf die Diskus-
sion um den ärztlich assistierten 
Suizid leitet sich vor allem in ka-
tholischen Kreisen die Ansicht ab, 
„mit der evangelischen Kirche kön-
ne man auf ethischem Gebiet nicht 

Ursula Nothelle-Wildfeuer
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mehr verlässlich koalieren, weil sie 
einknicke, wenn es Gegenwind ge-
be“ (Söding 2017, 27).

• Zugleich aber mehren sich die An-
zeichen dafür, dass Christen und 
Christinnen beider Konfessionen 
kaum noch Verständnis für die 
„kirchentrennende Bedeutung in-
terkonfessioneller Lehrdifferenzen“ 
(Bedford-Strohm 2004, 410) haben. 
Vielmehr scheint ein gemeinsames 
Zeugnis der Christen notwendiger 
denn je: Gesellschaftlich gesehen, 
verlangen die großen Fragen der 
Menschheit, die längst zu Über-
lebensfragen geworden sind, zu-
nehmend drängender zumindest 
eine Einigung im deutschsprachi-
gen Raum (vgl. 16) (Wulsdorf 2003, 
16). Wenn die Christen nicht mit ei-

ner Stimme sprechen, wird ihr Bei-
trag zum gesellschaftlichen Diskurs 
in der offenen und pluralistischen 
Gesellschaft kein Gehör (mehr) fin-
den. Zudem ist aber auch offen-
kundig, dass die Unterschiede in 
Argumentationen, Positionen und 
Überzeugungen, aber auch in der 
ethischen Methodologie schon län-
ger nicht mehr zu einer trennschar-
fen Grenze zwischen den Konfes-
sionen führen, sondern innerhalb 
der Konfessionen ein legitimer 
Pluralismus existiert, der wiede-
rum Überzeugungsgemeinschaften 
über konfes sionelle Grenzen hin-
weg entstehen lässt.

Was birgt das für eine ökumenische So-
zialethik an Chancen und Problemen?

Erreichtes und Offenes: Historischer Rückblick und 
gegenwärtige Situation

Seit den 1990er Jahren hat die „Rede 
von einer gemeinsamen Sozialethik, 
genauerhin von einer ökumenischen 
Sozialethik, […] an Boden gewinnen 
können“. (Wulsdorf 2003, 15) Immer 
deutlicher zeigte sich, dass Ökumene 
nicht länger ausschließlich eine Sache 
der Dogmatik war, sondern dass sozial-
ethische Überlegungen als ökumeni-
sche Überlegungen an Bedeutung zu-
nahmen (vgl. Thönissen 2005, S. 42). 
Hatten sich lange Zeit katholische und 
evangelische Ethiker hauptsächlich 
kontroverstheologisch über Grundla-
genfragen von Gesetz und Freiheit, Na-
turrecht und Offenbarung verständigt, 
so sind in den vergangenen drei Jahr-
zehnten in Absetzung davon die ma-
terial-inhaltlichen Gemeinsamkeiten in 
sozialethischen Fragen gewachsen. Seit 
dem ersten der „Gemeinsame(n) Tex-
te“, der sich wie diverse weitere auch, 
mit bio-und medizinethischen Frage-
stellungen beschäftigte, sind bis heu-
te 24 Texte erschienen. Das Jahr 1997 
stellt gerade auch im Blick auf die spe-
zifisch sozialethischen Themen einen 
Höhepunkt dar, denn hier sind gemein-

same Texte zur Migration, zur Medien-
gesellschaft und zur Wirtschafts- und 
Sozialpolitik erschienen. Aber auch 
der von der EKD und DBK gemeinsam 
verantwortete Impulstext „Gemeinsa-
me Verantwortung für eine gerechte 
Gesellschaft“ von 2014 sowie die Ge-
meinsame Feststellung zur Ökumeni-
schen Sozialinitiative „im Dienst an ei-
ner gerechten Gesellschaft“ von 2016, 
in die der Diskussionsprozess und die 
Rückmeldungen eingeflossen sind, sind 
hier zu nennen. Von dort soll das Sig-
nal ausgehen, dass sich die Kirchen 
auch weiterhin mit den sozialen Fra-
gen beschäftigen und differenziert und 
prononciert in den gesellschaftlichen 
Diskurs einbringen.

Aber nicht nur auf nationaler Ebe-
ne gab es ökumenische Erfolge, son-
dern auch auf internationaler Ebene 
entwickelte sich eine weiterreichende 
Kooperation: Auch wenn die katholi-
sche Kirche bzw. der Vatikan nicht Mit-
glied im Ökumenischen Rat der Kir-
chen (ÖRK) ist – dies wurde besonders 
als Defizit spürbar im Umfeld des kon-
ziliaren Prozesses Gerechtigkeit, Frie-

den und Bewahrung der Schöpfung –, 
so ist sie doch Teil der ökumenischen 
Bewegung. Die Zusammenarbeit do-
kumentiert sich in einer gemeinsamen 
Arbeitsgruppe zwischen Vatikan und 
ÖRK.

Nicht länger geht es bei diesen öku-
menischen Papieren und Erklärungen 
um Unterscheidung und Abgrenzung 
in Konfessionen, sondern vielmehr 
um Unterscheidung in „die philoso-
phischen Schulen der Gegenwart, zu 
denen – selbstverständlich in kritischer 
Auseinandersetzung – Anschluss ge-
sucht wird“ ( Beestermöller 1996a, 74). 
Konfessionsübergreifend und -ver-
bindend geht es darum, „christliche 
Grundüberzeugungen vor dem Forum 
des Gegenwartsdenkens zu vertreten“ 
(ebd.) und diese in den jeweils aktuellen 
Diskurs wahrnehmbar einzubringen.

Die Entwicklung in der gemeinsa-
men Urteilsbildung der Kirchen ist 
mittlerweile so weit fortgeschritten, 
dass Landesbischof Heinrich Bedford-
Strohm zuversichtlich von einer „sich 
entwickeln de(n) ökumenischen Sozi-
allehre von unten“ spricht, und deren 
„offensive Aufnahme … durch die Kir-
chen auf allen Ebenen“ wertet als „ein 
nicht zu übersehendes Zeichen, dass die 
Kirchen den Auftrag verstanden haben, 
den Jesus ihnen auf den Weg gegeben 
hat: Salz der Erde und Licht der Welt zu 
sein“ (Bedford-Strohm 2004, 410). Auch 
der katholische Ökumeniker Wolfgang 
Thönissen spricht bereits 2005 von der 
„Chance einer ökumenischen Verstän-
digung sozusagen von unten her, wel-
che eine gemeinsam konzipierte und 
sich aus unterschiedlichen Traditio-
nen speisende Sozialethik“ biete, die er 
dann näherhin qualifiziert als „Ethos 
der Menschenwürde und Theologie der 
Menschenrechte“ (Thönissen 2005, 41).

 Es geht darum, christliche 
Grundüberzeugungen 
gemeinsam und 
wahrnehmbar in den 
gesellschaftlichen Diskurs 
einzubringen
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Eine solche ökumenische Sozialleh-
re und -ethik wird aber durchaus un-
terschiedlich gewertet: Verschiedene, 
eher optimistische Stimmen würdigen 
sie sogar als Chance auch für die öku-
menische Bewegung insgesamt: Diese 
stecke aus unterschiedlichen Gründen 
in einer Orientierungskrise und könne 
neue Impulse bekommen. Wenngleich es 
immer noch Unterschiede in den Ansät-
zen und in der Methodik gebe und auch 
die Zugangsweisen beider Traditionen 
noch Differenzen aufwiesen, spricht 
Bedford-Strohm hier von einer „Kom-
plementarität“ (Bedford-Strohm 2004, 
408) des Unterschiedlichen, die weg füh-
re von „früheren Polarisierungen“ (ebd.) 
hin zu gemeinsamen, vernunftmäßig 
zu begründenden Inhalten. Der Wiener 
evangelische Ethiker Ulrich Körtner er-
hebt dagegen angesichts der verblei-
benden Unterschiedlichkeit der Ansät-
ze, Zugangsweisen und Begründungs-
strukturen eher warnend seine Stimme 
und drängt auf eine Selbstvergewisse-
rung der protestantischen Sozialethik 
(vgl. Körtner 2007, 163). Wenn auch 
Karl Kardinal Lehmann für die gesam-

tökumenische Entwicklung das Refor-
mationsgedenken „mit dem […] Profil an 
grundsätzlicher Bereitschaft zur Einheit 
der Kirche, an theologischer Tiefe und 
an praktischer Annäherung“ (Lehmann 
2017, 17) als neuen positiven Akzent 
würdigt, überschatten, wie oben bereits 
angedeutet, in der jüngsten Vergangen-
heit gerade im Blick auf eine ökumeni-
sche Ethik eher wieder dunklere Wolken 
das ökumenische Bemühen. Es schei-
nen noch bzw. wieder kontroverse Po-
sitionen in den Diskurs eingebracht zu 
werden, die Thomas Söding allerdings 
mit Recht als Karikatur bezeichnet; sie 
kolportierten überlieferte Klischees et-
wa über das katholische Naturrechts-
verständnis und den evangelischen Bi-
belbezug, über das protestantische Frei-
heitsbewusstsein und das katholische 
Lehramtsdiktat. (Vgl. Söding 2017, 28) 
Hundertprozentige Deckungsgleichheit 
evangelischer und katholischer Sozial-
ethik ist sicher nicht erreicht und auch 
nicht erreichbar, aber auch nicht not-
wendig und nicht wünschenswert; an-
dererseits eröffnen sich Möglichkeiten 
für eine Weiterentwicklung.

Aktuelle Perspektiven: Möglichkeiten und Grenzen

Im Horizont der immer drängender wer-
denden Überlebensfragen der Mensch-
heit treten die konfessionell geprägten 
Traditionen und Ansätze zunehmend in 
den Hintergrund. So lässt sich feststel-
len, dass bei der Suche nach überzeu-
genden und kommunikablen Begrün-
dungsmustern für das Engagement der 
Kirchen in sozialen und gesellschaft-
lichen Belangen der Blick in den un-
terschiedlichen Texten ökumenischer 
Sozialethik primär auf den neutesta-
mentlich bezeugten Glauben an Jesus 
Christus als Fundament gelenkt wird. 
Wenn auch selbstverständlich spezi-
fisch konfessionelle Ansätze und ihre 
Differenz bestehen bleiben, gelangt auf 
der Suche nach dem Einheitspunkt die 
biblisch bezeugte Wahrheit von Jesus 
Christus als Heil der Menschen ins Zen-
trum. Damit hängt zugleich die Über-

zeugung zusammen, dass dieser Glaube 
„Folgen für das individuelle und soziale 
Leben der Christen“ (Thönissen 2005, 
44) und das heißt: auch für die Sozial-
ethik und -lehre hat. In untrennbarem 
Zusammenhang mit diesem bibeltheo-
logischen Ansatz für ein christliches 
(Sozial-)Ethos steht die Bezugnahme 
auf die Idee von Grundwerten, Men-
schenwürde und Menschenrechten. Das 
ist der entscheidende Ansatzpunkt, um 
den Gedanken der Humanität einer-
seits christlich zu verankern und ihn 
andererseits in die jeweilige Zeit und 
Gesellschaft hinein zu konkretisieren. 
Hier setzen die neueren theologisch-
kirchlichen Ansätze an, eine ökume-
nische Verständigung darüber erweist 
sich als notwendig. Dahinter steht ein 
doppeltes Bemühen: zum einen an der 
Unbedingtheit des sittlichen Anspruchs 

festzuhalten, zum anderen divergieren-
de konfessionelle Begründungsmuster 
zu überwinden und trotzdem konfes-
sionelle Eigenarten bestehen zu lassen, 
letztlich aber den Beitrag zum öffent-
lichen Diskurs einstimmig zu leisten.

Biblische oder naturrechtliche Ansätze? 
Die Frage nach der Methode und 
Erkenntnistheorie

Wenn man gerade auch im aktuellen 
Diskurs immer noch oder wieder auf 
die simplifizierende und polarisieren-
de Gegenüberstellung von naturrecht-
licher Argumentation als typisch ka-
tholisch und bibeltheologischer Ar-
gumentation als typisch evangelisch 
trifft, dann wird in derartigen Verzer-
rungen deutlich, dass der lange Weg, 
den beide Kirchen im Blick auf eine 
ökumenische Sozialethik und ihre Er-
kenntnistheorie seit den 1950er Jah-
ren gegangen sind, noch nicht wirk-
lich im Diskurs präsent und wirksam 
geworden ist. Dabei kann man mittler-
weile mit Fug und Recht sagen, dass 
der Bezug auf die Heilige Schrift eine 
gemeinsame Grundlage ökumenischer 
Sozialethik geworden ist; zentrale so-
zialethische Werte, Themen und Moti-
ve werden generiert im Rekurs auf die 
Bibel. Sicher bleiben auch hier kon-
fessionell unterschiedliche Formen der 
Bezugnahme bestehen. Aber zugleich 
belegen manche hermeneutischen De-
fizite bei den biblischen Verweisen – 
so etwa die Funktion der Schriftbezü-
ge und die fehlende Transparenz der 
Kriterien zur Auswahl (vgl. Heimbach-
Steins 2000, 81f) – die Notwendigkeit, 
diese Fragen in ökumenischer Koope-
ration weiter zu bearbeiten.

Die Ausgangsposition für diese Ent-
wicklung hin zu einer offenbarungs-
theologisch fundierten ökumenischen 
Soziallehre war in den beiden Konfes-
sionen durchaus unterschiedlich: Auf 
protestantischer Seite „bildeten gerade 
die Kräfte, die die biblische Ethik und 
ihr Gegründetsein auf Offenbarung be-
sonders betonten, die progressive Spit-
ze innerhalb der evangelischen Kirche.“ 
(Bedford-Strohm 2004, 407) Auf der 
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katholischen Seite stellte sich die Si-
tuation nach dem II. Vatikanischen 
Konzil etwas diffiziler dar: Einer der 
großen Schwerpunkte des Konzils war 
das Bestreben, die gesamte Theologie 
stärker biblisch und offenbarungstheo-
logisch zu orientieren. Mit dieser Ten-

denz ist eine doppelte tiefgreifende in-
nerkatholische Konsequenz, auch für 
die Soziallehre, verbunden: Sie bedeu-
tet zum einen die Bewegung
• weg von der engen und nahezu aus-

schließlichen Bindung der Theolo-
gie an das (neu)scholastische Na-
turrechtsdenken mit seiner rein de-
duktiven Seins- und Wesensethik

• hin zu einem Dialog der Theolo-
gie mit den unterschiedlichen An-
sätzen moderner Philosophie, in 
dem das biblische Verständnis vom 
Menschen mit philosophischen Ent-
würfen und deren Vernunft-, Frei-
heits- und Würdeverständnis in 
Austausch gebracht wird und in 
eine „vernunftorientierte Prinzi-
pienethik“ (Thönissen 2005, 47) 
mündet.

Es geht um eine Bewegung von einer 
ausschließlich ablesenden bzw. hören-
den hin zu einer kritischen Vernunft.

Zum anderen führt diese Tendenz 
des II. Vatikanums die Bewegung weg 
von einem rein satzhaften hin zu ei-
nem personalen und heilsgeschichtli-
chen Offenbarungsverständnis. Das be-
deutet, dass es bei dem gewandelten 
Grundansatz ökumenischer Sozial lehre 
und -ethik nicht einfach um das quan-
titativ verstärkte Einbringen von Bibel-
zitaten gehen kann, denen in diesem 
Sinn schon in der Vergangenheit oft-
mals nur eine dekorative, schmücken-
de, nicht aber eine substantielle Funk-
tion zukam. Vielmehr geht es letztlich 
um die heilsgeschichtlich bezeugte, 

christologisch fundierte Antwort auf 
die Frage nach dem Menschen. Die 
diesbezügliche Kernaussage des Kon-
zils lautet, dass letztlich keine Theo-
logie ohne Anthropologie mehr mög-
lich ist, aber auch keine Anthropolo-
gie ohne Theologie. Im Zusammenhang 
damit steht auch die zunächst vor al-
lem im lateinamerikanischen Kontext 
der Theologie der Befreiung entwickel-
te „vorrangige Option für die Armen“, 
die trotz und seit der Debatte der Befrei-
ungstheologie mit der Glaubenskon-
gregation zum zentralen Theologou-
menon geworden ist, das in besonderer 
Weise geeignet ist, die genuin theolo-
gische Ausrichtung einer Sozialethik 
zum Ausdruck zu bringen.

Vor dem Hintergrund dieser be-
schriebenen Tendenzen liegt die wei-
tere Entwicklung nahe: Die schroffe 
und polarisierende Alternative zwi-
schen biblischer Ethik auf der einen 
und naturrechtlich geprägter Ethik auf 
der anderen Seite wird überwunden, 
„indem von einer ‚Komplementarität‘ 
von biblischer Begründung und Ver-
nunftbegründung ausgegangen wird.“ 
(Bedford-Strohm 2004, 408)

Kirchliches Lehramt versus evange
lische Freiheit – Die Frage nach der 
Verbindlichkeit

Nach wie vor unterscheidet sich das 
Verständnis des kirchlichen Amtes in 
den beiden Konfessionen. Das wiede-
rum zeigt Auswirkungen auf das ge-
meinsame sozialethische Sprechen,
• sofern es einerseits „um die Frage 

nach Autorität, Verbindlichkeit und 
Repräsentativität der Texte geht“ 
(Heimbach-Steins 2000, 83),

• sofern es andererseits aber auch um 
die Frage nach Möglichkeit und Re-
levanz von individueller (und Ge-
wissens-)Freiheit geht.

Die Frage ist also,
• ob der Verbindlichkeitscharakter 

katholischer Soziallehre nicht dem 
Verständnis evangelischer Freiheit 
widerspricht und zugleich,

• ob die mit der lehramtlichen Ver-
bindlichkeit verbundene universale 

Ausrichtung nicht die Eigenstän-
digkeit und Freiheit des Einzelnen 
und der Landeskirchen konterka-
riert (vgl. dazu Körtner 2007, 164).

In dieser Kontrastierung wird die Auto-
nomie des Subjekts der Fremdbestim-
mung durch das Lehramt gegenüber-
gestellt, was wiederum eine unzuläs-
sige Vereinfachung darstellt. Für eine 
ökumenische Soziallehre und -ethik 
scheint es unverzichtbar, diesbezüg-
lich einen differenzierten Konsens an-
zustreben: Im Blick auf das Verständ-
nis von Freiheit ist zu bedenken, dass 
die neuzeitliche Freiheit nicht einseitig 
als Freiheit des Individuums verstan-
den werden darf, „gegenüber der es 
eine überindividuelle Verbindlichkeit 
gerade nicht geben“ (Bedford-Strohm 
2004, 409) dürfe, denn darüber gerät 
die auf die Gesellschaft und Gemein-
schaft bezogene Dimension von Frei-
heit in Vergessenheit, die allerdings für 
jede Sozialethik konstitutiv ist.

Was nun die Frage nach der über-
geordneten Verbindlichkeit angeht, so 
wird diese für die Soziallehre im öku-
menischen Diskurs nicht ausschließ-
lich, noch nicht einmal vorrangig über 
ein (katholisches) Amtsverständnis ein-
geholt werden können, aber auch nicht 
müssen. Vielmehr hat im Modus des 
„differenzierten Konsens“ diese Ver-
bindlichkeit sich auch und vor allem 
inhaltlich auszuweisen; sie hat immer 
etwas zu
• tun mit dem Entstehungsprozess, 

der Diskurssituation (vgl. Heim-
bach-Steins 2000, 83) und auch

• mit den inhaltlich zugrundeliegen-
den Leitlinien, Werten und Prinzi-
pien, hinter die man ohne Verlust 
an humaner Substanz auch nicht 
zurückgehen kann.

Von evangelischer Seite werden auch 
„die aus der universalen Bindung (des 
römischen Katholizismus. Anm. UNW) 
erwachsenden inhaltlichen Impulse für 
die Ethik insgesamt“ (Bedford-Strohm 
2004, 407) sehr positiv und als in ho-
hem Maße anschlussfähig aufgenom-

 Seit dem Zweiten 
Vatikanum geht die 
Bewegung weg von einer 
ausschließlich ablesenden 
bzw. hörenden hin zu einer 
kritischen Vernunft
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men, so z. B. die Option für die Ar-
men aus der lateinamerikanischen Be-
freiungstheologie. Entscheidend bleibt 
dabei, dass diese inhaltlichen Impulse 
auch im Volk Gottes implementiert sind 
und so Eingang in die gelebte Glau-
benspraxis bekommen.

Aus dieser Perspektive heraus kann 
Bedford-Strohm auch in der päpstli-
chen Sozialverkündigung „ein(en) 
Schatz für die Ökumene“ erkennen, 
nicht, weil hier lehramtliche Aussa-
gen gemacht werden, sondern weil hier 
Menschen in Not „Rückendeckung ge-
geben und der Wert ihrer Arbeit ins 
Zentrum gestellt“ (Bedford-Strohm, 
193) wird. So sind sie in seinen Au-
gen durchaus geeignet als verlässliche 
Quelle einer ökumenischen Soziallehre.

Gottebenbildlichkeit und Menschen
würde – das christliche Verständnis 
vom Menschen als gemeinsame 
Grundlage

Da letztlich jede (Sozial-)Ethik in einer 
Anthropologie gründet, hat sich auch 
in der bisherigen Tradition ökumeni-
scher Soziallehre und -ethik dieser Be-
zug auf die Anthropologie als einer der 
Kernpunkte herauskristallisiert. Bereits 
im Gemeinsamen Text von 1989 mit 
dem Titel Gott ist ein Freund des Le-
bens wird das Hauptaugenmerk auf die 
Würde des Menschen als einheitsstif-
tendes Fundament gelegt.

Jedwede theologische und auch 
ökumenische „Sozialethik steht vor der 
Aufgabe, eine Begründung der Abso-
lutheit und Unverletzlichkeit mensch-
licher Würde aus der Perspektive des 
Glaubens zu entwickeln“ (Beestermöl-
ler 1996b, 14 f.). Angesichts der Bedeu-
tung des philosophischen Diskurses 
muss in der gesamten Argumentation 
das Problemniveau heutiger philoso-
phischer Kritik berücksichtigt werden. 
Im Blick auf die Vielfalt heutiger philo-
sophischer und theologischer Ansätze 
zur Anthropologie gilt, dass nicht al-
lein eine spezifische Argumentations- 
und Begründungsfigur konstitutiv und 
unumstößlich für eine der Konfessio-
nen ist, sondern dass das Unaufgeb-

bare konfessionsübergreifend „aus-
schließlich in der Überzeugung von 
der Würde des Menschen als Ebenbild 
Gottes“ (Beestermöller 1996b, 14 f.) be-
steht. Damit sind die entscheidenden 
Punkte genannt: Es geht
• um den Würdebegriff,
• um den theologisch damit ver-

knüpften Gedanken der Gotteben-
bildlichkeit sowie

• um den Personbegriff, der eine 
Kurzformel darstellt und zu verste-
hen ist als „die in einem einzigen 
Wort konzentrierte Zusammenfas-
sung dessen, was die christliche Tra-
dition über das Sein und die Würde 
des Menschen zu sagen hat“ (Gott 
ist ein Freund des Lebens, 2000, 42).

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass 
die Begriffe der Person sowie der Men-
schenwürde eine wesentliche Rolle 
spielen im jüngeren Menschenrechts-
diskurs. Da beide Begriffe sowohl phi-
losophische als auch theologische As-
pekte implizieren, stellen sie eine Art 
Transmissionsriemen dar, über den so-

zialethische Beiträge zu zentralen ethi-
schen Diskursen der gesellschaftlichen 
Öffentlichkeit geleistet werden können. 
Das zeigt sich in nahezu allen gemein-
samen Texten, in denen sozialethische 
Einzelthemen behandelt werden.

Auch was die Anthropologie an-
geht, werden oftmals gravierende kon-
fessionelle Differenzen vermutet: „Hat 
nicht der Mensch nach evangelischer 
Auffassung durch den Sündenfall seine 
Gottebenbildlichkeit verloren, während 
sie nach katholischer Auffassung nur 
verwundet wurde? […] Hat die katho-
lische Theologie nicht ein zu optimisti-
sches, die evangelische ein zu pessimis-
tisches Menschenbild?“ (Söding 2017, 
28) Sicher gibt es bleibende Unterschie-

de in der Akzentuierung der Anthro-
pologie, aber die Dimension der Gott-
ebenbildlichkeit, die Frage nach Schuld 
und Leid, aber auch die nach der Hoff-
nung des Menschen auf Erlösung führt 
in Gott und die Würde des Menschen 
zur gemeinsamen Erkenntnis dessen, 
was der Kern des christlichen Men-
schenbildes ist: Position zu beziehen 
„gegen jede Vorherrschaft des Utilita-
rismus, der Funktionalität und der ge-
sellschaftlichen, auch der kirchlichen 
Ansprüche, über Wert und Unwert oder 
Wohl und Wehe von Menschen zu ent-
scheiden“ (Söding 2017, 29). In wei-
terem systematischen Kontext werden 
diese Fragen kontroverser Anthropolo-
gie schon seit der Gemeinsame(n) Er-
klärung zur Rechtfertigungslehre von 
1999 aus der Perspektive der Komple-
mentarität gelesen: Die Grundeinsicht 
lautet, dass Unterschiede von Gnade 
und Freiheit, von Schuld und Verge-
bung, von Verantwortung und Perso-
nalität als wechselseitige Ergänzung 
und Entsprechung zu verstehen sind. 
Sie können helfen, bisher vernachläs-
sigte Aspekte zu profilieren, die eigene 
Perspektive zu schärfen und zu erwei-
tern oder auch zu stützen (vgl. ebd.).

Die prononcierte personorientierte 
Ausrichtung der neueren katholischen 
Soziallehre, d. h. die ihr zugrundeliegen-
de Anthropologie ermöglicht ihr in Kon-
sequenz die Formulierung und Begrün-
dung ihrer spezifischen Sozialprinzipien 
der Personalität, des Gemeinwohls, der 
Solidarität und der Subsidiarität sowie 
der Nachhaltigkeit. Damit knüpft sie 
einerseits an die eigene Tradition an, 
vermeidet aber andererseits die mit der 
neuscholastisch-naturrechtlichen Argu-
mentation gegebene Gefahr des natura-
listischen Fehlschlusses und erweist sich 
damit als anschlussfähig – sowohl an 
die außertheologische Debatte als auch 
für das Bemühen um eine ökumenische 
Soziallehre. Das allerdings entlässt die 
katholische Seite nicht aus dem jenseits 
der Prinzipien angesiedelten Bemühen, 
in konkreten Situationen spezifische 
Abwägungsprozesse zu verfolgen, was 
dann zugleich Gemeinsamkeiten mit 

 Die Begriffe Person und 
Menschenwürde sind 
Transmissionsriemen 
für das Einbringen 
sozialethischer Beiträge in 
die öffentlichen Diskurse
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dem evangelischerseits stark gemach-
ten Prinzip der Verantwortung und den 
geforderten Freiräumen für persönliche 
Entscheidungen verdeutlichen würde. 

Zugleich impliziert dies für die evan-
gelische Theologie, sich auch grundsätz-
lich einzulassen auf die überindividuel-
len Grundlagen christlicher Sozialethik.

Verantwortung der Kirche versus Gewissen des Einzelnen? 
Zur ekklesiologischen Verortung

Eine gemeinsame Sozialethik stellt ein 
wichtiges Moment praktizierter Öku-
mene dar – gerade dann, wenn das Mit-
einander in anderen Fragen der Lehre 
eher stagniert. Eine solche gemeinsa-
me Sozialethik hat eine doppelte Be-
deutung:
• zunächst im Blick auf den Dialog 

zwischen den Kirchen,
• sodann aber vor allem im Blick auf 

das Zeugnis, das die Kirchen in der 
pluralistischen Gesellschaft geben – 
und das als gemeinsames Zeugnis 
ein größeres Gewicht hat.

In diesem Kontext erweist sich die Fra-
ge nach dem Zusammenhang zwischen 
dem kirchlichen Auftrag zur Verkündi-
gung und zur Weltgestaltung als zen-
tral: Hat die Weltgestaltung eine der 
Verkündigung nachgeordnete Relevanz 
oder steht beides gleichberechtigt ne-
beneinander?

Im Verständnis der katholischen 
Theologie kann Kirche ihrer wesent-
lichen Bedeutung als umfassendes 
(Grund-)Sakrament, das heißt als „Zei-
chen und Werkzeug für die innigste Ver-
einigung mit Gott wie für die Einheit 
der ganzen Menschheit“ (Lumen genti-
um 1) für die Welt nur gerecht werden 
im Zusammenspiel ihrer drei gleichbe-
rechtigten Wesensvollzüge. Nicht nur in 
den beiden Grundfunktionen der litur-
gia und der martyria geschieht kirch-
liches Handeln, sondern auch die dia-
konia, die Wahrnehmung der christ-
lichen Weltverantwortung gehört als 
dritte Grundfunktion konstitutiv hin-
zu; erst im unverwechselbaren Zusam-
menspiel dieser drei Dimensionen voll-
zieht sich genuin kirchliches Handeln. 
Damit erweist sich das kirchlich-christ-
liche Bemühen um eine durch die Ver-

nunft zu verantwortende Sozialethik 
für ‚alle Menschen guten Willens‘, die 
ethisch reflektierte Sorge um den Weg 
„von weniger menschlichen zu mensch-
licheren Lebensbedingungen“ (Populo-
rum progressio 20) nicht als sekundäre 
Konsequenz aus dem eigentlich Christ-
lichen, sondern als genuin christliche 
Auf gabe, die gleichwertig und gleich-
ursprünglich zu einem von Christen zu 
verlangenden Ethos gehört, das unter 
den Bedingungen der angebrochenen 
Gottesherrschaft steht.

Auf evangelischer Seite wird die So-
ziallehre in den großen systematischen 
Zusammenhang mit der Lehre der Kir-
che gebracht, wobei die Lehre der Kir-
che verstanden wird als „‚geronnene 
Glaubenserfahrung‘, also die in theti-
schen Sätzen zum Ausdruck gebrachte 
gemeinsame Glaubenserfahrung vieler 

Glieder der christlichen Kirche“. Das Ver-
ständnis von Soziallehre als „Ausdruck 
der aus dem christlichen Glauben er-
wachsenden und vor ihm verantwor-
teten sozialethischen Überzeugungen 
vieler Glieder der christlichen Kirche“ 
(Bedford-Strohm, 193) bietet an dieser 
Stelle einen klaren Anknüpfungspunkt 
für eine ökumenische Soziallehre, die 
das zentrale Handeln des Einzelnen und 
den Weltgestaltungsauftrag der Kirche 
als Gemeinschaft der Gläubigen zusam-
menbringt. Da auch die katholische Ek-
klesiologie davon ausgeht, dass die drei 
Wesensvollzüge nicht jeweils isoliert zu 
sehen sind, sondern ineinandergreifen, 
gibt es deutliche Gemeinsamkeiten mit 
dem evangelischen Ansatz: Die Zuwen-
dung zu allen Menschen und das verant-
wortliche Engagement jedes Einzelnen, 
verstanden als – ggf. auch „schweigen-
der“ – Ausdruck und gelebtes Zeugnis 
des Glaubens, umschreibt das, was ka-
tholischerseits die Dimension der Diako-
nia meint. Solche Wahrnehmung christ-
licher Verantwortung zur Welt- und Ge-
sellschaftsgestaltung, Diakonia also als 
Martyria stellt zweifellos eine zentrale 
ökumenische Gemeinsamkeit und Be-
gründung christlicher Sozialethik dar.

Fazit: Bausteine einer ökumenischen Sozialethik

Der Rückblick auf den langen Weg, 
den beide Konfessionen innerhalb der 
Bemühungen um eine ökumenische 
Sozial lehre und -ethik zurückgelegt 
haben, von Polarisierungen der frü-
hen Zeit in Fragen der Ethik zwischen 
beiden Konfessionen hin zu heutigen 
zentralen Elementen der Gemeinsam-
keit, lässt eine insgesamt konstruktive 
Entwicklung erkennen. Spaltende und 
polarisierende Pauschalurteile helfen 
nicht weiter. Grundsätzlich hat sich 
gezeigt, dass es im Bereich der Sozial-
ethik keinen fundamentalen, spalten-
den Dissens mehr gibt, dass aber auch 
keine absolute Identität besteht – al-
lerdings ist diese auch nicht das er-
klärte Ziel.

Zusammenfassend sind folgende 
Bausteine einer ökumenischen Sozial-
ethik festzuhalten:
• Die „Komplementarität des Unter-

schiedlichen“ ist bereits an vielen 
Stellen erreicht; man kann sogar 
schon eine eigene Tradition ge-
meinsamer Urteilsbildung erken-
nen – die Rede ist von einer „öku-
menischen Soziallehre von unten“, 
die in ihrer Grundanlage verschie-
dene Elemente beider Traditionen 
miteinander verbindet. So zeigt die 
aus der katholischen Tradition er-
wachsene, neuscholastische Ver-
engungen hinter sich lassende, 
aber bedeutsam bleibende Beto-
nung der Vernunft im Kontext des 
philosophischen Zugriffs auf so-
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zialethische Fragestellungen auch 
für die evangelische Theologie eine 
hohe Relevanz. Denn immer geht 
es um das Anliegen der Universa-
lisierbarkeit und Kommunikations-
fähigkeit in unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen und wissenschaft-
lichen Diskurszusammenhängen. 
Der offenbarungstheologisch-bib-
lisch-hermeneutische Ansatz, der 
eng an die evangelische Tradition 
anknüpft, ermöglicht es, spezifisch 
christliche Besonderheiten der Re-
de von der Würde des Menschen 
in den genannten Gesprächszusam-
menhängen wach zu halten.

• Der „differenzierte Konsens“ setzt 
an bei der Erkenntnis, dass ein Kon-
sens nicht notwendig hundertpro-
zentige Übereinstimmung voraus-
setzt. Vielmehr kann es auch in Ko-
existenz eine „qualifizierte Vielfalt 
von unterschiedlichen Ausdrucks-
formen geben“ (Söding 2017, 29), 
die sich gegenseitig anerkennen, 

aber auch stützen oder relativie-
ren. Die Elemente der Anthropolo-
gie und auch der Ekklesiologie bil-
den beredte Beispiele dafür, dass in 
beiden Konfessionen ein Pluralis-
mus möglich und gewünscht ist.

• Die Feststellung eines „begrenzten 
Dissens“ macht ernst mit dem Be-
streben, noch bestehende konfessio-
nelle Divergenzen nicht zu überde-
cken oder behelfsmäßig zu glätten, 
sondern sie als „echte Unterschiede 
(aufzuzeigen), die auf gegensätzli-
chen Urteilen beruhen“, dies aber 
im Wissen darum, dass es sich hier 
nicht um unlösbare Grundsatzpro-
bleme handelt, sondern um „über-
schaubare und  nachvollziehbare 
Differenzen in der Gewichtung [un-
terschiedlicher] Faktoren“ (Söding 
2017, 29).

• Das Attribut „Ökumene“ bezeich-
net nicht mehr eine zusätzliche Di-
mension, die man additiv zu an-
deren Attributen wie etwa bei der 

Wirtschafts- oder politischen Ethik 
nennen muss, es bezeichnet auch 
nicht – speziell im Jahr des Refor-
mationsgedenkens – ein hilfreiches 
Etikett oder schlichtweg den Zeit-
geist, sondern bringt eine eigene 
durchgängige theologische Her-
angehensweise zum Ausdruck, die 
für jedwede Soziallehre und -ethik 
noch weiter profiliert und als He-
rausforderung verstanden werden 
muss, die aber auch nicht mehr rei-
ne Zukunftsmusik, sondern bereits 
in wichtigen Schritten realisiert 
worden ist.
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Freiheit und Gerechtigkeit
Protestantische Traditionslinien 
der Sozialen Marktwirtschaft

Die Soziale Marktwirtschaft ist in der Zeit des Zweiten Weltkrieges und nach 1945 
als Antwort auf die Krisen der Wirtschafts und Sozialordnung in Deutschland ent
wickelt worden. Sie wurde wesentlich von protestantischen Nationalökonomen ge
prägt. Dabei griff man auf sozialethische Traditionen beider christlicher Kirchen 
zurück, um eine neue Synthese von Freiheit und Gerechtigkeit zu ermöglichen. Der 
folgende Beitrag stellt die protestantischen Traditionslinien explizit heraus. Das Mo
dell kann auch heute noch wegweisend für die Bewältigung aktueller ökonomischer 
und sozialer Herausforderungen sein. Das haben die beiden christlichen Kirchen in 
Deutschland mehrfach herausgearbeitet.

Moderne Gesellschaften sind zu-
nehmend von Traditionsabbrü-

chen gekennzeichnet. Dies gilt für re-
ligiöse Glaubensüberzeugungen eben-
so wie für kulturelle oder politische 
Traditionen. Wenn man demgegenüber 
davon überzeugt ist, dass Traditionen 
wichtige Orientierungen bieten und das 
Handeln in Gegenwart und Zukunft oh-
ne Traditionswissen nur ziellos sein 
kann, lohnt sich die Mühe, historische 
Zusammenhänge kritisch zu erarbeiten. 
Dementsprechend sollen in diesem Bei-

trag die protestantischen Wurzeln der 
Sozialen Marktwirtschaft rekonstruiert 
werden, um danach zu fragen, inwie-
fern diese angesichts heutiger ökono-
mischer und sozialer Herausforderun-
gen tragfähig sind. Bevor auf die Bei-
träge protestantischer Ökonomen zur 
Entwicklung der Sozialen Marktwirt-
schaft im engeren Sinn eingegangen 
wird, sollen kurz die wichtigsten Tra-
ditionslinien des sozialen Protestan-
tismus seit der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts skizziert werden.

Weder Kommunismus noch Kapitalismus – Beiträge 
des Protestantismus zur Herausbildung des deutschen 
Wirtschafts- und Sozialmodells vor 1933

Die gesellschaftspolitischen Auseinan-
dersetzungen des 19. Jahrhunderts 
haben sich wesentlich im Horizont 
der „Sozialen Frage“ entzündet. Das 
Schlagwort „Soziale Frage“ als Pro-
blembezeichnung der durch die In-
dustrialisierung verursachten Umstel-
lungskrisen lässt sich präzisieren, in-
dem man drei Ebenen unterscheidet: 
Es handelte sich um
• eine Industrialisierungskrise,
• eine Sozialkrise und
• eine Emanzipationskrise. 

Praktische Sozialarbeit und 
konservative Modernisierung

Der deutsche Protestantismus hat sich 
bei der Verarbeitung der krisenhaften 
Herausbildung der Industriegesell-
schaft im 19. Jahrhundert engagiert 
beteiligt und dabei – ungeachtet der 
Zurückhaltung der Kirchenleitungen 
und größerer Teile der Pfarrerschaft 
vor allem in ländlichen Regionen auf 
Grund ihrer traditionalen Haltung – ei-

nen wesentlichen Beitrag zur Entwick-
lung einer neuen Sozialkultur geleistet. 

Wichtige Impulse finden sich ins-
besondere im Konzept der Inneren Mis-
sion von Johann Hinrich Wichern, 
wobei neben einem dominierenden, 
theologisch wie gesellschaftspolitisch 
konservativ geprägten volksmissiona-
rischen Grundanliegen hier auch be-
deutsame Innovationen zu finden sind 
wie
• wichtige Ansätze praktischer So-

zialarbeit,
• sozialreformerische Überlegungen 

und
• eine unbefangene Nutzung bürger-

licher Errungenschaften, wie das 
Vereins- und Pressewesen.

Daher kann das Programm Wicherns 
als eine Konzeption „konservativer Mo-
dernisierung“ (Hardtwig 1998, 106) be-
zeichnet werden.
• Innovativ wirkte Wicherns Innere 

Mission insbesondere beim Aufbau 
konkreter sozialdiakonischer Ar-
beitsfelder, wie sie sich in der Grün-
dung einer Vielzahl von Anstalten 
(Rettungshäuser, Erziehungsanstal-
ten, Ausbau des Herbergswesens 
u. a.) dokumentiert hat.

Traugott Jähnichen
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• Darüber hinaus hat Wichern das 
Vereinswesen neu gegründet und 
theologisch gedeutet als die für die 
Aufgaben der inneren Mission zeit-
gemäße Handlungsform zur Reform 
der Gesellschaft. Bereits bestehen-
de diakonische Vereine wurden so 
zusammengefasst zu einer großen 
Vereinigung der „freien christli-
chen Hilfeleistungen“ (Wichern 
1849/1958, 314).

Neben diesen Handlungsfeldern, wel-
che sich auf die unmittelbaren Opfer 

der Wandlungsprozesse im Gefolge der 
Industrialisierung konzentriert haben, 
spielte die „Soziale Frage“ als Arbei-
terfrage bei Wichern jedoch nur eine 
untergeordnete Rolle. Zu erinnern ist 
hier lediglich
• an die Propagierung und Förde-

rung betrieblicher Sozialeinrich-
tungen durch christlich geprägte 
Unternehmer oder auch

• an die von der Inneren Mission im-
mer wieder eingeforderten und for-
cierten Diskussionen um die Siche-
rung der Sonntagsruhe.

Sozialstaatliches Handeln

In der Zeit nach der Reichsgründung 
1871 entwickelten sich verschiedene 
Neuansätze evangelisch-sozialer Pro-
grammatik, welche die Anfänge der 
deutschen Sozialstaatsentwicklung 
vorbereitet und zum Teil mitgeprägt 
haben. Diese Neuorientierung deutete 
sich bereits im Rahmen der von Wi-
chern als Reaktion auf die Reichseini-
gung einberufene kirchliche Oktober-
versammlung von 1871 an, bei der zum 
Thema „Soziale Frage“ neben Wichern 
der junge Berliner Nationalökonom 
Adolph Wagner das Hauptreferat hielt. 
Dieser sollte sehr bald ein maßgebli-
cher Sprecher der protestantisch ge-
prägten bürgerlichen Sozialreformer 
werden, die als „Kathedersozialisten“ 
oder – so die Selbstcharakterisierung – 
als „Staatssozialisten“ bezeichnet wur-
den. Charakteristisch für diesen Typ 
des sozialen Protestantismus ist das 
 Bemühen um planmäßiges sozialstaat-
liches Handeln. Die Grundintention der 
„Staats- bzw. Kathedersozialisten“, die 
stärker in der Ministerialbürokratie so-
wie in den Staatswis senschaften als in 
kirchlichen Gremien verankert waren, 
ging dahin, den Staat als Verkörperung 
des Gemeinwohls in die Pflicht zu neh-
men, um die seinerzeit vorherrschen-
de liberale Freihandelspolitik durch ei-
ne aktive staatliche Sozialpolitik zu 
überwinden. Ziel dieses sozialstaatli-
chen Handelns sollte es sein, „einen 

immer größeren Teil unseres Volkes zur 
Teilnahme an allen höheren Gütern der 
Kultur, an Bildung und Wohlstand zu 
berufen.“ (Schmoller 1872/1939, 10) 
Dieser Zusammenhang von christli-
chem Ethos und preußisch-protestan-
tischem Staatsdenken, über den sich 

im Blick auf eine einseitige Staatszen-
trierung und die Verfestigung obrig-
keitsstaatlicher Motive auch viel Kri-
tisches sagen lässt, hat in Deutschland 
wesentlich dem Sozialstaatsdenken 
zum Durchbruch verholfen. Die wich-
tigsten konkreten Zielsetzungen dieser 
Sozialreformer konzentrierten sich auf
• den Aufbau sozialstaatlicher Siche-

rungssysteme,
• die Entwicklung eines sozialen 

Steuerrechts und
• die Ausweitung des gesetzlichen 

Arbeitsschutzes.

Christlichsoziale Bewegung

Wirkungsgeschichtlich für den Protes-
tantismus bedeutsam wurden seit den 
späten 1870er Jahren einzelne Pfar-
rer wie Rudolf Todt und Adolf Stoe-
cker. Während Todt vor allem litera-
risch wirkte, ist Adolf Stoecker mit 
der Gründung einer christlich-sozia-
len Partei den Weg in die unmittel-
bare parteipolitische Arbeit gegangen. 
Stoecker war der Propagandist und Or-
ganisator der christlich-sozialen Be-
wegung. Ihm gelang der Aufbau bzw. 
die enge Kooperation eines weit ver-
zweigten Netzwerkes von Vereinigun-
gen christlich-sozialer Prägung: Neben 
der christlich-sozialen Partei sind dies
• die Berliner Stadtmission,
• die evangelischen Arbeitervereine 

und in den 1890er Jahren
• die Mitwirkung evangelischer Grup-

pen im Rahmen der christlichen Ge-
werkschaftsbewegung sowie

• die Gründung der Freien Kirchlich-
sozialen Konferenz. 

Stoeckers Intention waren Reformen im 
Sinn eines sozialen Königtums und ei-
ner sozialen Volkskirche mit dem Ziel 
einer Rechristianisierung der Gesell-
schaft. Im Unterschied zu Wichern sah 
sich Stoecker zur Verwirklichung die-
ses Programms genötigt, den Schritt 
in das parteipolitische Engagement zu 
wagen, wobei er jedoch im konserva-
tiven Spektrum stets ein Außenseiter 
blieb und seine Partei jeweils nur ein 
bis zwei Reichstagsmandate erringen 
konnte. Immerhin hat er durch die von 
ihm und seiner Bewegung vertretene 
sozialpolitische Programmatik einen 
nicht unbeträchtlichen Teil der evan-
gelischen Pfarrerschaft sozialethisch 
sensibilisiert.

Sozialliberaler Protestantismus

In Korrektur zur Staatszentrierung des 
sozialkonservativen Protestantismus 
sowie in deutlicher Skepsis gegenüber 
allen Versuchen einer direkten kirchli-

chen Einwirkung auf soziale Problem-
lagen oder gar einer Rechristianisierung 
der Gesellschaft lässt sich schließlich 
ein sozialliberaler Typ des Protestan-

 Die liberale Freihandels-
politik sollte durch 
staatliche Sozialpolitik 
überwunden werden
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tismus seit der Zeit des Wilhelminis-
mus identifizieren. Diese Gruppe kon-
zentrierte sich in dem 1890 gegrün-
deten Evangelisch-sozialen Kongress 
(ESK), der in den Anfangsjahren als 
gemeinsames Arbeitsforum der Sozi-
alkonservativen um Stoecker und li-
beraler Theologen um Adolf Harnack 
fungierte. Von Beginn an wurden je-
doch vor allem auf Drängen Harnacks 
parteipolitische Bestrebungen, der po-
litisch motivierte Kampf gegen die So-
zialdemokratie sowie die bei Stoecker 
seit den 1880er Jahren sich verstärken-
de antijüdische Agitation vermieden. 
Der Kongress verstand sich als ein wis-
senschaftlich-sozialethisches Forum, 
wie es die Satzung verdeutlicht: „Der 
Evangelisch-soziale Kongress hat sich 
zur Aufgabe gestellt, die sozialen Zu-
stände unseres Volkes vorurteilslos zu 
untersuchen, sie an dem Maßstabe der 
sittlichen und religiösen Forderungen 
des Evangeliums zu messen und die-
se selbst für das heutige Wirtschaftsle-
ben fruchtbarer und wirksamer zu ma-
chen als bisher.“(Brakelmann/Jähni-
chen 1994, 151)

Anerkennung von 
Gewerkschaften und 
Arbeitnehmerrechten

Seit den Anfangsjahren der Kongress-
arbeit kündigte sich eine neue Genera-
tion evangelisch-sozialethischen Den-
kens an, die in Friedrich Naumann ih-
ren Sprecher fand. Naumann wollte die 
„soziale Frage vom Standpunkt der Be-
drängten, für die Bedrängten und mit 
den Bedrängten“ (Naumann 1964, 346) 
lösen. Wirtschaftspolitisch würdigten 
die sozialliberalen Protestanten die Ef-
fizienzsteigerungen kapitalistischen 
Wirtschaftens und grenzten sich ent-
schieden gegen sozial-romantische, ge-
gen einseitig staatszentrierte und ins-
besondere gegen sozialistische Gesell-
schaftskonzeptionen ab. Ihnen ging es 
um die Transformation des Kapitalis-
mus als einer einseitigen Herrschafts-

ordnung hin zu einer „Wirtschaftsde-
mokratie“
• mit weitreichenden Partizipations-

rechten der Arbeitnehmerschaft 
durch die Anerkennung der Ge-
werkschaften und

• einer Verrechtlichung der Arbeits-
beziehungen vor allem durch das 
Tarifvertragswesen.

Auf diesem Wege erhoffte man eine 
Ethisierung des Wirtschaftslebens mit 
dem Resultat, die Effizienzgewinne 
des Kapitalismus mit sozialpolitischer 
Verantwortung zu verbinden. Im Hin-
tergrund stand das Profil des religiö-
sen Liberalismus, für den – so Nau-
mann – der „Wert jedes Einzelmen-
schen für den Menschheitsfortschritt“ 
unaufgebbar und „darum das Recht 
der Persönlichkeiten“ (Naumann 1964, 
773) unbedingt zu vertreten ist. Dieser 
liberal-protestantische Persönlichkeits-
gedanke, wie er als zentraler Inhalt der 

Botschaft Jesu interpretiert wurde, soll-
te auch für die Arbeiterschaft frucht-
bar gemacht werden.

Religiöse Sozialisten

In der Weimarer Zeit lassen sich im 
sozialkonservativen wie im sozialli-
beralen Protestantismus kaum nen-
nenswerte programmatische Neuori-
entierungen feststellen. Demgegen-
über hat die Bewegung der religiösen 
Sozialisten erste dauerhaftere Kontak-
te zwischen protestantischen Gruppen 
und der Sozialdemokratie entwickelt. 
Allerdings blieben in dieser Zeit deren 
programmatischen Impulse – etwa die 
Entwicklung des Konzeptes einer so-
zialistischen Marktwirtschaft im Um-
feld von Paul Tillich und Eduard Hei-
mann – für beide Seiten nur auf klei-
ne Kreise beschränkt. 

Protestantische Impulse für die Begründung und 
Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft nach dem 
Zweiten Weltkrieg

In konstruktiver Anknüpfung und Fort-
führung der Traditionen des sozialen 
Protestantismus entwickelten Wider-
standsgruppen gegen den National-
sozialismus bereits vor 1945 wichtige 
gesellschafts- und wirtschaftspolitische 
Neuordnungskonzeptionen.

Weltkirchenkonferenz

Da es in der NS-Zeit für evangelische 
Theologen und engagierte Laien in 
Deutschland kaum möglich war, of-
fene Diskussionen über sozial- und 
wirtschaftsethische Fragen zu führen, 
kam der entstehenden Ökumene, spe-
ziell der Weltkirchenkonferenz in Ox-
ford im Jahr 1937, eine wichtige Be-
deutung zu. Unter dem Titel „Kirche, 
Volk und Staat in ihrer Beziehung zur 
Wirtschaftsordnung” legte eine Sek-

tion der Weltkirchenkonferenz einen 
von allen ihren Mitgliedern gebillig-
ten Konferenzbericht vor, der von der 
gesamten Konferenz entgegengenom-
men und den Kirchen zu „ernster und 
wohlwollender Erwägung” empfohlen 
wurde. Um den dort – in ähnlicher Wei-
se wie im deutschen Protestantismus 
vor 1914 – bezeichneten Weg zwischen 
individualistischem Liberalismus und 
Kommunismus zu konkretisieren, wur-
den in dem Abschnitt „Die christliche 
Lehre von der Wirtschaftsordnung”
• sozialpolitische Sicherungssysteme,
• ein Mitbestimmungsrecht der Ar-

beitnehmer im Wirtschaftsprozess,
• eine breitere Vermögensverteilung 

und
• die Rücksichtnahme auf die Bedürf-

nisse der zukünftigen Generationen 
im Blick auf die Verwendung der 
Ressourcen der Schöpfung



SchwerpunktthemaÖkumenische Sozialethik

13MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

hervorgehoben. Das damit bezeichnete 
Reformprogramm würde, wie der Be-
richt unmissverständlich herausstellte, 
„drastische Veränderungen im Wirt-
schaftsleben nach sich ziehen.” (Bra-
kelmann/Jähnichen 1994, 336)

Somit zielte auch die ökumenische 
Diskussion vor 1945 auf eine sozial 
regulierte marktwirtschaftliche Ord-
nung. Die Weltkirchenkonferenz zur 
Gründung des Ökumenischen Rates 

der Kirchen 1948 in Amsterdam ging 
über das in Oxford Formulierte nicht 
wesentlich hinaus. Das dort postulier-
te Leitbild der „Verantwortlichen Ge-
sellschaft” wies der weltweiten Chris-
tenheit die Aufgabe zu, jenseits von 
individualistischem Liberalismus und 
Kommunismus beim Aufbau einer so-
zial verantwortlichen und gleichzeitig 
effektiven Wirtschaftsordnung mitzu-
arbeiten.

Neuordnung der Wirtschaft in Deutschland

In Deutschland spielten die ökumeni-
schen Überlegungen aus Oxford für 
christlich geprägte Widerstandskrei-
se gegen den Nationalsozialismus ei-
ne nicht zu unterschätzende Rolle. Das 
gilt etwa für den ökumenisch orientier-
ten „Kreisauer Kreis“ um Helmuth Graf 
von Moltke in seinen Neuordnungsplä-
nen sowie für den „Freiburger Kreis“ im 
Umfeld der Freiburger Universität und 
der dortigen Bekennenden Kirche in der 
Denkschrift „In der Stunde Null“. Die 
Vorstellungen beider Kreise zur Neu-
ordnung der Wirtschaft gleichen sich 

darin, dass sie grundlegend von dem 
Ziel geprägt sind, die Subjektstellung 
des Menschen im Wirtschaftsgesche-
hen zu sichern. Die neu zu schaffende 
Ordnung des wirtschaftlichen Lebens 
sollte die Persönlichkeitswürde des ein-
zelnen respektieren, an die Moral der 
Menschen zwar nicht geringe, aber 
erfüllbare Anforderungen stellen und 
es insbesondere den Wirtschaftenden 
nicht unmöglich machen oder syste-
matisch erschweren, in Wirtschaft und 
Beruf ein Leben als Christen zu führen.

Begründung der Sozialen Marktwirtschaft

Diese Impulse wurden in den Diskus-
sionen um die Gestaltung der bundes-
deutschen Wirtschafts- und Sozialord-
nung nach 1945 aufgenommen und 
kamen insbesondere seit 1948 zum 
Zuge, als Ludwig Erhard zunächst 
Wirtschaftskoordinator der bizonalen 
Verwaltung in Frankfurt und ab 1949 
Bundeswirtschaftsminister wurde. Sein 
langjähriger Staatssekretär Alfred Mül-
ler-Armack – ebenfalls ein bewusst 
protestantischer Nationalökonom und 
Redner auf mehreren Kirchentagen der 
Nachkriegszeit – gehörte gemeinsam 
mit den Freiburger Ökonomen sowie 
mit Alexander Rüstow und Wilhelm 
Röpke zu den wichtigsten theoretischen 
Vordenkern des Modells der Sozialen 
Marktwirtschaft. 

Die Begründer der Sozialen Markt-
wirtschaft haben in bewusster Reflek-
tion ihres zumeist protestantischen 
Hintergrundes großen Wert darauf ge-
legt, dass es sich nicht um eine religiös 
oder konfessionell einseitig festgeleg-
te Konzeption handelt, gleichwohl ha-

ben sie deren normative Grundlagen 
und deren Anschlussfähigkeit für eine 
bewusst christliche Lebensführung be-
tont. Gleichzeitig weisen andere geis-
tige Traditionen, wie der Liberalismus 
und der freiheitliche Sozialismus, eine 

gewisse Nähe zu dieser Konzeption auf. 
Exemplarisch hat Müller-Armack in 
diesem Sinn den „irenischen“ Charak-
ter der Sozialen Marktwirtschaft her-
vorgehoben und betont, dass sie „in 
sich nicht christlich ist“, sehr wohl aber 
mit „christlichem Geist erfüllt“ (Mül-
ler-Armack 1955, 99; 75) und von 
Christen als Ort ihrer Verantwortung 
interpretiert werden kann. 

Vor diesem Hintergrund sah man 
als größte Gefahr der gesellschaftlichen 
Entwicklung die Prozesse der Gefähr-
dung der individuellen Persönlichkeit 
des Menschen an, wie sie in
• den Totalitarismen des 20. Jahr-

hunderts,
• „der politischen und ökonomischen 

Despotie“ sowie
• den Tendenzen der „allumfassenden 

Organisierung … und gesellschaftli-
chen Funktionalisierung des Men-
schen“ (Röpke 1944, 33)

zum Ausdruck kommen. Dass dem-
gegenüber nur in der Freiheit der ei-
gentliche Sinn des menschlichen Le-
bens zu finden ist, bezeichnete Röpke 
als den „Kern des christlichen Den-
kens des Abendlandes“, worauf man 
sich ohne weiteres auch mit Sozialde-
mokraten „einigen könne“ (ebd.). In-
dividuelle Freiheit als Konsequenz aus 
der Anerkennung der Würde des Men-
schen ist die grundlegende normative 
Bestimmung zur Begründung der So-
zialen Marktwirtschaft, welche politi-
sche und wirtschaftliche Freiheitsrech-
te unmittelbar nach sich zieht. Dass ei-
ne freiheitliche Ordnung sich auch als 
ökonomisch höchst effizient erweist, 
ist nach Müller-Armack ein glückli-
ches Zusammentreffen, im Konflikt-
fall würde er eine freiheitliche Ordnung 
einer effizienten Ökonomie vorziehen. 
Der normative Vorrang der Freiheit vor 
anderen Wertentscheidungen wie auch 
gegenüber einem reinen Nutzenkalkül 
ist somit als ein grundlegendes Merk-
mal der Sozialen Marktwirtschaft he-
rauszustellen, der sich wesentlich dem 
protestantischen Freiheitsverständnis 
verdankt.

 Betont wurde die 
Anschlussfähigkeit an 
eine bewusst christliche 
Lebensführung
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Balance zwischen Eigeninteresse und Gesamtwohl

Ausgehend von diesen normativen 
Überlegungen gehört es bereits nach 
Ansicht der Freiburger Denkschrift 
zum Realismus der Sozialen Marktwirt-
schaft, dass „die Menschen so genom-
men werden (müssen), wie sie sind“ 
(Brakelmann/Jähnichen 1994, 345). In 
diesem Sinn ist die Soziale Marktwirt-
schaft als eine Wirtschaftsordnung zu 
verstehen, die eine Balance zwischen 
dem Eigeninteresse und dem Gesamt-
wohl herzustellen vermag. Die als 
selbstverständlich vorausgesetzte Sor-
ge des Menschen für sich selbst und 
für seine Angehörigen, die neben der 

Selbstsorge auch eine gewisse Opfer-
bereitschaft für das nahe Umfeld ein-
schließt und mit der man im durch-
schnittlichen Verhalten der Menschen 
rechnen kann, ist „durch einen geord-
neten Wettbewerb zur Förderung des 
Gemeinwohls nutzbar“ (ebd.) zu ma-
chen. Auf diese Weise lässt sich das Ei-
geninteresse in eine Ordnung der Ge-
genseitigkeit einbinden, wobei stets da-
ran festgehalten worden ist, dass aus 
ethischen wie aus sozialen Gründen 
nicht ausschließlich an den Eigennutz 
als Motor wirtschaftlichen Handelns 
appelliert werden darf. 

Wahrung der menschlichen Freiheit

Als entscheidender Vorteil der markt-
wirtschaftlichen Ordnung wurde so-
mit die Wahrung der Freiheit ange-
sehen. Rüstow charakterisierte die 
Soziale Marktwirtschaft als „einzige 
Wirtschaftsform, die mit der mensch-
lichen Freiheit im Sozialen und Staatli-
chen vereinbar ist.“ (Rüstow 1995, 59) 
In diesem Zusammenhang stellten die 
Theoretiker des Modells grundsätzlich 
die hohe Affinität eines freiheitlichen 
Ethos zum marktwirtschaftlichen Ord-
nungsmodell wie auch zur politischen 
Demokratie, die man beide untrenn-
bar verbunden sah, heraus. Diese Ver-

knüpfung von freiheitlicher politischer 
und wirtschaftlicher Ordnung ist nach 
den Erfahrungen der NS-Zeit kenn-
zeichnend für die Theoretiker der So-
zialen Marktwirtschaft. Daher ist der 
ordnungspolitisch geforderte „starke 
Staat“ nicht als autoritärer – geschwei-
ge denn als totalitärer –, sondern dezi-
diert als demokratischer Staat verstan-
den worden. Der „starke Staat“ sollte 
sich insbesondere gegenüber ökono-
mischen Interessen und Machtkonzen-
trationen als handlungsfähig erweisen, 
was jedoch nicht auf eine antilibera-
le Gesellschaftspolitik schließen lässt. 

Machtballung verhindern und Wettbewerb sichern

Allerdings ist für das Staatsverständ-
nis der Konzeption der Sozialen Markt-
wirtschaft eine Abgrenzung zum klas-
sischen Liberalismus kennzeichnend. 
Nach Rüstow basiert dieser auf der Vor-
stellung der „invisible hand“ und da-
mit letztlich auf einer „stoische(n) – da-
mals deistisch genannte(n) – Theologie 
des allgemeinen Harmonieglaubens.“ 
(Rüstow 1955, 60) Diese Überzeugung 
beförderte die Grundhaltung des lais-
sez-faire, eines „harmonistische(n) Qui-
etismus“ (ebd.), die davon geprägt war, 

die Welt ihrem Lauf zu überlassen im 
Vertrauen auf eine mit der Schöpfung 
gesetzte prästabilisierte Harmonie. Die-
se zum Dogma erhobene Auffassung 
hielt Rüstow für den entscheidenden 
Grund des Versagens des Wirtschafts-
liberalismus im 19. Jahrhundert, da 
dieser angesichts offenkundiger Fehl-
entwicklungen nicht bereit war, deren 
Ursachen zu suchen und entsprechen-
de Gegenmaßnahmen einzuleiten, son-
dern auf eine Selbststabilisierung der 
Märkte vertraute.

Die Vorteile der marktwirtschaft-
lichen Ordnung entfalten sich jedoch 
nur in einem durch staatliches Han-
deln abgegrenzten Bereich, in den der 
Staat durchaus bei Fehlentwicklungen 
intervenieren soll, etwa um die öko-
nomische Macht einzelner Akteure zu 
begrenzen. Da öffentliche Macht auch 
aus demokratietheoretischen Gründen 
ein Monopol des Staates sein soll, sind 
im Sinn der Monopolbekämpfung die 
Einschränkung ökonomischer Macht-
ballung und eine breite Eigentums-
verteilung entscheidende Punkte, „wo 
der Weg der sozialen Marktwirtschaft 
sich vom Weg der unsozialen Markt-
wirtschaft scheidet.“ (Rüstow 1955, 71) 
Dem „starken“ und „neutralen“ Staat 
kommt vorrangig die Aufgabe zu, die 
Konkurrenz zu sichern und zu vertei-
digen. Dementsprechend hat sich staat-
liches Handeln nicht an Einzelinteres-
sen auszurichten, sondern ist dem Ge-
meinwohl verpflichtet.

Systematische Markt und 
Strukturpolitik

Neben dieser ordnungspolitischen Si-
cherung der Voraussetzungen und der 
Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs 
kommen dem staatlichen Handeln im 
Rahmen der Konzeption der Sozialen 
Marktwirtschaft die Aufgaben einer ak-
tiven Wirtschafts- und einer gestalten-
den Sozialpolitik zu, die man „Markt- 
und Strukturpolitik“ nennen kann. Im 
Unterschied zu den punktuellen und 
vielfach unsystematischen staatlichen 
Interventionen in das Marktgeschehen 
seit dem letzten Drittel des 19. Jahr-
hunderts soll – so der selbstgesetzte 
Anspruch – eine neuartige Form von 
Eingriffen im Einklang mit den Markt-
gesetzen entwickelt werden.

Das Verdienst, die Probleme staat-
licher Interventionen in das Wirt-
schaftsgeschehen zuerst in einem sys-
tematischen Zusammenhang mit der 
marktwirtschaftlichen Ordnung reflek-
tiert zu haben, gebührt Alexan-
der Rüstow, der diesbezüglich den „pa-

 Es ging um eine klare 
Absage an den klassischen 
Wirtschaftsliberalismus



SchwerpunktthemaÖkumenische Sozialethik

15MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

Die Vorteile der marktwirtschaft-
lichen Ordnung entfalten sich jedoch 
nur in einem durch staatliches Han-
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hunderts soll – so der selbstgesetzte 
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schaftsgeschehen zuerst in einem sys-
tematischen Zusammenhang mit der 
marktwirtschaftlichen Ordnung reflek-
tiert zu haben, gebührt Alexan-
der Rüstow, der diesbezüglich den „pa-
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radoxen Begriff des liberalen Interven-
tionismus“ (Rüstow 1955, 63) geprägt 
hatte. Diese spannungsvolle Formulie-
rung signalisiert die damit gestellten 
Herausforderungen: Das Substantiv 
„Interventionismus“ steht für die Ab-
sage an den klassischen Wirtschafts-

liberalismus, der sich im „Laissez- faire-
Kapitalismus“ konkretisierte. Das Ad-
jektiv „liberal“ bezeichnet hier die 
Aufgabe, einen prinzipienlosen Inter-
ventionismus, der letztlich die Wett-
bewerbsordnung aufhebt, zu vermei-
den und markiert die Suche nach For-
men der Intervention, die mit der 
marktwirtschaftlichen Ordnung korre-
spondieren. 

Röpke hat in Aufnahme und Wei-
terentwicklung der Impulse Rüstows 
zwei Prinzipien formuliert, welche die 
Form des „liberalen Interventionismus“ 
näher bestimmen.
• Er hat zum einen den Grundsatz 

der „Anpassungsinterventionen“ 
(Röpke 1944, 77) vertreten, die im 
Unterschied zu „Erhaltungsinter-
ventionen“, die er als „gefährlich 
und irrationell“ (ebd.) abgelehnt 
hat, darauf zielen, bestimmte Här-
ten und Brüche bei ökonomischen 
Umstellungen durch Innovationen 
oder auch krisenhafte Korrekturen 
abzumildern und insbesondere die 
Benachteiligten in der Gesellschaft 
zu unterstützen.

• Das andere Prinzip des „libera-
len Interventionismus“ hat Röp-
ke aufgrund der Unterscheidung 
von konformen und nichtkonfor-
men Eingriffen gewonnen. Gemeint 
ist hiermit der Grundsatz, dass alle 
Interventionen mit den Prinzipien 
der marktwirtschaftlichen Ordnung 
verträglich sein müssen, d. h. dass 
der Preismechanismus und die da-
durch bewirkte Steuerung von Pro-
duktion und Nachfrage nicht gestört 
werden dürfen.

Müller-Armack hat – an diese Überle-
gungen anknüpfend – häufig den Be-
griff der „marktkonform(en)“ Eingrif-
fe verwandt, wobei er darunter solche 
wirtschaftspolitischen Eingriffe und 
sozialpolitischen Schutzmaßnahmen 
verstand, welche nicht in den markt-
wirtschaftlichen „Ablauf selbst schä-
digend einwirken“. (Müller-Armack 
1955, 96) Die Reichweite und Grenze 
des Begriffs „marktkonform“ blieb in 
der Diskussion stets umstritten, gera-
de auch unter den Begründern der So-
zialen Marktwirtschaft. So akzeptier-
te Müller-Armack als marktkonforme 
Interventionen – anders als die meis-
ten der Freiburger Schule verbunde-
nen Ökonomen – auch konjunkturpo-
litische Maßnahmen, in späterer Zeit 
explizit auch eine aktive Beschäfti-
gungspolitik. 

Aktive Sozialpolitik

Grundlegend für die Konzeption der 
Sozialen Marktwirtschaft ist schließ-

lich eine aktive Sozialpolitik, da je-
de Wirtschaftsordnung um des Men-
schengerechten willen der Ergänzung 
durch eine Sozialordnung bedarf. Nach 
Müller-Armack ist die „Schaffung ei-
nes sozialen Rechtes“
• einerseits „geradezu Voraussetzung 

für das Funktionieren der Markt-
wirtschaft“ und

• andererseits sind „bestimmte Lü-
cken der privaten Wirtschaft durch 
soziale Veranstaltungen auszufül-
len.“ (Müller-Armack 1949, 152)

Sozialpolitik wird hier in doppelter 
Perspektive als Voraussetzung wie 
als Konsequenz marktwirtschaftli-
chen Handelns verstanden. In diesem 
Sinn lässt sich mit Müller-Armack die 
Soziale Marktwirtschaft als ein Ord-
nungsmodell charakterisieren, das 
„die Ziele der Freiheit und der sozia-
len Gerechtigkeit zu einem praktischen 
Ausgleich” (Müller-Armack 1950, 16) 
bringt, wie es der sozialethischen Tra-
dition des Protestantismus entspricht.

Ausblick: Die Aufnahme der Konzeption der Sozialen 
Marktwirtschaft in ökumenischen kirchlichen Stellungnahmen 
der Gegenwart

• In konstruktiver Fortführung ihrer 
sozialethischen Traditionen haben 
die beiden großen Kirchen im Wirt-
schafts- und Sozialwort „Für eine 
Zukunft in Solidarität und Gerech-
tigkeit“ (1997) die Gleichrangigkeit 
der wirtschaftlichen und der sozia-
len Entwicklung betont. Im Jahr 
2014 hat schließlich die ebenfalls 
ökumenische „Sozialinitiative: Ge-
meinsame Verantwortung für eine 
gerechte Gesellschaft“ erneut die 
grundlegende Orientierung an die-
sem Ordnungsmodell bekräftigt.

• Eine klare Ordnungspolitik – und 
damit der Primat der Politik – wird 
als Grundlage einer sowohl ökolo-
gisch orientierten Wirtschafts- wie 
auch einer sozial gerechten Ge-
sellschaftsentwicklung angesehen. 

Auch wenn unter den Bedingun-
gen globalisierter Märkte die Steu-
erungskompetenz der Nationalstaa-
ten stärker eingeschränkt ist – in der 
Sozialinitiative wird dies im Blick 
auf die internationalen Finanzmärk-
te angedeutet –, kommt es darauf an, 
etwa im Rahmen der Gestaltung ei-
ner europäischen Solidaritäts- und 
Verantwortungsgemeinschaft (vgl. 
Gemeinsame Verantwortung, 2014, 
Nr. 10), transnationale politische Ge-
staltungsmöglichkeiten zu stärken, 
um die Ökonomie lebensdienlich 
einzubetten. Angesichts der gegen-
wärtigen Gefahren einer Desintegra-
tion Europas auf Grund wirtschaft-
licher Instabilitäten und rechtspo-
pulistischer Infragestellungen des 
Projektes der EU ist es eine der Auf-
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gaben der Kirchen im europäischen 
Kontext, unter Verweis auf die Ori-
entierung an den Grundwerten der 
Freiheit und der Gerechtigkeit neue 
Perspektiven politischen Handelns 
zu eröffnen. Dabei muss nicht zu-
letzt über die EU-Ebene hinausge-
hend die sich vertiefende weltweite 
Arbeitsteilung mit dem Aufbau von 
transnationalen Wertschöpfungs-
ketten unter ökologischen und so-
zialen Gesichtspunkten in den Blick 
genommen werden. 

• Als die wohl wichtigste gegenwär-
tige Herausforderung ist das Pro-
blem wachsender sozialer Ungleich-
heit seit rund drei Jahrzehnten in 
fast allen EU- und OECD-Staaten 
sowie im weltweiten Maßstab an-
zusehen, wie es auch die Sozial-
initiative explizit angesprochen 
hat (vgl. Gemeinsame Verantwor-
tung 2014, Nr. 7). Diese wachsen-
de Ungleichheit ist in mehrfacher 

Hinsicht ein Skandal: Es werden 
dadurch wirtschaftliche Wachs-
tumspotenziale nicht ausgeschöpft 
und es droht die Verschärfung von 
sozialen Konflikten, welche die ge-
sellschaftliche Desintegration ver-
tiefen. Dem entgegenzuwirken und 
mit Nachdruck die Ermöglichung 
von gerechter Teilhabe, freiheitli-
chen Verwirklichungschancen der 
Individuen sowie die Stärkung des 
sozialen Zusammenhalts zu fördern, 
ist zentrale Aufgabe der Kirchen im 
öffentlichen Diskurs. Im Sinn der 
Orientierung am Ordnungsmodell 
der Sozialen Marktwirtschaft sollte 
sie mit Nachdruck vertreten werden.

• Darüber hinaus haben sich die Kir-
chen an den Diskussionen über die 
Reformen des Sozialsystems zu be-
teiligen. So wie der Auf- und Aus-
bau des deutschen Sozialstaats we-
sentlich zur Lösung der „Sozialen 
Frage“ im 19. Jahrhundert beigetra-

gen hat, kommt es gegenwärtig dar-
auf an, Strategien zur Überwindung 
bestehender und sich vermehrt ab-
zeichnender Armutslagen zu ent-
wickeln. Auch hier ist es sinnvoll, 
in der Tradition der Sozialen Markt-
wirtschaft die bestehenden Siche-
rungssysteme konstruktiv weiter zu 
entwickeln.

kurzbiographie
Traugott Jähnichen (* 1959), Prof. Dr. 
theol., Diplom-Ökonom, ist Lehrstuhl-
inhaber für christliche Gesellschafts-
lehre an der Evangelisch- theologischen 
Fakultät der Ruhr-Universität Bochum. 
Forschungsschwerpunkte sind die So-
zial- und speziell die Wirtschaftsethik 
sowie die Geschichte des sozialen Pro-
testantismus. Weiteres unter www.
ev.ruhr-uni-bochum.de:8434/cg- 
jaehnichen/prof.html.de.

literatur

Brakelmann, Günter/Jähnichen Traugott (Hrsg.) 1994, Die protes-
tantischen Wurzeln der Sozialen Marktwirtschaft. Ein Quel-
lenband, Gütersloh.

Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit (1997), Wort des 
Rates der EKD und der DBK zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in Deutschland, Hannover/Bonn.

Gemeinsame Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft (2014), 
Initiative des Rates der EKD und der DBK für eine erneuerte 
Wirtschafts- und Sozialordnung, Hannover/Bonn.

Jähnichen, Traugott/Friedrich, Norbert (2005), Geschichte der so-
zialen Ideen im deutschen Protestantismus, in: Helga Grebing 
(Hg.), Geschichte der sozialen Ideen in Deutschland. Sozialis-
mus – Katholische Soziallehre – Protestantische Sozialethik, 
Wiesbaden.

Jochmann, Werner/Brakelmann, Günter/Greschat, Martin (1982), 
Protestantismus und Politik. Werk und Wirkung Adolf Stoeckers, 
Hamburg.

Hardtwig, Wolfgang (1998), Die Kirchen in der Revolution 1848/49, 
in: ders. (Hg.), Revolution in Deutschland und Europa 1848/49, 
Göttingen.

Müller-Armack, Alfred (1949), Die Wirtschaftsordnungen sozial 
gesehen, in: Ordo/2, Düsseldorf.

Ders. (1950), Mensch oder Arbeitstier, in: Der Mensch im Kollek-
tiv. Vorträge und Bericht der ersten Arbeitsgruppe des Esse-
ner Kirchentages 1950, Velbert.

Ders. (1955), Wirtschaftspolitik in der sozialen Marktwirtschaft, 
in: Patrick M. Boarman, Der Christ und die soziale Marktwirt-
schaft, Stuttgart/Köln.

Naumann, Friedrich (1964), Werke. Erster Band: Religiöse Schrif-
ten, hg. von Walter Uhsadel, Köln/Opladen.

Röpke, Wilhelm (1944), Civitas humana, Zürich.
Rüstow, Alexander (1955), Wirtschaftsethische Probleme, in: Pa-

trick M. Boarman, Der Christ und die soziale Marktwirtschaft, 
Stuttgart/Köln.

Schmoller, Gustav (1872/1939), Eröffnungsrede der Gründungs-
versammlung des Vereins für Sozialpolitik 1872 in Eisenach, 
in: Franz Boese, Geschichte des Vereins für Sozialpolitik 1872–
1932, Berlin.

Schneider, Michael (1982), Die christlichen Gewerkschaften 1894–
1933, Bonn.

Wichern, Johann Hinrich (1849/1958), Die Innere Mission der deut-
schen evangelischen Kirche. Eine Denkschrift an die deutsche 
Nation, in: ders., Sämtliche Werke, Bd. I, hg. von Peter Mein-
hold, Hamburg.



SchwerpunktthemaÖkumenische Sozialethik

17MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

Verantwortbarer Kapitalismus
Die Sozialinitiative, das Gemeinsame Wort und 
das politische Mandat der Kirchen in Deutschland1 

Die sozial- und wirtschaftspolitischen Stellungnahmen der beiden großen Kirchen in 
Deutschland zielen nicht darauf ab, Politik zu machen, sondern Politik zu ermögli-
chen. Durch Besinnung auf das Christsein wollen sie differierende Standpunkte mit-
einander ins Gespräch bringen und die Suche nach Kompromissen unterstützen. Der 
folgende Beitrag zeichnet exemplarisch die Positionen der ökumenischen Sozialini-
tiative 2014 und des gemeinsamen Wortes zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland von 1997 nach. Erkennbar werden sowohl der kirchliche Beitrag zu ei-
nem allgemeinen Werte- und Vertrauenskonsens als auch die spezifisch christliche 
Argumentation. So können Interessengegensätze relativiert und Kompromissfähigkeit 
als Basis gemeinsamen Handelns herausgestellt werden. Der Preis ist ein oft kritisier-
ter Mangel an Konkretion und eindeutiger politischer Stellungnahme.

Die damaligen (2014) ersten Reaktio-
nen auf den neuen gemeinsamen 

Text von evangelischer und katholi-
scher Kirche in Deutschland: „Gemein-
same Verantwortung für eine gerechte 
Gesellschaft. Die Initiative des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutschland 
und der Deutschen Bischofskonferenz 
für eine erneuerte Wirtschaft- und So-
zialordnung“2  (= „Sozialinitiative“) wa-
ren insgesamt sehr positiv, wenn nicht 
gar euphorisch. Von allen gesellschaft-
lichen Lagern gab es breite Zustim-
mung. Nahezu alle großen Organisatio-
nen, die Gewerkschaften, die Arbeitge-
ber und fast alle Parteien begrüßten die 
Initiative der Kirchen, mit einem poin-

tierten 10 Thesen Papier für die Erneu-
erung einer solidarischen Wirtschafts- 
und Sozialordnung in Deutschland zu 
werben. Entsprechend lauteten auch die 
Überschriften in den großen deutschen 
Zeitungen: „Gier sei schuld an Finanz-
krisen. Kirchen prangern Auswüch-
se des Kapitalismus an“ (FAZ), „Kir-
chen warnen vor menschenfeindlicher 
Wirtschaftsordnung“ (Die Zeit), „Kir-
chen kritisieren die Gier der Wirtschaft“ 
(TAZ), „Die Kirchen geißeln Gier und lo-
ben den Staat“ (Die Welt), „Kirchen wol-
len eine erneuerte Wirtschaftsordnung“ 
(Idea, Evangelische Nachrichtenagen-
tur). So oder ähnlich klang es zur Ver-
öffentlichung des Papiers überall.

Ökonomie und Ethik sind kein Gegensatz

Und damit wurde auch getroffen, was 
gemeint war. Das Papier wirbt im Kern 
darum, einen verantwortbaren Kapita-
lismus zu gestalten; in dieser Hinsicht 
die Soziale Marktwirtschaft zu erneu-
ern, sodass wieder das Primat der Poli-
tik gilt und nicht die Finanzmärkte eine 
Diktatur über das gesamte wirtschaft-

liche und gesellschaftliche Leben aus-
üben können. Die beiden Kirchen ins-
gesamt, und den Autoren des Papiers 
insbesondere, saß immer noch die Er-

fahrung der großen Krise 2008/2009 im 
Nacken. Diese Krise, so war man sich 
einig, ist in Deutschland wenigstens bis 
auf Weiteres – durch eine gründliche 
Rückbesinnung auf die Qualitäten des 
klassischen Sozialmodells mit seiner 
lagerübergreifenden Kompromiss- und 
Konsensorientierung bewältigt worden. 
In der Krise bewährte sich der „rhei-
nische Kapitalismus“- allen neolibera-
len Unkenrufen zum Trotz. Genau an 
diesen ordnungspolitischen Qualitäten 
setzt das Papier an und versucht, sie in 
ökologischer, demografischer und so-
zialer Hinsicht weiter zu entwickeln, 
ohne dabei den Boden geteilter Interes-
senlagen zu verlassen. Betont wird des-
wegen am Anfang und am Ende – auf 
diese Weise die einzelnen gesellschaft-
lichen Bereiche rahmend – dass Öko-
nomie und Ethik keinen Gegensatz bil-
den können. Sollte ein solcher Eindruck 
dennoch entstehen, so hätte man da-
von auszugehen, dass in der Ökonomie 
etwas nicht stimme. In dieser Hinsicht 

Gerhard Wegner

1 Der Text nimmt Gedanken auf, die der Autor bereits veröffentlicht hat in: Wegner: 
Transzendentaler Vertrauensvorschuss. S. 95–101.

2 Am besten zugänglich über www.ekd.de. Erschienen als Heft 22 der Gemeinsamen 
Texte, Hannover und Bonn 28.2.2014.
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argumentiert das Papier folglich kon-
sequent wirtschaftsethisch. Eine Auf-
fassung, die betont unethische Verhal-
tensweisen wie Maßlosigkeit, Gier und 
Neid als wirtschaftsförderliche Haltun-
gen legitimieren würde, wird von den 
Kirchen scharf gegeißelt. Daran hat sich 
seit der Herausbildung der modernen 
Wirtschaft nichts geändert: Der (ver-
meintliche) ökonomische Zweck hei-
ligt niemals die Mittel. Letztlich be-
trügt sich auch die Wirtschaft mit sol-
chen Diskursen selbst. Zudem wird eine 
ökologische Erneuerung im Sinne ei-
ner großen Transformation eingefor-

dert, da der gegenwärtige Wirtschafts-
stil national und international mit den 
Ressourcen dieses Globus schon jetzt in 
keiner Weise mehr vereinbar sei. Das 
sind mithin durchaus deutliche Worte. 
Die Wirtschaft ist in dieser Sichtwei-
se kein nur auf sich selbst bezogenes 
System, sondern bleibt ein Teil eines 
Ganzen, das seine Ziele und Zwecke 
letztlich durchaus vor einer alles um-
fassenden, transzendental begründe-
ten Verantwortungsebene reflektieren 
muss. Die Kirchen reden folglich poin-
tiert als Kirchen.

Kompromissformeln integrieren unterschiedliche Interessen

So weit, so schlüssig. Steigt man aller-
dings näher in den Text ein, stellt sich 
dann doch Ernüchterung ein, da es bei 
der Allgemeinheit der Aussagen bleibt. 
In der Konkretion hält sich das Papier 
auffallend zurück. Die Begründung 
hierfür lag auch 2014 vor allen Din-
gen darin, dass es sich um ein Konsen-
spapier von Evangelischer und Katho-
lischer Kirche – mit der Erwartung von 
Zustimmung allerdings weit darüber 
hinaus – handelt, in dem gemäß der 
Natur der Sache unauflösbare Gegen-
sätze und unterschiedliche Interessen-
lagen entweder sprachlich „überwölbt“ 
oder ausgespart wurden. Den wirkli-
chen Wert dieses Papier einschätzen 
kann folglich nur jemand, der integra-
tive Kompromisse zur Gestaltung der 
Wirtschaft- und Sozialstruktur schätzt 
und deswegen Übungen in begriffli-
chen Allgemeinheiten für nicht vergeb-
lich, sondern gerade im Interesse der 
Sache für hilfreich hält. Kompromisse 
dieser Art zeichnen sich nun einmal ge-
rade dadurch aus, dass in spezifischen 
Feldern bewusst begriffliche „Leerfor-
meln“ eingebaut werden, die von ver-
schiedenen Interessenlagen her unter-
schiedlich gefüllt werden können bzw. 
geradezu gefüllt werden müssen. Ge-
nau darin besteht ihre Funktion. Wich-
tige ordnungspolitische Grundlagen-
texte des deutschen Gemeinwesens, 

wie z. B. große Teile des Grundgeset-
zes, operieren in dieser Weise mit ent-
sprechenden integrativen Formelkom-
promissen. Ihr Wert wird erst deutlich, 
wenn man die mit ihnen markierte in-
stitutionelle „Fahrrinne“ mit denen an-
derer wirtschafts- und sozialpolitischer 
Ordnungsmodelle, so z. B. dem ameri-
kanischen oder dem chinesischen, ver-
gleicht. Dann zeigen sich markante Dif-
ferenzen, die sich mit den deutschen 
Formeln allein nicht mehr überbrücken 
lassen – z. B. im Staatsverständnis all-
gemein und im Konzept des Sozial- 
bzw. Wohlfahrtsstaats im Besonderen. 
Deutlich wird ein mehr der weniger 
ordoliberales Konzept, dass sich vom 
Neoliberalismus oder vom Staatska-
pitalismus denn doch deutlich unter-
scheidet. Jedenfalls in solchen Texten – 
wenn auch nicht immer in der Realität.

Die Rolle der Kirchen: 
Der stellvertretende Konsens 

Allerdings geht mit solchen Kompro-
misspapieren eine gewisse Enttäu-
schung all derjenigen einher, die kon-
krete parteiliche Positionierungen der 
beiden großen Kirchen erwarten. Auf 
dem Kongress, der anlässlich der Veröf-
fentlichung des „Sozialinitiative“-Pa-
piers am 18. Juni 2014 in Berlin statt-

fand, zeigte sich dies sehr deutlich in 
vielerlei Forderungen nach größerer 
Konkretion und klareren Festlegungen. 
Deutlich war aber von vornherein, dass 
die Interessenlagen sehr unterschied-
lich, ja zum größten Teil gegensätz-
lich artikuliert würden und deswegen 
die Frage nach einer konkretisierenden 
Überschreitung des bisher vorliegenden 
Kompromissstandes durchaus fraglich 
wäre. Mit einem abschließenden Papier 
der leitenden Bischöfe, nach dem En-
de eines kleineren Dialogprozesses von 
einem Jahr, wurde die Sozialinitiative 
dann beendet („Gemeinsame Feststel-
lung“).3  Dieser Text argumentiert sehr 
viel umfassender als die zehn Thesen, 
indem er pointiert von weltweiten so-
zialen und ökologischen Herausforde-
rungen redet und einen radikalen Wan-
del der aktuellen Wirtschaftsstrukturen 
einfordert. Er integriert so einen Teil der 
Kritik – setzt sich faktisch aber auch 
von den Thesen ab. 

Die beiden großen Kirchen operie-
ren mit der Veröffentlichung dieses Pa-
piers, inhaltlich wie formal erkennbar, 
als selbstbewusste gesellschaftliche 
Großorganisationen bzw. religionsso-
ziologisch im Sinne der klassischen Ty-
pologie von Ernst Troeltsch4  als letzt-
lich „anstaltlich“ organisierte Kirchen, 
die auf die Integration der Gesellschaft 
in die Kirche und ebenso die Integra-
tion der Kirche in die Gesellschaft set-
zen. Daraus können sie ihre Macht und 
ihren Einfluss in der Gesellschaft ab-
leiten. Das dem entgegengesetzte reli-
giöse Organisationsmodell – bei 
Troeltsch wird es noch als „Sekte“ be-
zeichnet –, das dem gegenüber aus re-
ligiöser Vollmacht betont einseitige 
parteiliche Positionierungen ableitet, 
die in der Gesellschaft zum Konflikt 
und zu Auseinandersetzungen – aber 
auch zu Innovationen – führen, wird 
von den beiden großen Kirchen erkenn-
bar abgelehnt. Die spezifische Institu-
tionalisierung des Christentums in 

3 Kongress und Feststellung sind doku-
mentiert in: EKD/DBK 2015.

4 Troeltsch 1912.
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Deutschland geht folglich mit spezifi-
schen Konturen ihrer politischen In-
terventionen einher. Dieses Verständ-
nis hat sich im Verfahren der Erarbei-
tung des Papiers deutlich darin gezeigt, 
dass jeweils spezifisch weitergehende 
parteiliche Positionierungen, auch rein 
symbolischer Art, immer weiter aus-

geschieden wurden. Dahinter steht der 
Anspruch, dass diesem Papier „alle 
Menschen guten Willens“ zustimmen 
und es, wenn auch nicht als Maxime 
ihres Handelns, so doch als Rahmen 
wirtschafts- und sozialpolitischer Ge-
staltung in Deutschland anerkennen 
können. Abgesehen von der Wertschät-
zung der inhaltlichen Leistung selbst 
liegt der positive Effekt für die An-
erkennung der Kirchen in der gesam-
ten Gesellschaft auf der Hand. 

Die Kirchen verfolgen damit wei-
terhin die von ihnen nach dem 2. 
Weltkrieg entwickelte Strategie, mit-
tels Stellungnahmen und Denkschrif-

ten einen „stellvertretenden Konsens“ 
für die Gesamtgesellschaft zu formu-
lieren. Damit nehmen sie nach ihrem 
eigenen Selbstverständnis eine „gesell-
schaftsdiakonische“ Aufgabe wahr. Ih-
nen gelingt es, in ihren Reihen Vertreter 
ansonsten konfliktbefangener gesell-
schaftlicher Interessenlagen zusam-
menzubringen und in der gemeinsa-
men Besinnung auf das Christsein der 
Beteiligten eine Basis für gemeinsa-
mes Handeln auch über Interessenge-
gensätze hinaus zu formulieren. Trotz 
ihrer herausgehobenen, privilegier-
ten Stellung in Deutschland nehmen 
die Kirchen damit auch eine betont 
zivilgesellschaftliche Verantwortung 
wahr und bemühen sich darum, der 
Gesellschaftsordnung Wertgrundsätze 
und, pathetisch ausgedrückt, „trans-
zendentale Vertrauensgrundlagen“ zu 
liefern, die die Gesellschaftsordnung, 
insbesondere der Staat, aber auch die 
Wirtschaft aus sich selbst heraus so 
nicht liefern könnten. Sie erweisen sich 
als integrative – über den Gegensätzen 
agierende – Kraft. Wenn man so will, 
bildet sich darin ein Teil ihres trans-
zendentalen Bezuges ab: Er weist je-
denfalls seine gesellschaftliche Nütz-
lichkeit aus. 

Akzentuierungen des „Gemeinsamen Wortes“ von 1997

Wie sieht das kirchlich-religiöse Be-
zugsystem inhaltlich genauer aus? Das 
wird durch die Einordnung der „So-
zialinitiative“ in andere, ähnliche Tex-
te deutlich. Dieser neuere gemeinsame 
Text schließt an eine ähnliche Initia-
tive an, die 1997 mit dem „Gemein-
samen Wort zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage in Deutschland“5  unter 
dem Titel „Für eine Zukunft in Solida-
rität und Gerechtigkeit“, die ebenfalls 
vom Rat der EKD und der Deutschen 
Bischofskonferenz veröffentlicht wor-
den ist, ihren Höhepunkt hatte (kurz: 
„Gemeinsames Wort“). Im Unterschied 
zum Text von 2014 ist der damalige 
aus einem breit angelegten Konsulta-
tionsprozess hervorgegangen, an dem 

sich große Teile der Gesellschaft mit 
Stellungnahmen und Diskussionsbei-
trägen beteiligten.6  Anlass für seine 
Erstellung waren die damaligen er-
heblichen Transformationsprozesse, 
die – ausgelöst durch den Wegfall des 
„Eisernen Vorhangs“ in Europa und be-
sonders in Deutschland – auf allen ge-
sellschaftlichen Ebenen zu beobachten 
waren und allgemein für Verunsiche-
rung sorgten. 

Anknüpfend an ähnliche Initiati-
ven aus den USA und Österreich hiel-

ten die beiden Kirchen an grundlegen-
den Charakteristika des deutschen 
Wirtschafts- und Sozialmodells unter 
der Leitformel der Sozialen Marktwirt-
schaft fest. Im Mittelpunkt standen die 
Probleme der damals rasant wachsen-
den Arbeitslosigkeit und einer damit 
verbundenen notwendigen Reform des 
Sozialstaats. Am Horizont wurden fer-
ner auch Fragen der ökologischen Kri-
senhaftigkeit, des europäischen Inte-
grationsprozesses und weiterer globa-
ler Herausforderungen angesprochen. 
Dringend empfohlen wurden struktu-
relle und moralische Erneuerungen, um 
sozialen und ökologischen Verwerfun-
gen, insbesondere der sich schon da-
mals abzeichnenden Armutsentwick-
lung in Deutschland, vorzubeugen. Das 
Leitbild war damals (und ist weiterhin) 
der oder die möglichst in Freiheit le-
bende und handelnde Einzelne, der 
oder die zur Verantwortungsübernah-
me befähigt wird und solidarisch ab-
gesichert ist, so wie er oder sie auch 
wiederum zu Solidarität beiträgt.

Im Unterschied zum Papier von 2014 
wurden die grundlegenden Wertorien-
tierungen 1997 auch in einem breiten, 
begrifflich ansprechenden und sozusa-
gen „leuchtend“ geschriebenen, expli-
zit religiös und sozialethisch argumen-
tierenden Kapitel 3 „Perspektiven und 
Impulse aus dem christlichen Glauben“ 
herausgearbeitet. Dies war und ist in-
sofern von besonderer Bedeutung, als 
die Kirchen mit dieser Akzentsetzung 
sehr bewusst ihre eigene transzenden-
tal begründete – aus der Sicht von an-
deren sicherlich partikulare – Sicht zur 
Grundlage ihrer gesellschaftlichen Vor-
schläge explizieren. Es wurde hier folg-
lich nicht so getan, als würden die Kir-

 Die Kirchen formulieren 
einen Rahmen wirtschafts- 
und sozialpolitischer 
Gestaltung, der allgemein 
zustimmungsfähig ist

 Das Gemeinsame Wort von 
1997 argumentiert explizit 
religiös und sozialethisch

5 Zugänglich über www.ekd.de; als gedruckte Ausgabe: Für eine Zukunft in Solidari-
tät und Gerechtigkeit. Wort des Rates der EKD und der DBK. Eingeleitet und kommentiert 
von Marianne Heimbach-Stiens und Andreas Lienkamp. München 1997.

6 Umfassend und eindrucksvoll dokumentiert werden die Reaktionen auf den Ausgangs-
text von 1994 bei Reihs/Riggert 1997. Die Liste weiterer Literatur ist lang.



SchwerpunktthemaSchwerpunktthema

20 MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

chen über eine überlegende Einsicht 
in gesellschaftliche Prozesse verfügen. 
Ihre Vorschläge wurden vor dem Hin-
tergrund ihrer eigenen Traditionsge-
schichte, Glaubenshaltung und Wert-
orientierung entwickelt.

Da dieser Text auch heute nicht 
überholt ist, sei etwas ausführlicher 
an ihn erinnert. Er beginnt mit der 
Beschreibung der Sicht auf den Men-
schen: „Er ist als Bild Gottes, als das 
ihm entsprechende Gegenüber geschaf-
fen und so mit einer einmaligen un-
veräußerlichen Würde ausgezeichnet. 
Er ist als Mann und als Frau geschaf-
fen; beiden kommt gleiche Würde zu. 
Zugleich ist er mit der Verantwortung 
für die ganze Schöpfung betraut; der 
Mensch soll Sachwalter Gottes auf Er-
den sein.“ (Ziffer 93) Dies gilt nicht nur 
von den einzelnen Menschen, sondern 
für den Menschen als Gemeinschafts-
wesen. „Das Volk Gottes lebt aus der 
Erinnerung an die Geschichte des Er-
barmens Gottes; es erzählt immer wie-
der Geschichten des göttlichen Erbar-
mens und feiert es in seinen Festen.“ 
(Ziffer 96) Dazu zählt die grundlegende 
geschichtliche Erfahrung der Befreiung 
des Volkes Israel aus der Knechtschaft 
aus Ägypten und die Stiftung des Bun-
des. Dies alles kulminiert im Auftreten 
und der Predigt Jesu, der seine Bot-
schaft vom Kommen des Reiches Gottes 
und der Einladung zum Glauben mit 
dem Ruf zur Umkehr verbindet, d. h. zu 
einem Leben, das ganz auf Gott und 
seine Gerechtigkeit und Barmherzig-
keit setzt. (Ziffer 99) Geboten ist des-
wegen der Einsatz für die Menschen-
würde, für Gerechtigkeit und Solidari-
tät. „Die Christen können nicht das Brot 
am Tisch des Herrn teilen, ohne auch 
das tägliche Brot zu teilen.“ (Ziffer 101) 

Näherhin werden sodann grund-
legende ethische Maximen entwickelt 
wie
• das Doppelgebot der Gottes- und 

Nächstenliebe (Ziffer 103 f);
• die vorrangige Option für die Ar-

men und Schwachen und Benach-
teiligten (Ziffer 105 f);

• Gerechtigkeit. (108 f). Sie wird vor 
allem im Hinblick auf Teilhaberge-
rechtigkeit konkretisiert.

• Sodann auch das Verhältnis von 
Solidarität und Subsidiarität (Zif-
fer 115 f).

Von großer Bedeutung ist dabei der 
Grundsatz: „Die gesellschaftlichen 
Strukturen müssen daher gemäß dem 
Grundsatz der Subsidiarität so gestaltet 
werden, dass die einzelnen und die klei-
neren Gemeinschaften den Freiraum 
haben, sich eigenständig und eigenver-
antwortlich zu entfalten. Es muss ver-
mieden werden, dass die Gesellschaft, 
der Staat oder auch die Europäische 
Union Zuständigkeiten beanspruchen, 
die von nicht staatlichen Trägern oder 
auf einer unteren Ebene des Gemein-
wesens ebenso gut oder besser wahr-
genommen werden könnten.“ (Ziffer 
120) Und schließlich wird auch hier 
schon das Prinzip der Nachhaltigkeit 
erwähnt: Solidarität beziehe sich nicht 
nur auf die gegenwertige Generation, 
sie schließt die Verantwortung für die 
kommenden Generationen ein. 

Es wird dann ein „Grundkonsens ei-
ner zukunftsfähigen Gesellschaft“ (Ka-
pitel 4) formuliert, der aus den erwähn-

ten christlichen Maximen Folgerungen 
angesichts der gesellschaftlichen He-
rausforderungen ableitet. „Ein solcher 
‚Grundkonsens‘ meint nicht Harmo-
nie, sondern ein ausreichendes Maß in 
Übereinstimmung trotz verbleibender 
Gegensätze.“ Da die gesellschaftliche 
Situation immer komplexer wird, werde 
gleichzeitig die Übereinstimmung über 
bestimmte Grundelemente der sozialen 
Ordnung wichtiger. Zu diesem Grund-
konsens zählen
• die Menschenrechte,
• die freiheitlich soziale Demokratie,
• eine ökologisch soziale Marktwirt-

schaft (die sich deutlich von einer 
Marktwirtschaft pur unterscheidet),

• das Menschenrecht auf Arbeit, die 
Notwendigkeit eines neuen Arbeits-
verständnisses sowie

• Chancen und Formen der Solidari-
tät in einer erneuerten Sozialkultur.

Diese Thesen werden dann auch in 
internationale Verantwortung einge-
schrieben. Erkennbar steht auch das 
neuere Sozialwort von 2014 in dieser 
Traditionslinie. Die Kirchen schrieben 
ihr Engagement für eine tragfähige und 
gerechte Gesellschaft fort.

Teilhabegerechtigkeit

Im sozialethischen Denken der Kirchen 
hat sich ein neues Leitbild herauskris-
tallisiert, das sich mit dem Begriff der 
Teilhabegerechtigkeit zusammenfassen 
lässt. Dazu seien kurz einige Thesen 
ausgeführt:
• „Teilhabe“ wird in der Armutsdenk-

schrift der EKD von 20067  als Rea-
lisierungschance der den Menschen 
von Gott geschenkten Fähigkeiten 
folgendermaßen definiert: „Eine ge-
rechte Gesellschaft muss so gestaltet 
sein, dass möglichst viele Menschen 
in der Lage sind, ihre jeweiligen Be-
gabungen sowohl zu erkennen als 
auch sie auszubilden und schließ-
lich produktiv für sich selbst und 
andere einsetzen zu können.“ (S. 11) 

• Weiter wird ausgeführt: „Das so-
zialethische Leitkriterium hinter der 
Vorstellung gerechter Teilhabe be-
steht darin, dass es für jede Person 
möglich sein muss, die Erfahrung 
zu machen, für sich selbst und die 
eigene Familie sorgen zu können. 
In einer gerechten Gesellschaft ist 
dies für alle Glieder der Gesellschaft 
möglich und alle Menschen erfah-
ren dadurch so viel Unterstützung 
und Hilfe, dass sie vor Armut ge-
schützt sind.“ (Ziffer 5)

• Reaktualisiert wird so das protes-
tantische Verständnis der Beru-
fung der Menschen zum Dienst am 

7 Gerechte Teilhabe 2006.
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Nächsten, in seinen Tätigkeiten und 
insbesondere seiner Arbeit. Im en-
geren Sinn theologisch gesprochen 
bedeutet das: Gerecht ist eine Ge-
sellschaft dann, wenn sie möglichst 
vielen Menschen das Ausleben ihrer 
Berufung möglich macht.

• Alle gesellschaftlichen Akteure sind 
folglich dafür verantwortlich, eine 
breite Beteiligung möglichst aller 
Menschen der Gesellschaft zu si-
chern und ihnen in dieser Sichtwei-
se einen „Teil“ an der Gesellschaft 
zu sichern. Dies gilt auch für Men-
schen, die über Macht in der Gesell-
schaft verfügen: „Führungshandeln 
in der Perspektive des christlichen 
Glaubens hütet sich deswegen vor 
der Verabsolutierung der eigenen 
Interessen und versteht seine Rolle 
im Sinne eines Treuhänders aller 
von seinem Tun Betroffenen – vor 
allem im Interesse der Verbesserung 
der Situation der Schwächeren.“ 
(Ziffer 27)8  So wird in der Denk-
schrift der EKD zum unternehme-
rischen Handeln betont.

In dieser Perspektive realisiert sich 
das christliche Verständnis von Frei-

heit: „Es kommt in der engen unauf-
löslichen Beziehung von Freiheit und 
Bindung, Freiheit und Dienst zum Aus-
druck: Frei ist derjenige Mensch, der 
sich in Bindung an Gott zum Dienst an 
den anderen als befreit erleben kann. 
Freiheit ist nicht auf die Wahlfreiheit 
des Individuums zu reduzieren, son-
dern als ‚kommunikative Freiheit‘ in 
Verantwortung vor Gott wie vor den 
anvertrauten Menschen zu verste-
hen.“ (Ziffer 31) Dieses Verständnis 
steht quer zu einer reinen Nutzenma-
ximierung: „Alle, die im Unternehmen 
tätig sind, ob Vorstände oder Hilfsar-
beiter, sind eben nicht nur Mittel zum 
Zweck, sondern auch und vor allem 
Geschöpfe Gottes, geschaffen zu Got-
tes Bild.“ (Ziffer 42) Damit ist bereits 
im Kern des Freiheitsverständnisses die 
Abgrenzung gegenüber klassisch radi-
kalliberalen Eigentumsverständnissen 
deutlich: Eine Selbstverständlichkeit 
in Teilen Mittel- und Nordeuropas – 
aber längst nicht überall in der Welt. 
Die Grundlinien dieser Argumentation 
können an dieser Stelle nicht weiter 
ausgeführt werden.9  

Politik möglich machen

Bei allen Äußerungen bleibt es dabei, 
wie die Kirchen im „Gemeinsamen 
Wort“ von 1997 betonten, dass es nicht 
ihre Aufgabe sei, Politik zu machen, 
sondern „Politik möglich zu machen“, 
indem sie den Streit der Interessen von 
letzten Ergriffenheiten hin zu einem 
Streit im Vorläufigen und Fragmenta-
rischen umzuprägen helfen. Letzte po-
litische Konkretionen lassen sich eben 
nicht direkt aus christlichen Glaubens-
haltungen ableiten. Es geht in der Po-
litik nicht um das Heil der Menschen, 
oder um den Sinn ihres Lebens, son-
dern um letztlich pragmatische vor-
läufige Regelungen, die möglichst vie-
len Menschen Teilhabe und ein gutes 
Leben ermöglichen sollen. Folglich be-
steht die Aufgabe der Kirchen nicht in 

einer forciert vorangebrachten Partei-
lichkeit mit der Folge der Exklusion 
anderer, sondern um die Befreiung der 
Politik zu einer Suche nach Kompro-
missen. Begründungen des Politischen 
sind in dieser Richtung stets vorläufig 
und bleiben kontingent – und dies we-
gen und nicht trotz des religiösen, 
transzendenten Hintergrundbezugs. 
Eben dieses Verständnis hat in einem 
ganz anderen Kontext Hans Joas in 
seiner Deutung dessen, was für ihn ei-
ne „Begründung“ sei, treffend zum 
Ausdruck gebracht: „Für mich heißt 
Begründung, dass historisch situierte 

Sprecher ihren ebenfalls historisch si-
tuierten Gesprächspartnern all das als 
Gründe nennen dürfen, was beiden im 
Prinzip einleuchtet.“10  Joas bezeichnet 
dies als einen „entspannten“ Begriff 
von Begründung. Entsprechend sind 
die Thesen der Kirchen gemeint: Ver-
ständigungen im Vorläufigen; keine 
abschließenden Äußerungen.

Die EKD hat diese grundlegende 
Haltung in einer Denkschrift des Ra-
tes der EKD zum Öffentlichkeitsauftrag 
der Kirche „Das rechte Wort zur rech-
ten Zeit“ aus dem Jahr 2008 zusam-
menfassend zum Ausdruck gebracht.11  
Dabei betont sie mehrfach, dass sie kei-
nen Herrschaftsanspruch der Christen-
heit oder der Kirchen wahrnehmen will. 
Sie begründet dies theologisch: „Weil 
Christus seine Herrschaft als Dienst 
Gottes am Menschen gelebt hat und 
lebt, darum verwirklicht sich die Nach-
folge von Christenmenschen – und da-
mit ihr Leben in der Welt und für die 
Welt – als Dienst.“ (Ziffer 13) „Dieser 
Dienst achtet die Freiheit des Gewissens 
und die Freiheit Andersdenkender und 
freut sich an der Rechtfertigung allein 
aus Gnaden, die des Menschen Heil 
nicht in dessen eigener Leistung und 
Befindlichkeit, sondern in Gottes Liebe 
begründet weiß. Es ist ein Dienst, der 
den Glauben nicht zu Zwecken eigener 
Macht missbraucht, sondern die frohe 
Botschaft – ohne äußere, menschliche 
Machtmittel, allein durch die Überzeu-
gungskraft des Wortes – ausrichtet.“ 
(Ziffer 14) 

Indem die Kirche sich so äußert, 
wird sie nicht Teil des Staates und tritt 
auch nicht an seine Stelle. Sie versteht 
ihre eigene Stellungnahme als Teil ei-

 Bei politischen Konkre-
tionen geht es den Kirchen 
um Verständigung im 
Vorläufigen, nicht um 
abschließende Äußerungen

8 Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. 2008.
9 Vgl. für eine Übersicht: Wegner: Teilhabegerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
10 Joas 2014, hier S. 250.
11 Das rechte Wort zur rechten Zeit. 2008.
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ner gesellschaftlich breit angelegten 
Kommunikation, die darauf zielt, diffe-
rierende Standpunkte miteinander ins 
Gespräch zu bringen, notfalls auch im 
Konflikt. Sie übernimmt so ihre Mit-
verantwortung für das Gemeinwesen 
(Ziffer 22). Dabei hat sie evangelischer-
seits den Anspruch, dass der Gesamt-
korpus der Veröffentlichungen in sich 
kohärent ist und auf diese Weise ein 
Gefüge protestantischer Sozialethik in 
der Weiterentwicklung zum Ausdruck 
bringt. Allerdings existiert in der Evan-
gelischen Kirche kein Lehramt, das als 
Wächter einer solchen Kohärenz auf-
treten könnte. Dennoch können sich 
die evangelischen Positionierungen 
nicht, so wird es hier betont, in einen 
völligen Pluralismus auflösen: „Aber 
in Treue zu dem der Kirche Jesu Chris-
ti gegebenen Auftrag kann die evan-
gelische Kirche nicht zum Spiegelbild 
der pluralistischen Gesellschaft werden 
(wollen): Sie verlöre sonst ihre Iden-
tität und damit die Chance, als Über-
zeugungsgemeinschaft dieser pluralis-

tischen Gesellschaft eine klare Orien-
tierung anzubieten.“ (Ziffer 60) Dass 
sich die Positionierungen und Stel-
lungnahmen folglich nur noch ge-
schmeidig an die plurale Welt der Ge-
sellschaft anpassen, ist allerdings nicht 
das Ziel kirchlicher Positionierung. Es 
soll durchaus das eigene, für die Ge-
sellschaft oft sperrige, ethische und re-
ligiöse Erbe deutlich werden. Gerade 
von ihm her lassen sich ggf. innovati-
ve neue Sichtweisen und dementspre-
chend Lösungen erwarten. Allerdings 
wird man im Durchgang durch die Stel-
lungnahmen der letzten Jahre feststel-
len, dass ein solcher Akzent eher selten 
gesetzt wird. So etwas ist angesichts 
der typisch kirchlichen (jedenfalls auf 
evangelischer Seite) Verfahren, um zu 
solchen Stellungnahmen zu kommen, 
nicht zu erwarten: Sie basieren näm-
lich in der Regel auf Konsens in den 
Expertengremien. Prophetische Stim-
men kommen von Einzelnen oder von 
Gruppen in der Kirche.

Das religiöse Dispositiv der Kirchen

Beim Durchblättern der Stellungnah-
men wird man den Kirchen deswegen 
auch kaum irgendwelche Vorwürfe ma-
chen können, hier würde mittels einer 
falschen Anmaßung religiöser Autori-
tät Zwietracht gesät oder lediglich im 
Interesse eigener, partikularer Interes-
senlagen argumentiert. Ein solcher, in 
der säkularer werdenden Gesellschaft 
ja nicht gerade selten auftauchender 
Verdacht, lässt sich anhand der Tex-
te leicht widerlegen. Gängige Vorstel-
lungen, dass die Kirchen sich prinzipi-
ell einseitig gegen unternehmerisches 
Handeln, die Freiheit der Märkte oder 
Ähnliches aussprechen würden, sind in 
keiner Weise haltbar. In großer Diffe-
renziertheit wird vielmehr immer wie-
der versucht, Lösungen für divergente 
Interessenlagen anzuregen. Das Fest-
halten an Kompromissen und Konsen-
sen dient der Vertrauensbildung über 
den Kreis der eigenen religiösen Über-

zeugung im engeren Sinne hinaus und 
bietet Dialoge mit allen in der Gesell-
schaft an.

Mit Paul Nolte12  lässt sich zusam-
menfassend sagen, dass gerade in den 
eigensinnigen, religiösen Positionie-
rungen der Kirche ein Schatz für die 
gesamte säkulare Gesellschaft ver-
steckt liegt, der vielleicht viel zu sel-
ten in den Blick kommt. Dahinter steckt 
nämlich ein „Modell der aktiven und 
sozial verantwortlichen Lebensfüh-
rung“ (S. 88), das sich aus verschie-
denen Quellen speisen kann. Weil es 
aus einer religiös unterfütterten Le-
bensführung resultiert, erbringe es 
die höchst demokratierelevante Leis-
tung der Selbstrelativierung (zwischen 
Gott und mir). „Diese Selbstrelativie-
rung führt zugleich auf eine elemen-
tare Anerkennung des Anderen, dem 
Gott so gegenübersteht wie ich sel-
ber.“ (S. 88)

Zudem geht es hier um eine ethisch-
religiöse Grundhaltung, die zwar aus 
partikularen Ursprüngen erwächst, 
der es aber gelungen ist, moralische 
Verpflichtungen universalistisch im-
mer weiter auszudehnen und so Ex-
klusionen zu vermeiden. Hierzu zäh-
len auch und gerade die Verteidigung 
sozialer Logiken gegenüber Markt und 
Staat (S. 102). „Wer kann schon im 
Streit um die Sonntagsruhe auf Got-
tes eigenes Ruhen nach sechs Tagen 
anstrengender Schöpfung verweisen? 
Mit anderen Worten, gerade die Beru-
fung auf Gesetz und Gebote ganz an-
derer, außeralltäglicher, außermarktli-
cher, nicht demokratisch legitimierter 
Art, führt der Bürgergesellschaft Kräf-
te- und Reflexionspotenziale zu, die 
aus einer anderen Quelle kaum ersetz-
bar sind.“ (S. 103) Zusammengefasst: 
„Moralressource und Gemeinschafts-
bildung, soziale Netzwerke und Räume, 
Sprachfähigkeit und Investitionen, po-
litische Widerständigkeit und sozialer 
Protest: Damit ist ein weiter Horizont 
skizziert, in dem sich die Potenziale 
von Religion in der modernen Bürger-
gesellschaft entfalten können; in dem 
Religion zu einer wichtigen Ressource 
der Bürgergesellschaft werden kann – 
vielleicht sogar zu einer ihrer wich-
tigsten überhaupt.“ (S. 105) Das ist der 
funktionale – und zugleich substan-
zielle – Horizont, in dem auch die Po-
sitionierung der großen Kirchen steht. 
Was sich in ihren Texten niederschlägt, 
ist letztlich ein Reflex auf die in und 
mit ihnen gelebte aktive Christlichkeit.

Von daher kann vielleicht ja auch 
die Enttäuschung derjenigen ein Stück 
weit aufgefangen werden, die sich ge-
rade beim Text von 2014 mehr Bissig-
keit und Griffigkeit gewünscht hätten. 
Der Eindruck, dass es sich hierbei um 
ein letztlich ordoliberales Papier in der 
klassisch deutschen Tradition handelt, 
ist sicherlich nicht von der Hand zu 
weisen – könnte aber in einer anderen 
Blickrichtung auch an die Mitautoren-
schaft vieler Christen an eben dieser 

12 Nolte 2009, S. 84 ff.
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wichtigen Richtung erinnern. In dieser 
Sichtweise wird hier etwas Selbstver-
ständliches „gefeiert“. Zudem gilt es zu 
sehen, dass dieses Papier nicht das En-
de der Positionierung der Kirchen dar-
stellt. Auf seiner Grundlage und über 
sie hinausgehend, werden sich die Kir-
chen weiterhin auch zu politischen Ein-
zelfragen exponieren. Einzelne Chris-
tenmenschen ohnehin.

Man kann gut mit einem der schö-
nen Schlusssätze von D. Stephen Long 
aus seiner Einführung in „Christian 
Ethics“ schließen: „So what is chris-
tian ethics? It is the pursuit of God-
ness by people on the way to a city not 

built by human hands. It’s not a precise 
science but the cultivation of practical 
wisdom that comes from diverse sour-
ces. It draws in all that is good in God’s 
creation and among the nations. But it 
also acknowledges that creatures can-
not attain their true and without the 
gift of god’s own goodness.“13  In die-
ser unauflöslichen Spannung von ge-
lebter praktischer Vernunft und Got-
tes absoluter Forderung ergibt sich das 
politische Mandat der Kirchen. Wenn 
dies so geschieht, dass es zu umfassen-
dem Frieden und zur Vermeidung de-
struktiver Konflikte in Gottes Schöp-
fung beiträgt, ist genug getan. 

kurzbiographie
Gerhard Wegner (* 1953) , Prof. Dr. 
theol., ist Direktor des Sozialwissen-
schaftlichen Instituts der EKD in Han-
nover und war in dieser Eigenschaft 
einer der Autoren des Papiers der So-
zialinitiative; Arbeitsschwerpunkte: So-
zialethik und Religionssoziologie, Kir-
che und soziale Milieus, Wirtschafts- 
und Sozialpolitik, Sozialethik. Weiteres 
unter: www.si-ekd.de/institut/wegner.
html.

13 Long 2010, S. 121.
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Weltwirtschaft, Marktwirtschaft und 
Management in Caritas und Diakonie
Aktuelle Herausforderungen einer ökumenischen 
Wirtschafts- und Unternehmensethik

Ökumenische Wirtschaftsethik konzentriert sich in der Regel auf Fragen nach dem 
Wirtschaftssystem, wirtschaftlicher Gerechtigkeit oder den Auswirkungen globalen 
Wirtschaftens. Dieser Beitrag möchte Herausforderungen einer ökumenischen Wirt-
schaftsethik auf zwei Ebenen identifizieren, die in theologischer Wirtschaftsethik kaum 
verbunden werden: die gesamtwirtschaftliche Ebene und die betriebswirtschaftliche 
Ebene. Die wirtschaftsethische Dimension wird mit Bezug zu Papst Franziskus, zu 
Anliegen der protestantischen Wirtschaftsethik und zu unternehmerischem Handeln 
diskutiert. Mögliche Weiterentwicklungen der ordnungspolitischen Rahmenbedin
gungen werden benannt: die ethische Ausrichtung im Konzept der Sozialen Markt
wirtschaft, Ansätze einer Gemeinwohlökonomie sowie die Initiative einer Ecumeni-
cal School for Governance, Economics and Management. Die unternehmensethische 
Dimension wird für Caritas und Diakonie anhand der Einordnung von Unterneh
men als produktiven sozialen Systemen (St. Galler Managementmodell) eingeführt.

Dieser Beitrag möchte Herausforde-
rungen einer ökumenischen Wirt-

schaftsethik auf zwei Ebenen identifi-
zieren, die in theologisch begründeter 
Wirtschaftsethik häufig kaum ver-
bunden sind: die gesamtwirtschaftli-
che Ebene und die betriebswirtschaft-
liche Ebene.
• Die gesamtwirtschaftlichen Über-

legungen beziehen sich auf öku-
menische Herausforderungen ge-
genüber der Wirtschaft als solcher, 
also im Wesentlichen auf globales 
Wirtschaften, die Marktwirtschaft 
als Ordnungssystem und ihre Funk-
tionsmechanismen.

• Die betriebswirtschaftlichen Überle-
gungen beziehen sich auf ökumeni-
sche Herausforderungen für Organi-
sationen und Unternehmen kirchli-
cher Sozialwirtschaft.

Beide unterliegen insofern einer ge-
meinsamen Herausforderung, als nach 
Abschaffung des Kostendeckungsprin-

zips und der Einführung der Pflege-
versicherung auch Organisationen von 
Caritas und Diakonie ihre Aufgaben im 
marktwirtschaftlichen Wettbewerb er-
füllen müssen. Diese Herausforderun-
gen beziehen sich aber auch auf das 
Management von Organisationen, die 
durch einen kirchlichen Auftrag und 
eine theologisch begründete Wertebin-
dung geleitet sind. 

Die ökumenische Wirtschaftsethik 
hat sich bisher stärker auf die gesamt-
wirtschaftlichen Aspekte ausgerichtet, 
von einer ökumenischen Unterneh-
mensethik wird innerhalb der umfas-
senderen „Wirtschaftsethik“ (noch) 
nicht gesprochen. 

Gesamtwirtschaft: 
„Die Wirtschaft“ als System

„Diese Wirtschaft tötet“, schreibt Papst 
Franziskus im Apostolischen Rund-
schreiben Evangelii gaudium Freu-

de am Evangelium (Franziskus (2013) 
Ziff. 53). Da kann sicher niemand 
als Konsument*in, in wirtschaftli-
chen Zusammenhängen Tätig*er oder 
als Unternehmer*in zustimmen. Im-
merhin darf unterstellt werden, dass 
kaum jemand sich als Mörder bezeich-
nen lassen will, in Tötungsdelikte ver-
strickt ist oder vergleichbare Absichten 
hat. Papst Franziskus schreibt von der 
„Wirtschaft der Ausschließung und der 
Disparität der Einkommen. Es ist un-
glaublich, dass es kein Aufsehen erregt, 
wenn ein alter Mann, der gezwungen 
ist, auf der Straße zu leben, erfriert, 
während eine Baisse um zwei Punkte 
in der Börse Schlagzeilen macht. Das 
ist Ausschließung. Es ist nicht mehr zu 
tolerieren, dass Nahrungsmittel wegge-
worfen werden, während es Menschen 
gibt, die Hunger leiden. Das ist soziale 
Ungleichheit.“ (ebd.)

Zielt Papst Franziskus auf Perso-
nen oder Unternehmen im allgemei-
nen? So ist es vermutlich nicht ge-

Martin Büscher
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meint. Eine pauschal anmutende Wirt-
schaftskritik findet sich aber auch in 
den Denkschriften der evangelischen 
Kirche immer wieder. Im Jahr 2002 gab 
es von den protestantischen Kirchen 
des globalen Südens eine Anfrage an 
die Kirchen Westeuropas im „Soester-
berg-Brief“. Darin wird gefordert, „dass 
alle Kirchen weltweit beginnen müssen, 
die Bedeutung und den Sinn des christ-
lichen Bekenntnisses in dieser Zeit zu-
nehmender Ungerechtigkeit und unun-
terbrochener Umweltzerstörung zu be-
denken“ (Soesterberg Brief (2002) 1). 
In Soesterberg ist „zu analysieren, wie 
ökonomische Globalisierung und die 
Rolle, die das Geld dabei spielt, die Ge-
sellschaften Westeuropas betrifft.“ Der 
Reformierte Weltbund forderte in der 
Accra-Erklärung im Jahr 2004, dass 
Fragen ökonomischer und ökologischer 
Gerechtigkeit nicht nur soziale, politi-
sche oder moralische Fragen sind, son-
dern solche, die mit dem Glauben an 
Jesus Christus zusammenhängen und 
die die Glaubwürdigkeit der Kirche be-
treffen. Die Treue zum Bund Gottes er-
fordert von jedem Christen und den 
Kirchen, dass sie gegen die gegenwär-
tige ökonomische und ökologische Un-
gerechtigkeit Stellung beziehen (Accra 
Erklärung (2004) Ziff. 5 ff.). Der Wett-
bewerbsdruck zeigt Nebenwirkungen. 
Die EKD spricht zur globalen Finanz-
krise von einem „Riss in einer hohen 
Mauer“ (EKD (2009) 9). Die öffentlichen 
Stellungnahmen der katholischen und 
protestantischen Kirchen unterschei-
den sich in ihrem Grundtenor kaum.

Papst Franziskus spricht über das 
Wirtschaftssystem. Das Nachdenken 
über ökumenische Wirtschaftsethik 

beschäftigt sich mit der gesamtwirt-
schaftlichen/volkswirtschaftlichen 
Ebene. Papst Franziskus schreibt da-
zu: „Heute spielt sich alles nach den 
Kriterien der Konkurrenzfähigkeit und 
nach dem Gesetz des Stärkeren ab.“ 
(Ebd. Ziff. 54) Damit identifiziert er 
auch den Geist und das soziale Klima, 
in dem sich wirtschaftliche Prozesse 
vollziehen. Die betriebswirtschaftliche 
Ebene bleibt von den volkswirtschaft-
lichen, ordnungspolitischen Vorgaben 
nicht unberührt. Wenn ein deutscher 
Mittelständler mit zehn Mitbewer-
bern für einen Auftrag in China er-
scheint, alle Angebotskosten selbst ge-
tragen werden müssen und der Auf-
trag dann an einen vergeben wird, ist 
das der Wettbewerb, den man als Un-
ternehmer uneingeschränkt gutheißen 
kann? Wenn Kunden immer weiter ge-
hende zeitliche Verfügbarkeit erwar-
ten, ist nicht irgendwann eine Gren-
ze der persönlichen Belastungsfähig-
keit, der Gesundheit und der von der 
Familie zu tragenden Zumutungen er-
reicht? Wenn der Kostendruck durch 
tarifäre Lohnsteigerungen im nationa-
len Umfeld steigt, nicht aber die Löh-
ne bei den internationalen „Mitbe-
werbern“, wie reagiert dann das deut-
sche Unternehmen? Wenig erwünschte 
Folgen marktwirtschaftlichen Wettbe-
werbs sind auch bei Unternehmern kei-
ne Erfindung des Papstes oder kirchli-
cher Sozialethiker. Allerdings: Wettbe-
werb als solcher und Wettbewerbsdruck 
werden – zumindest in den Unterneh-
merverbänden oder Branchenorgani-
sationen – prinzipiell nicht als falsche 
Ideologie oder als Tötungswerkzeuge 
angesehen. 

Wirtschaft und Ordnungspolitik: Ethische Einbettung 
der Wirtschaft

Es ist allerdings durchaus möglich, ein 
Wirtschaftssystem ethisch einzuordnen 
und zu begründen. Ein Blick auf die 
Geschichte der Sozialen Marktwirt-
schaft zeigt wesentliche ethische 
Grundlagen und soziale Prinzipien im 

System selber. Einige der großen Vor-
denker stehen als Ökonomen für eine 
solche Ausrichtung: Siehe dazu den 
Beitrag von Traugott Jähnichen in die-
sem Heft (13–15) sowie Bücher (2016) 
115 ff.

Die ethisch kultivierte Form der 
Marktwirtschaft der Gründerphase – 
zumindest in wirtschaftspolitischen 
Konzepten – kennen wir heute nicht 
mehr. Wirtschaft wird in der Wirtschaft 
gemacht. Globalisierung wird durch 
Kosten- und Standortwettbewerb ge-
staltet. Wirtschaftliche Gesetze sind wie 
Naturgesetze. Wettbewerb an sich wird 
als gut und richtig betrachtet. Gemein-
wohl durch Staat oder Politik werden 

mit Skepsis gesehen. Die moderne Öko-
nomie als Wissenschaft hat sich me-
thodisch von ihren ethischen, sozia-
len oder gesellschaftlichen Kontex-
ten gelöst. Insofern sind die Anliegen 
von Papst Franziskus und der protes-
tantischen Stimmen wirtschaftsethisch 
wohlbegründet. Johannes Rau bringt 
zum Ausdruck: „Die Globalisierung 
gestalten kann nur, wer klare Wert-
vorstellungen jenseits des Wirtschaft-
lichen hat. (…) Dem Markt einen Rah-
men zu geben und den Wettbewerb fair 
zu organisieren, das zählt zu den gro-
ßen Kulturleistungen der Menschheit. 
Auch der Markt lebt von Voraussetzun-
gen, die er selber nicht schaffen kann. 
Dann muss Politik dafür sorgen, dass 
die Freiheit des globalen Marktes die 
Freiheit der Menschen nicht beschädi-
gen kann.“ (EKvW (2009) 11)

Die evangelische Kirche von Westfa-
len (EKvW) hat 2009 zu diesem Thema 
eine Studie verfasst „Die Soziale Markt-
wirtschaft ethisch weiterdenken“ (Bü-
scher (2016) 118 f.). Im Untertitel wird 
die Absicht präziser gefasst: Markt-
wirtschaft gesellschaftlich und kultu-
rell einbetten, Wettbewerb ökologisch 
und sozial ausrichten, das Primat der 
Politik global stärken. In einem zweiten 
Band werden Bausteine für eine Soziale 
Marktwirtschaft im Kontext der Globali-
sierung und Möglichkeiten und Instru-

 Die Ökonomie als 
Wissenschaft hat sich 
methodisch von ihren 
ethischen, sozialen 
oder gesellschaftlichen 
Kontexten gelöst



SchwerpunktthemaSchwerpunktthema

26 MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

mente der wirtschaftspolitischen Um-
setzung dargestellt. Solche Anliegen 

können ordnungspolitisch und unter-
nehmenspolitisch umgesetzt werden.

Wirtschafts und unternehmensethisch fundierte Reformansätze: 
Drei Beispiele

Für die wirtschaftlichen und sozialen 
Herausforderungen braucht es betriebs-
wirtschaftliche Kompetenz. Unterneh-
mer sind nicht prinzipiell Gegner des 
Gemeinwohls, sondern nötige Partner 
der Umsetzung wirtschaftlicher, sozialer 
oder ökologischer Ziele. Privat vor Staat 
oder Staat vor Privat sind falsche gesell-
schaftliche Alternativen. Beide Strate-
gien sind Instrumente, um übergeord-
nete gesellschaftliche Ziele zu erreichen.

GemeinwohlÖkonomie
Ordnungspolitische Mitverantwortung 
wahrzunehmen, bedeutet, dass auch 
Unternehmer und angestellte Mana-
ger politisch denken lernen und sich 
am Gemeinwohl orientieren. Unterneh-
men werden aktive Freunde des Ge-
meinwohls, sie bleiben nicht Getriebe-
ne der Sachzwänge des Wettbewerbs. 
Gemeinsam mit einer Runde von meh-
reren Unternehmern wurde von dem 
österreichischen Ökonomen Christian 
Felber das Modell der „Gemeinwohl-
Ökonomie als Alternative zu kapitalis-
tischer Marktwirtschaft und zentraler 
Planwirtschaft“ entwickelt. Nach An-
gaben des „Vereins zur Förderung der 
Gemeinwohl-Ökonomie“ wird das Mo-
dell inzwischen von 1.760 Betrieben, 
60 Politiker*nnnen und über 6.000 Pri-
vatpersonen unterstützt. Die Gemein-
wohl-Ökonomie beruht „auf densel-
ben Verfassungs- und Grundwerten, 
die unsere Beziehungen gelingen las-
sen: Vertrauensbildung, Wertschät-
zung, Kooperation, Solidarität und Tei-
len“. Sie ist „einerseits eine vollethische 
Marktwirtschaft und zum anderen ei-
ne wirklich liberale Marktwirtschaft.“ 
Eine „Gemeinwohl-Bilanz“ nach den 
Richtlinien des „Vereins zur Förde-
rung der Gemeinwohl-Ökonomie“ er-
stellen mittlerweile ca. 200 Betriebe, 
darunter die Sparda-Bank München, 

die Sparkasse Dornbirn und die Tex-
tilfirma VAUDE aus Tettnang, der im 
Februar 2016 in Mönchengladbach der 
Deutsche Preis für Unternehmensethik 
verliehen wurde. VAUDE zeigt, dass 
„nachhaltiges Engagement nicht im 
Gegensatz zu wirtschaftlichem Erfolg 
steht, sondern ihn im Gegenteil, be-
flügelt“, so die Begründung der Jury. 
„Wir möchten uns nicht nur an öko-
nomischen Kennzahlen, sondern auch 
an Werten orientieren und ganzheitlich 
unternehmerische Verantwortung für 
unser Handeln übernehmen“, formu-
liert die Geschäftsführerin Antje von 
Dewitz (Büscher (2016) 117).

Soziale Marktwirtschaft in 
kultursensibler Orientierung

Soziale Marktwirtschaft bedeutet die 
Suche nach einem angemessenen Ver-
hältnis von unternehmerischer Freiheit 
und Regelsystemen in Branchen oder 
Marktsektoren. In Südafrika z. B. wird 
der Ruf nach Ausgleich zwischen Arm 
und Reich immer lauter. Manche sa-
gen, die Apartheid habe zwar politisch 
und juristisch ein Ende gefunden, wirt-
schaftlich aber bleibe die Apartheid be-
stehen. Es gibt zunehmend Streiks um 
Lohnhöhen, der Wechselkurs des Rand 
sinkt, die Jugend begehrt auf. Die Kir-
chen suchen eine neue Rolle in der 
Kritik an einer zunehmend korrupten 
Staatsführung. Eine Soziale Marktwirt-
schaft nach den Prinzipien der Grün-
derphase wäre eine neue, kultursensib-
le Orientierung. Faszinierend aus euro-
päischer Sicht: Weltweit führend gibt 

es in Südafrika den sog. King-Report, 
der im wesentlichen von einer Gruppe 
von Wirtschaftsprüfern, der Chartered 
Accountants, erarbeitet wurde. Zentrale 
Aufgabe der Corporate Governance ist 
die soziale, ökologische und kulturel-
le Einbettung unternehmerischen Han-
delns. Hier sind Kriterien entwickelt, 
die eine umfassende Unternehmenspo-
litik in gesellschaftlicher Verantwor-
tung umsetzen helfen (King Commit-
tee (2009)).1 

GEMSchool  Vermittlung 
wirtschaftswissenschaftlicher und 
wirtschaftspolitischer Kompetenzen

Soziale Marktwirtschaft ist Gestaltung, 
nicht nur Reparatur der Marktwirt-
schaft. „Gute Ordnungspolitik ist die 
beste Sozialpolitik“, sagte Walter Eu-
cken. Die zentrale Bewährungsprobe 
für die Soziale Marktwirtschaft in Zei-
ten der Globalisierung besteht darin, 
ob sie einen relevanten Beitrag für ei-
ne auch die Entwicklungsländer ein-
beziehende globale Strukturpolitik leis-
ten kann. Im Zusammenarbeit mit dem 
Ökumenischen Rat der Kirchen (WCC) 
und der Weltgemeinschaft Reformier-
ter Kirchen (WCRC) wurde eine Schu-
le gegründet, die Kirchen Kompetenz 
und damit größere Wirksamkeit in 
wirtschaftspolitischen Anliegen ver-
mitteln soll. Diese Schule trägt den Na-
men „Ecumenical School for Gover-
nance, Economics and Management“ 
(GEM-School) und hat ihr erstes Stu-
dienprogramm im August 2016 in 
Hongkong mit 15 Teilnehmenden aus 
allen Kontinenten angeboten. Ideen 
und Projekte zur Neugestaltung der in-
ternationalen Wirtschafts- und Finan-
zordnung wurden entwickelt.2  Die Er-
fahrungen der Kommunikation mit 
„der Wirtschaft“, d. h. den internatio-
nalen Organisationen wie der Welt-

1 Der Dekan der Business School der Universität Stellenbosch (USB), von wo aus der 
King-Report mit den Chartered Accountants mit entwickelt wurde und weiterentwickelt 
wird, ist ein Theologe. Unternehmerisches Handeln in evangelischer Perspektive. 2008.

2 In diesem Fall steht der Begriff „Ökumenisch“ für die weltweite Kooperation protes-
tantischer Kirchen im Kontext des Ökumenischen Rates der Kirchen, Genf. Die Anliegen 
dürften sich aber mit denen katholisch geprägter Organisationen, insbesondere denen der 
Entwicklungszusammenarbeit, decken.
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bank, dem Internationalen Währungs-
fonds (IMF), weltweit tätigen Unter-
nehmen und deren Fachleute haben 
immer wieder gezeigt, wie mühsam es 
ist, fachliche Kommunikationsbezie-
hungen zu Fachgremien auf nationa-
ler und internationaler Ebene zu ent-
wickeln, eine gemeinsame Sprache zu 
finden und sich wirkungsvoll Gehör 
zu verschaffen. Ähnlich mühsam ist 
die Beratung über Reformansätze, wirt-
schaftspolitische Alternativen oder die 
Frage, wie eine inhaltliche Brücke von 
theologischen Überlegungen und 
kirchlichen Anliegen in wirtschaftli-

ches Denken und in die Realität wirt-
schaftspolitisch relevanter Organisa-
tionen gefunden werden kann. Das 
Curriculum der Schule soll ermögli-
chen, die theologischen Ausgangs-
punkte für kirchliches Engagement in 
wirtschaftlichen Zusammenhängen zu 
identifizieren und grundlegende Kennt-

nisse der herrschenden Wirtschaftsleh-
re vermitteln. Es wird die ökonomische 
Kompetenz angestrebt,
• die Methoden, normativen Funda-

mente und pluralistische Ansätze 
des Wirtschaftens zu identifizieren, 
relativieren und kontextualisieren,

• interdisziplinäre Kompetenzen zu 
entwickeln und ethische Fragen 
der Verbindung von Theologie und 
Ökonomie zu systematisieren.

• Schließlich wird auf prozessualer 
Ebene vermittelt, projektorientierte 
Ansatzpunkte für die politischen 
und strategischen Folgerungen im 
öffentlichen Engagement zu ziehen.

Damit sollen Kirchenleitungen sowie 
Vertreterinnen und Vertreter der jungen 
Generation mit relevanter wirtschaftli-
cher Kompetenz und Sprachfähigkeit in 
Fachkreisen ausgestattet werden. Auf 
der gestalterischen Ebene gehört es zum 
Curriculum, Konzepte wirtschafts- und 
finanzpolitischer Reformen zu identi-
fizieren und für regionale oder inter-
nationale Projektgruppen handhabbar 
werden zu lassen, damit ernst zu neh-
mende Vorschläge in die Gestaltung der 
Kommunikation mit Gremien und In-
stitutionen einfließen können.3 

Ökumenische Wirtschaftsethik und christliche Prägung der 
europäischen Wirtschaftsform

Ökumenische Wirtschaftsethik muss 
sich nicht in kirchlichen oder theo-
logischen Positionen und allgemei-
nen ethischen Orientierung erschöp-
fen. Für integrative Wirtschaftsethik 
ist es von Interesse, wie sich protes-
tantisches Profil in ökonomischen 
Grundkategorien wiederfinden oder 
gestalten lässt. Die Haltungen und 
geistesgeschichtlichen Vorprägungen 
protestantischer Ethik sind von Max 
Weber als genuiner „Geist des Kapi-
talismus“ auf dem Hintergrund calvi-
nistisch-reformierter Ethik beschrie-
ben worden und für die Entstehung 
marktwirtschaftlichen Denkens kon-
stitutiv. Insofern ist die in Europa 

und Nordamerika bekannte Form von 
Marktwirtschaft nicht ohne christliche 
Wirtschaftsethik denkbar. Christliche 
Wirtschaftsethik gehört in den Kern 
ökonomischen Denkens. In der histo-
rischen Analyse wurde deren protes-
tantische Dimension besonders her-
vorgehoben. Doch hohe Motivation 
zu Arbeit und Leistung, Pflichterfül-
lung, Verantwortung und Weltgestal-
tung ist auch in katholischen Kon-
texten virulent. Das christliche Wirt-
schaftsethos insgesamt unterscheidet 

sich von den ökonomisch relevan-
ten geistesgeschichtlichen Traditio-
nen des Islam, des Buddhismus oder 
afrikanischer Weltanschauungen (Bü-
scher (2008) 23 ff., 165 ff.). Ökume-
nische Wirtschaftsethik als additive 
Wirtschaftsethik hat in der Regel we-
nig mehr als Kriterien für wirtschaftli-
ches Handeln vermittelt und ist so oh-
ne politische Auswirkungen geblieben. 

Unternehmensethik: Manage
ment der Sozialwirtschaft in 
Caritas und Diakonie

Seit den 1990er Jahren wird auch in 
kirchlichen Zusammenhängen von Un-
ternehmen gesprochen (Jäger (1987)). 
Die wirtschaftliche Dimension kirchli-
chen Handelns hat aufgrund der ord-
nungspolitischen Veränderungen eine 
neue Prominenz erhalten. Caritas und 
Diakonie stehen vor ähnlichen Heraus-
forderungen wie manche privatwirt-
schaftliche Unternehmen. Deren kon-
fessionelle Einordnung ist nur bedingt 
möglich oder erforderlich (Haslinger 
(2009) 15 f.; Körtner (2017) 10 f.). Das 
Größenwachstum der Einrichtungen 
von Caritas und Diakonie in Kranken-
häusern, der Altenarbeit, Jugend- und 
Sozialhilfe und der Arbeit für Men-
schen mit Behinderungen hat Manage-
mentkompetenzen relevant werden las-
sen. Neue Finanzierungsformen und 
marktwirtschaftlicher Wettbewerb zwi-
schen kirchlichen und säkularen Trä-
gern dieser Arbeit haben Fragen nach 
der theologisch-ethischen Einbettung 
und Gestaltung entstehen lassen:
• Wie verhält es sich mit dem kirch-

lich-caritativen Profil?
• Kann kirchliche Bindung und reli-

giöse Motivation bei allen Mitar-
beitenden vorausgesetzt werden?

• Kann die ACK-Klausel oder die 
Loyalitätsrichtlinie in juristischer 
Konsequenz eingehalten werden?

 Es gilt eine Brücke zu 
schlagen von theolo-
gischen Überlegungen 
und kirchlichen Anliegen 
hin zum wirtschaftlichen 
Denken

3 Zentrale Ergebnisse der GEM-School I sind in einem Sonderheft des „Presbyterian 
Outlook“ 2017 publiziert. GEM-School II wird im August 2017 in Lusaka stattfinden. Der 
Autor ist Initiator und Dekan der GEM-School.
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«skoms 02-08»

Mit dem Titel «skom» (= seitlich komprimiert) bezeichnet Bernd 
Ikemann diese Serie von extrem schmalen Gemälden, auf denen 
man meint, sakrale Motive von mittelalterlichen Flügelaltären 
wieder zu erkennen. Die starke perspektivische Verzerrung ist 
jedoch eine optische Täuschung: Die vermeintlich bekannte 
Komposition eines beispielsweise Rogier van der Weyden entpuppt 
sich bei näherem Hinsehen als Kombination von gemaltem 
Rahmen und Farbflecken, die uns an das konditionierte Bild in 
unserem Kopf erinnern. Die «skoms» sind also zweierlei: einmal 
Konzentrate christlicher Motive aus der Kunstgeschichte und 
andererseits die Infragestellung einer universalen Bildsprache, die 
die Wahrnehmungsmuster des Betrachters herausfordert.
 (Stefanie Lieb)



«skom.02 - 08»
2012, Öl/Leinwand, je ca. 135 × 35 cm

Foto: Bernd Ikemann © VG Bild-Kunst, Bonn 2017
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• Wer steht sichtbar für christliche 
Motive der Arbeit, wenn Ordens-
schwestern und Diakonissen in nur 
noch geringem Maße diakonische 
Arbeit prägen?

• Ist die christliche Orientierung 
durch theologische Vorstände ge-
währleistet?

Diese Fragestellungen können nicht 
durch betriebswirtschaftliche  Modelle 
aufgegriffen oder beantwortet wer-
den, da sie privatwirtschaftliche Un-
ternehmen als ihren Gegenstand haben 
und für ein vorwiegend mechanisches 

Denken in der  Betriebswirtschaftslehre 
stehen. Dafür bedarf es einer werte-
orientierten, kontextuellen Manage-
mentlehre, einer wirtschaftsethischen 
Kontextualisierung, die die besonde-
ren Bedingungen kirchlicher Sozial-
wirtschaft berücksichtigt. Eine sol-
che Managementlehre wurde am In-
stitut für Diakoniewissenschaft und 
Diakonie management (IDM) der Kirch-
lichen Hochschule Wuppertal/Bethel 
entwickelt und wird dort in zwei Mas-
terprogrammen und einem Doktorats-
programm vermittelt (vgl. ausführlich 
www.diakoniewissenschaft-idm.de).

Das St. Galler Managementmodell (SGMM)

Als Managementansatz wird für den 
Zugang zu Kontexten und Wertedi-
mensionen das St. Galler Management-
modell (SGMM) herangezogen. Dog-
mengeschichtlich gibt es in der BWL 
keinen oder kaum einen älteren nor-
mativen Ansatz, der an die ethisch-
normative Dimension des St. Galler 
Managementmodells heran reicht. 
Hans Ulrich und Walter Krieg stehen 
für eine geistesgeschichtlich fundierte 
Betriebswirtschaftslehre. Das St. Gal-
ler Managementmodell (SGMM) ist ei-
nes der wenigen betriebswirtschaftli-
chen Konzepte, das ausdrücklich nor-
matives Management berücksichtigt. 

Es versteht sich als ein Analyseinstru-
ment für Unternehmen als produktive 
soziale Systeme. Der systemtheoreti-
sche Zugang ermöglicht es, Unterneh-
men in ihren Vernetzungen mit der Ge-
sellschaft, Wirtschaft, Natur, Technik, 
etc. zu verstehen und die Anspruchs-
gruppen (stakeholder) innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens systema-
tisch wahrzunehmen (Interaktionsthe-
men). Es gibt Analyseinstrumente für 
die inneren Abläufe im Unternehmen, 
für die Geschäftsprozesse, für Ord-
nungsmomente (Strategie, Struktur, 
Kultur) und für die sog. Entwicklungs-
modi, die geprägt sind durch Reform 

oder Erneuerung. Das St. Galler Ma-
nagementmodell versteht Unterneh-
men als produktive soziale Systeme, 
nicht nur als privatwirtschaftliche Er-
werbseinheit. Für das Verständnis von 

Unternehmen als privatwirtschaftlicher 
Erwerbseinheit gelten die Komponen-
ten: marktwirtschaftliche Rahmenord-
nung, Wettbewerb, Gewinninteressen, 
Eigentumsrechte, Vertragsfreiheit, etc. 
Diese gelten auch für das St. Galler 
Managementmodell, weitere Kompo-
nenten gehen aber darüber hinaus: 
• Management der Außenbeziehun-

gen (Gesellschaft, stakeholder),
• Management der Ziele und grund-

legenden Werte,
• Wertschöpfungsprozesse und Kom-

munikation unter der Berücksichti-
gung von Ressourcen, Normen und 
Werten, Anliegen und Interessen, 
den sogenannten Interaktionsthe-
men.4 

Innerhalb der Managementprozesse 
werden drei Ebenen des Managements 
unterschieden:
• I. Die normative Ebene
• II. Die strategische Ebene
• III. Die operative Ebene 

Das kann übersetzt werden in den fol-
genden Zusammenhang:
• Do things right ( II und III)
• Do the right thing (I), Leadership 

oder normatives Management

 Unternehmen sollten 
als produktive soziale 
Systeme verstanden 
werden, nicht nur als 
privatwirtschaftliche 
Erwerbseinheiten

4 Vgl. ausführlich Rüegg-Stürm, J.: 
Das neue St. Galler Management-Modell – 
Grundkategorien einer integrierten Ma-
nagementlehre. Der HSG-Ansatz. 2. Aufl. 
Bern, Stuttgart, Wien 2002, 16 ff.; Wieland, 
J. Beiträge zur Governanceethik Bd.10, Mar-
burg 2011, 29.
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Auf der normativen Ebene geht es ähn-
lich wie bei Leadership um das Know 
why oder das Know what (Do the right 

thing), auf der strategischen und ope-
rativen Ebene geht es um das Know 
how (Do things right).

Multirationalität und Sinnsysteme

In caritativen und diakonischen Zu-
sammenhängen treffen verschiedene 
Denkmuster (Rationalitäten) aufein-
ander. In der Regel sind dies Theologie, 
Ökonomik und eine bereichsspezifische 
Fachlichkeit wie Pädagogik, Medizin, 
Sozialarbeit, Geriatrie o. ä. Im Blick auf 
Organisationen bilden sich nicht nur 
fachliche Logiken, sondern Sinnhori-
zonte. Diese zeigen sich als

„Sinnhorizont fraglos gültiger An-
nahmen, Prinzipien, Regeln und Ver-
haltensmaximen, anhand derer aus ei-
ner universellen, verallgemeinerungs-
fähigen Perspektive beurteilt werden 
kann, was an Verhalten, Argumenta-
tionen oder Annahmen vernunftgemäß 

angemessen, zulässig, korrekt, zweck-
mäßig, sinnvoll geboten, moralisch 
wünschens- und erstrebenswert ist, in 
Abgrenzung zu dem, was der mensch-
lichen Vernunft zuwiderläuft“. (Sched-
ler/Rüegg-Stürm, 2013, 34)

Rationalität als „kognitive Leistung 
zur Erkennung und Beurteilung von 
Situationen“ ist – nach einem neo-in-
stitutionalistischen Verständnis – eng 
verknüpft mit sog. „Sinngemeinschaf-
ten“, denen die Akteure in einer Orga-
nisation verpflichtet sind und denen 
gegenüber sie ihr Handeln rechtferti-
gen müssen. Diese Sinngemeinschaf-
ten stehen außerhalb der Organisation 
und bilden sich durch gemeinsame 

Aufgaben und Funktionen, ähnlich 
denen einer Profession. Sie sind so-
ziale Gruppen, „die durch gemein-
same Interaktion erlebte Phänome-
ne (Stimuli) mit einem geteilten Sinn 
verbinden“ (Schedler/Rüegg-Stürm, 
2013, 35).

Rationalität fungiert zum einen als 
Handlungslogik, als „eine spezifische 
Art des Denkens, Sprechens und Han-
delns, die in sich einen logischen Sinn 
ergibt“ und mit der im Sinne einer 
Ziel-Mittel-Relation ein angestrebter 
Zweck erreicht werden soll. Zum an-
deren ist Rationalität auch eine Be-
gründungslogik. Wenn eine Handlung 
der Sinngemeinschaft als rational er-
scheint, bekommt die Entscheidung 
oder Handlung Legitimität (Büscher/
Hofmann (2017) 44). In fünf Kernaus-
sagen lassen sich Bausteine des mul-
tirationalen Managements zusammen-
fassen:
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• Multirationales Management nimmt 
diakonische oder caritative Unter-
nehmen als pluralistische Organi-
sationen wahr.

• Multirationales Management nimmt 
in vermeintlichen Selbstverständ-
lichkeiten und Vorverständnissen 
wahr, was in den jeweils beteilig-
ten Rationalitäten als sinnvoll, ver-
nünftig oder logisch erscheint. 

• Multirationales Management ent-
wickelt Grundkompetenzen in den 
relevanten Fachlichkeiten. 

• Multirationales Management orga-
nisiert Vermittlungs- und Verstän-
digungsprozesse. 

• Multirationales Management in Un-
ternehmen von Caritas und Diako-
nie fokussiert sein Handeln werte-
orientiert als Wesens- und Lebens-
äußerung der Kirche.

Für eine realistischere Wahrnehmung 
der Realitäten von Organisationen, in 
besonderem Maße von wertegeleiteten 
Unternehmen, geht es darum, die Viel-
falt von Gestaltungselementen zu be-
rücksichtigen. Die Erkenntnis, dass es 
dabei nicht um „oberflächliche“ Wahr-
nehmungen von Wirklichkeit im Sin-
ne eines privatwirtschaftlichen Diver-

sity Managements, sondern um das 
Aufeinandertreffen von vermeintli-
chen Selbstverständlichkeiten, Sinn-
vollem und „Normalem“ geht, provo-
ziert eine neue Qualität der umfassen-
deren Wahrnehmung von Realitäten, 
Methoden und Kompetenzen der Ge-
staltung dieser multirationalen Realität 
und eines hermeneutisch ausgerichte-
ten Managements.

Das St. Galler Managementmodell 
bietet also reiche Ansatzpunkte da-
für, ethische Fragen analytisch wahr-
zunehmen und einzuweben. Erträge 
dieser Entwicklungen zeigen in wirt-
schaftsethisch durchdeklinierten, in-
terdisziplinären Arbeiten, die sowohl 
eine theologisch-ethische als auch ei-
ne betriebswirtschaftlich-strukturel-
le Dimension aufweisen (www. dia-
koniewissenschaft-idm.de/forschung.
html).

Es bildet sich eine Brücke zu den 
gesamtwirtschaftlichen wirtschafts-
ethischen Überlegungen im vorde-
ren Teil dieses Beitrages: Die unter-
nehmensethische Betrachtung auf Ba-
sis des St. Galler Managementmodells 
berücksichtigt analytisch makroöko-
nomische Rahmenbedingungen und 
gestalterisch gilt „ordnungspolitische 

Mitverantwortung“ der Unternehmen 
(P. Ulrich), die Unternehmen an der 
Gestaltung der Rahmenbedingungen 
des Wirtschaftens beteiligt. Insofern 
gibt es eine wesentliche Schnittmen-
ge zwischen der wirtschaftsethischen 
Gesamtperspektive und der unterneh-
mensethischen Teilbetrachtung wirt-
schaftlicher Prozesse.

Fazit 

Die Ergebnisse dieses Beitrags lassen 
sich in den folgenden Aussagen knapp 
zusammenfassen:
• Ökumenische Wirtschaftsethik hat 

weitgehend deckungsgleiche An-
liegen.

• Ökumenische Wirtschaftsethik ist im 
Blick auf ihre wirtschaftspolitische 
Relevanz defizitär und ist herausge-
fordert, in den relevanten Fachkrei-
sen Zugänge zu entwickeln.

• Ökumenische Unternehmensethik 
für Caritas und Diakonie entwickelt 
auf Basis des St. Galler Manage-
mentmodells relevante interdiszi-
plinäre Ansätze. 

• Ökumenische Wirtschafts- und Un-
ternehmensethik bezieht die gesell-
schaftliche Dimension (ordnungs-
politische Mitverantwortung) mit 
ein.

Im Blick auf die Weiterentwicklung 
ökumenischer Konzepte sollte wirt-
schafts- und unternehmensethischen 
Anliegen mehr Wirksamkeit gewährt 
werden. Möglich ist das durch ord-
nungspolitische und betriebswirt-
schaftliche Instrumente sowie durch 
die kirchenpolitische Förderung le-
bensdienlichen Wirtschaftens.
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Im Dienst gelingenden Lebens
Naturrecht in der ökumenischen Sozialethik

Naturrecht fragt nach dem Sinn des Seins, nicht nach seiner bloßen Natur. Der Mensch 
ist gut infolge der Teilhabe an Gottes vollkommener Gutheit. Durch Missbrauch der ihm 
gegebenen Freiheit und die damit verbundene Abwendung von der Lebensfülle in Gott ist 
er auf Erlösung angewiesen. Der folgende Beitrag geht vom Hintergrund dieser theologi
schen Deutung der Wirklichkeit und der Fähigkeit des Menschen, über die Grenze seines 
Daseins hinaus zu denken, aus. Er fragt nach der Rolle und Bedeutung des Naturrechts in 
der christlichen bzw. ökumenischen Sozialethik. Unter anderem wird dabei vorausgesetzt, 
dass Schöpfung und biologische Natur keineswegs identisch sind. Das Anliegen der christ
lichen Sozialethik wird skizziert als ein Aufzeigen von Wegen, die zu gelungenem und ge
glücktem Leben führen. Dabei wird vor allem das Individuum adressiert: In Staat, Wirt
schaft und Gesellschaft habe stets die Person in ihrer gebrochenen Freiheit, das Gute zu 
tun, Vorrang vor dem Kollektiv.

Mit einem Blick von außen auf ei-
nen möglichen normativen Be-

griff von Natur im ökumenischen Dis-
kurs der Sozialethik sei begonnen. Pro-
grammatisch notiert Ernst Cassirer im 
Jahre 1932 in seiner Studie „Das Pro-
blem Jean Jacques Rousseau“ im Blick 
auf den großen Philosophen und sei-
ne Überlegungen zur ursprünglichen, 
unverdorbenen menschlichen Natur: 
„Der Einzelmensch als solcher, wie 
er aus den Händen der Natur hervor-
geht, steht noch außerhalb des Gegen-
satzes von Gut und Böse. Er überläßt 
sich seinem natürlichen Selbsterhal-
tungstrieb; er wird von der „amour de 
soi“ gelenkt; aber diese Selbstliebe ar-

tet nie in Eigenliebe („amour propre“) 
aus, die sich in der Unterdrückung an-
derer gefällt, und die nur durch sie be-
friedigt werden kann. Die Eigenliebe, 
die den Grund aller künftigen Verderb-
nis in sich schließt, die den Macht-
hunger und die Eitelkeit im Menschen 
großzieht, fällt ausschließlich der Ge-
sellschaft zur Last.“1  Diese Auffassung 
stand im scheinbar äußersten Gegen-
satz zu allen Lehren der katholischen 
wie auch der reformatorischen Theolo-
gie über den Ursprung des Bösen; hier 
setzt in der Tat die theologische Rede 
von der Natur an, die sich sowohl in-
dividualethisch wie sozialethisch, per-
sonal wie systemisch entfalten lässt.

Naturrecht als Vernunftrecht und Personrecht

Das Dogma der Erbsünde steht im 17. 
und 18. Jahrhundert im Zentrum der 
beiden großen theologischen Ströme 
des Christentums, wenn auch in un-
terschiedlicher Konnotation. Der Jan-
senismus2 , und auch die Auseinander-
setzung zwischen Pascal und den Jesui-
ten in Frankreich,3  der Aufschwung des 
Puritanismus in England und die Ent-

faltung des deutschen Pietismus4 : Im-
mer geht es um die Grundüberzeugung 
vom radikal Bösen in der menschlichen 
Natur. Prompt verurteilt der Erzbischof 
von Paris, Christophe de Beaumont, das 
große Werk „Emile“ des Rousseau und 
die darin gefundene Bestreitung der 
Erbsünde; mitnichten seien die ersten 
Regungen der menschlichen Natur un-

schuldig und gut und das Böse nur ei-
ne Wirkung der menschlichen Kultur.

Ernst Cassirer aber unterstreicht 
auch: „Man hat nicht mit Unrecht dar-
auf hingewiesen, daß zwischen Rous-
seaus Lehre vom „Naturzustand“ und 
der christlichen Lehre vom „Urzustand“ 
ganz bestimmte formale Analogien be-
stehen. Auch Rousseau kennt eine Ver-
treibung des Menschen aus dem Para-
diese der Unschuld; auch er sieht in der 
Entwicklung des Menschen zum Ver-
nunftwesen eine Art von „Sündenfall“, 
der ihn für immer von dem sicheren 
und festumhegten Glück, das er bis da-
hin genoß, ausschließt.“5  Freilich setzt 
Rousseau auf endliche und menschli-
che, nicht auf göttliche oder gar sa-
kramentale Erlösung: Autonomie des 
Menschen gegen theologische Hetero-
nomie lautet sein Programm. Aber viel 
bemerkenswerter ist sein eigentliches 

Peter Schallenberg

1 Cassirer (2012), 43.
2 Vgl. zum theologischen Hintergrund 

des Jansenismus als später Augustinismus 
Sokolovski (2013).

3 Vgl. Gouhier (1986).
4 Vgl. zum Hintergrund Holzem (2015), 

667–721.
5 Cassirer (2012), 45.
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Konzept der ursprünglich guten Natur 
des Menschen; nochmals Ernst Cassi-
rer: „Der Mensch ist „von Natur gut“ – 
sofern eben diese Natur nicht in sinn-
lichen Trieben aufgeht, sondern sich, 
von sich aus und ohne äußere Hilfe, 
zur Idee der Freiheit erhebt. Denn die 
spezifische Gabe, die den Menschen 
von allen anderen Naturwesen unter-
scheidet, ist die Gabe der Perfektibili-
tät.“6  Hier können die sozialtheologi-
schen Überlegungen ansetzen, die im 
Licht wie im Schatten des Konzils von 
Trient und seiner Feststellungen zur 
Rechtfertigung und Heiligung Aussa-
gen zur menschlichen Natur und ihrer 
Normativität, also Aussagen zum Na-
turrecht wagen. Gemeint sind Aussa-
gen zur Wiederherstellung und Voll-
endung der ursprünglich von Gott ge-
dachten und angestrebten Schöpfung 
des Menschen und seiner Natur. Na-
turrechtliche Aussagen der jüngeren 
Vergangenheit, insbesondere der letz-
ten fünfzig Jahre mit der Entwicklung 
einer ökumenisch verstandenen Sozial-
ethik, sind Aussagen theologischer Art, 
die nur in analoger Weise mit dem ur-
sprünglich juridischen, im römischen 
Recht verankerten Begriff von Natur-
recht operieren. Sie stimmen freilich 

mit dem traditionellen Naturrecht da-
rin über, „daß der Bestand eines da-
seinstranszendenten verpflichtenden 
Sollens die Möglichkeitsvoraussetzung 
sinnvoller menschlicher Existenz ist“.7 

Entscheidend ist das doppelte Stich-
wort von Sinn und Sollen, nicht aber 
von Sein und Sollen: Erst wo und in-
sofern der Mensch nicht einfachhin 
nach dem naturalen Sein, sondern 
nach einem aus seiner Vernunftnatur 
und mit seiner Freiheit der Entschei-
dung zwischen Gut und Böse gegebe-
nen Sollen fragt, nähert er sich einem 
letzten transzendenten, man könnte 
sagen: vergeistigten Sinn seiner Exis-
tenz, der sich nicht erschöpft in einer 
gelungenen Kunst des langen Über-
lebens. Dies unterstreicht den spezi-
fisch theologischen Charakter eines 
moralischen Naturrechtes, das sorg-
fältig jeden Anschein eines naturalis-
tischen Fehlschlusses vermeidet, weil 
es nach dem Sinn des Seins, und nicht 
nach der bloßen Natur des Seins fragt.8  
Ein solches Naturrecht wird sich immer 
als Vernunftrecht und als Personrecht 
darstellen: Dies gilt in einer bestimm-
ten augustinischen (nicht neuscholas-
tischen) Perspektive auch für die öku-
menische Sozialethik.

Erlösungsbedürftigkeit des Menschen

Da die christliche Dogmatik von einer 
inneren Einheit wie Unterscheidbar-
keit von Schöpfungs- und Erlösungs-
ordnung, mithin von Natur und Gna-
de, ausgeht, wird deutlich: „Das Pro-
blem der christlichen Ethik ist nicht die 
Exklusivität der vom Glauben gepräg-
ten Normen, sondern vielmehr deren 
Kommunikabilität.“9  Allerdings muss 
an dieser Stelle doch noch näher hinge-
schaut werden, denn das – theologisch 
gesprochen – Geheimnis der Sünde und 
das dogmatische Faktum der Erbsün-
de sowie die biblische Erzählung vom 
Sündenfall zeigen ja,
• dass es keine bruchlose Einheit von 

Schöpfung und Erlösung gibt,

• dass, mit Rousseau gesprochen, es 
keinen einfachen Weg zur naturalen 
Perfektibilität des Menschen geben 
kann und wird, ja mehr noch,

• dass Erlösung nötig wurde, da 
Schöpfung durch die missbrauchte 
Freiheit des Menschen zur Selbst-
zerstörung des Bösen tendierte – 
spätestens deutlich sichtbar seit dem 
Brudermord von Kain an Abel.

Woher kommt also das Böse und 
woher das Gute? Oder etwas zuge-
spitzter: Welcher Gnade bedarf die 
menschliche Natur, um nicht bloß zu-
friedenstellend und sozialverträglich, 
also ganz im Bann einer gesetzlichen 
Gerechtigkeit, sondern gut und voll-
kommen zu leben? Um so zu hoffen 
und zu leben, dass höhere Ansprüche 
als nur ein bloßes Überleben in der 
Zeit erfüllt würden, dass, mit anderen 
Worten, etwas absolut Gutes, eben 
Gott, in den Blick käme, und diesem 
Blick erst die Offenbarung Gottes in 
Wort und Sakrament sich erschlösse? 
Schlicht und einfach: Ist der Mensch 
von Natur aus in der Lage, die grie-
chische, in Platons „Gorgias“ überlie-
ferte Urnorm „Besser Unrecht erleiden 
als Unrecht tun“ zu erfüllen, oder be-
darf es dazu höherer, übermenschli-
cher und übernatürlicher, göttlicher 
Hilfe?

Berufen zu einem Leben in Fülle und Dankbarkeit

Es geht also zunächst um die Frage 
nach dem Bösen, in christlicher Dik-
tion nach der Erbsünde, nach dem an-
fanghaften Missbrauch der menschli-
chen Freiheit im Angesicht des Lebens 
und der damit verbundenen Frage: Wie 
soll (allgemein und universalisierbar) 
gelebt werden, und: Wie soll ich (in-
dividuell und unverwechselbar) leben? 
Worin also bestand denn der erwähn-

te fundamentale menschliche Miss-
brauch, der Erlösung und Gnade und 
Offenbarung Gottes in Jesus Christus 

 Die Erzählung vom 
Sündenfall zeigt, dass es 
keine bruchlose Einheit 
von Schöpfung und 
Erlösung gibt

6 Ebd. 69.
7 Waldstein (2010), 32, mit Blick auf die 

Schnittmenge von griechisch-philosophi-
schem und römisch-juridischem Naturrecht.

8 Vgl. Fuchs (1988), 407–423.
9 Franz Böckle, Fundamentalmoral, 

(1991), 11.
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notwendig machte? Er bestand, philo-
sophisch gesprochen, in der Verwechs-
lung von Idealverwirklichung mit blo-
ßer Bedürfnisbefriedigung, theologisch 
gesprochen, in der Verweigerung ganz-
heitlicher liebender Selbsthingabe. An-
ders gewendet: Der Mensch in seiner 
Freiheit ist von Gott zu mehr beru-
fen als nur zum bloßen Überleben – 
wie dies alle pflanzlichen und tierhaf-
ten Lebewesen anstreben als inners-
tes Grundbedürfnis. Er ist berufen zum 
wirklich guten Leben, also zur Verwirk-
lichung des Besten – Liebe nämlich, 
wenn damit mehr gemeint ist als ein 
bloßer zufriedenstellender Austausch 
von Interessen – innerhalb der knappen 
zugemessenen Zeit des Überlebens. In 
der Sprache der griechischen Philoso-
phie stehen dafür die Gegensatzbegrif-
fe „bios“ und „zoé“,10  theologisch wird 
dies in den Begriffen von Natur und 
Gnade ausgedrückt. Das meint: Got-
tes Gnade setzt die Natur des Men-
schen und sein Streben voraus; Got-
tes gnadenhafte Erlösung ermöglicht 
dem in Bedürfnisbefriedigung sich 

tummelnden Menschen die Erkennt-
nis und Verwirklichung wirklich hinge-
bender Liebe, und zwar in der inneren 
Haltung von Glaube (an Gottes Offen-
barung und Rechtfertigung) und Hoff-
nung (auf eine Erfüllung des naturalen 
und gebrochenen Strebens nach voll-
kommener Glückseligkeit). Deswegen 
betont auch Hans Urs von Balthasar, 
ein naturhaftes Leben sei „im Sinn des 
platonischen Eros, ein Leben der Be-
dürftigkeit und der Bedürfnisbefriedi-
gung“, demgegenüber aber: „Christli-
ches Leben kann, im Sinne der Gna-
de, des Glaubens und der Liebe, nur 
ein Leben aus der Fülle und darum ein 
Leben der Dankbarkeit sein: eucharis-
tia.“11  Ein solches Leben ist in der Per-
son Jesus Christus beispielhaft offen-
bart und soll dem Christen gleichsam 
zur zweiten Natur werden; das war und 
ist etwa ab dem frühen 20. Jahrhundert 
das Anliegen einer katholischen chris-
tozentrischen Moraltheologie.12  Genau 
hier liegt auch der Berührungspunkt 
von Christologie und Moraltheologie.

Die menschliche Fähigkeit Gott zu denken

In der Moderne und ihrer Auseinander-
setzung mit dem Christentum ist immer 
wieder die Rede vom christlichen Men-
schenbild, wenn vom Naturrecht ge-
sprochen werden soll: Der Mensch 
braucht Bilder und schafft sich Bilder, 
um sich Rechenschaft zu geben über 
seine Wünsche und Sehnsüchte, über 
seine Träume und Hoffnungen, kurz: 
um sich Antwort zu erhoffen auf die 
beiden großen und einzig wichtigen 
Fragen des Lebens, nämlich „Woher 
komme ich?“ und „Wohin gehe ich?“ 
Jüdisch-christliche Theologie beant-
wortet diese beiden großen Fragen mit 
den Begriffen von Schöpfung und Er-
lösung, die das Bild Gottes im Men-
schen begründen und die mögliche 
geistige Ausrichtung der Natur auf Got-
tes Gnade ermöglichen.13  Das heißt: Er-
möglicht wird der Glaube an Gott, der 
vor aller Zeit und außerhalb von Raum 

und Zeit ist und der den Menschen er-
schafft und ihm die Möglichkeit gibt, 
ein solches Leben zu führen, das ihn 
auf ewig, bei Gott und in seiner ewigen 
Liebe, leben und glücklich sein lässt.

Etwas anders ausgedrückt: Jü-
disch-christliche Theologie ist der fes-
ten Überzeugung, dass sich die beiden 

wesentlichen Fragen des menschlichen 
Lebens, nämlich die Frage nach dem 
„Woher“ und nach dem „Wohin“ nicht 
aus der Analyse und der technischen 
Beherrschbarkeit vergänglicher Mate-
rie beantworten, mithin aus der Na-
turwissenschaft, so nützlich sie auch 
im alltäglichen Leben sein mag. Nein, 
die Antwort auf diese beiden Sinnfra-
gen ergibt sich nicht aus der Materie, 
sondern nur aus dem Geist des Men-
schen, näherhin aus seiner geistigen 
Möglichkeit, mehr zu denken und zu 
ersehnen als nur die bloße Bedürfnis-
befriedigung. Genauer: Gott zu den-
ken und zu ersehnen, sich ein gültiges 

Bild von ihm zu machen. Es gehört zur 
Wesensnatur des Menschen, über die 
Grenze seines Daseins hinaus denken 
zu können, sich und seine Umwelt und 
das soziale Leben unter dem Anspruch 
eines zunächst nur gedachten perso-
nalen Gottes verantworten zu wollen. 
„Gott denken zu können ist höchste 
Auszeichnung des menschlichen Geis-
tes. Würde und Last fließen in ihr zu-
sammen. Erkennen stößt bis zu seiner 
letzten Grenze vor, nicht, um sich zu 
beruhigen, sondern um auf immer neue 
Rätselhaftigkeit und Widersprüchlich-
keit zu stoßen. Diese Spannung aus-
zuhalten, macht das Leben eines jeden 
denkenden Christen aus.“14 

Auf das Menschenbild kommt es an

Ist Gott aber dann nicht nur ein mensch-
licher Wunschtraum, eine Sehnsucht 
des menschlichen Geistes, ein bloßer 
Gedanke und nichts weiter?
• Oder ist er gar, wie schärfer und 

bösartiger Friedrich Nietzsche zu-
spitzte, das Ressentiment der Zu-
kurzgekommenen, die Lebenskrü-
cke der Lebensuntüchtigen?

• Oder ist er, mit Lenin gesprochen, 
das Opium des in dumpfer Lebens-
qual dahin brütenden Volkes, das 
man nur aus materiellem Elend be-

 Es gehört zur Wesensnatur 
des Menschen, über die 
Grenze seines Daseins 
hinaus denken zu können

10 Vgl. mit Blick auf die Bioethik erhel-
lend Weiß (2009).

11 von Balthasar (1960), 179.
12 Vgl. zum Hintergrund Reiter (1984).
13 Vgl. Koslowski (2000), 67–87.
14 Demmer (2008), 11.



SchwerpunktthemaSchwerpunktthema

36 MOSINTERNATIONAL 11. Jg. (2017) Heft 3

freien muss, damit es seine geis-
tigen Wolkenkuckucksheime umso 
bereitwilliger aufgibt?

• Oder hat der große Spötter Hein-
rich Heine Recht mit seiner Devi-
se: Den Himmel überlassen wir den 
Spatzen…?

Was aber, wenn der Mensch, dieser 
scheinbar nackte Affe, eben doch nur 
scheinbar ein höher entwickeltes Tier 
wäre, und in Wirklichkeit ein Zwit-
terwesen aus vergänglicher Materie 
und unvergänglichem Geist, wofür im 
Abendland der Begriff „Seele“ sich ein-
bürgerte? Wäre das der Fall oder auch 
nur ansatzweise denkbar – und wäre 
es etwa nicht denkbar angesichts der 
erstaunlichen Leistungen des mensch-

lichen Geistes im Felde von Mozart-
Symphonien und Schiller-Balladen? – 
und könnte das als gleichsam unsicht-
bare Wirklichkeit gedacht und geglaubt 
und als Bild vor dem inneren geisti-
gen Auge festgehalten werden. Es käme 
dann alles darauf an, richtig zu denken, 
geistig zu leben, bevor man materiell 
lebt und überlebt, sich gute Gedan-
ken über Ethik zu machen, bevor man 
sich richtige Gedanken über die Tech-
nik macht.15  Oder anders ausgedrückt, 
und ganz anders als Bert Brecht es sich 
dachte: Erst kommt die Moral und dann 
das Fressen. Das aber heißt dann auch: 
Erst kommt das Menschenbild, dann 
die Detailfragen der im Raum von Tech-
nik und Mathematik sich vollziehenden 
Strategien des Überlebens.

Gut und Böse, Richtig und Falsch

Nach christlicher Überzeugung ist der 
Mensch weit mehr Metaphysik als Phy-
sik, mehr im Raum der Ethik nach gu-
tem und geglücktem Leben strebend 
als im Raum der Technik um mög-
lichst langes und gesundes Überle-
ben besorgt. Freilich: Jeder ist um lan-
ges und gesundes Leben besorgt, aber 
doch nur unter der Voraussetzung ei-
nes letzten Sinnes, eines Zieles, einer 
Antwort auf die Frage „Warum bin ich 
überhaupt auf der Welt?“ Christlicher 
Glaube antwortet darauf mit dem Glau-
ben an Gott und seine Offenbarung in 
Jesus Christus: So ist Gott, so liebens-
wert und menschenfreundlich, und so 
soll und darf der Mensch sein, so lie-
benswert und menschenfreundlich. 
Und jede Technik muss diese innere 
Qualität des Menschen – jedes Men-
schen als Person – achten und voraus-
setzen, ohne doch ein Urteil über die-
se Qualität als Gottesebenbild und mit 
Menschenwürde begabt fällen zu dür-
fen. Anders gesagt: Technik ist richtig, 
aber nur wenn sie gut ist, denn die Dif-
ferenz von Gut und Böse markiert den 
grundlegenden Unterschied des ethi-
schen Denkens, und diese Differenzie-
rung ist nicht weiter nach einem letz-

ten Warum hinterfragbar. Richtig und 
Falsch hingegen sind die grundlegen-
den Unterschiede der technischen Tief-
ebene und messen sich immer nach ei-
nem letzten Ziel und Zweck. Das letzte 
Ziel ist die gute Gesinnung und das gu-
te Gewissen der Person – und diese Per-
son entzieht sich einem letzten Zweck, 
sie lebt ganz zweckfrei, reformatorisch 
gesprochen: allein aus der Rechtferti-
gung und dem Anspruch Gottes. Das 
genau meint christliches Menschen-
bild. Und es widersetzt sich vom ersten 
Ansatz her jedem Versuch der künst-
lichen Züchtung oder der moralischen 
oder gar einer technischen Herstellung, 
es steht allein der Bildung und Ausbil-
dung und Erziehung zur Verfügung.

Erziehung zum Guten

Damit ist ein Stichwort benannt, das 
seit der Geburt der neuzeitlichen theo-
logischen Sozialethik und seit der Ent-
faltung der Kunst christlicher Seelen-
führung in der Spur des Augustinus 
und des Bernhardin von Clairvaux ei-
ne große Rolle spielt, nämlich die Mo-
ralpädagogik, verstanden als

• Ausbildung (eines Urbildes) und
• Erziehung (einer vorausgesetzten 

und der Bemächtigung entzoge-
nen „Wesensnatur“) des Menschen.

Sie erfolgt durch Gott im Lauf der 
Heilsgeschichte der Menschheit und 
durch Ethik im Lauf der Lebensge-
schichte eines jeden Menschen. Da-
mit verbunden ist die
• Hinwendung zum Konkreten und 

zum Individuum, dazu die
• Hinwendung zum System als not-

wendigem Kontext des guten und 
gerechten Zusammenlebens von 
höchst disparaten Individuen, aber 
auch

• die „Erfindung des Individuums“ in 
einer westlichen Theologie.16 

Bildung und Ausbildung ist ja in die-
ser Sicht immer etwas Abgeleitetes und 
Zweites, etwas Verfügbares, das dem 
unverfügbaren Urbild oder der Uridee 
entsprechen sollte, um authentisch zu 
sein. Gedacht ist näherhin an eine der 
Realität vorausliegende Idealität, de-
ren geistige Erkenntnis erst eine Be-
wältigung und Formung der Realität 
ermöglicht und so zu einem sittlichen 
Lebensentwurf führt. Die Idee des Gu-
ten liegt aller Erkenntnis und allem 
Handeln voraus: Das war präzis die 
Überzeugung der platonischen Philo-
sophie. „Das Gute ist also ein umfas-
sendes Prinzip des Seins, der Erkennt-
nis und des Wertes, der letzte Ursprung 
von allem in ontologischer, gnoseolo-
gischer und axiologischer Hinsicht. Das 
Prinzip wird von allem, was es hervor 
bringt, klar geschieden: Das Gute ist 
selbst weder Wahrheit noch Erkennt-
nis, sondern macht diese möglich und 
überragt sie noch an Schönheit, und 
ebenso gibt es den Ideen ihr Sein und 
ihr Wesen, ist selbst aber nicht mehr 
Sein, sondern ragt an Würde und Macht 
noch jenseits des Seins über dieses hi-
naus.“17 

15 Vgl. Kos (2006), 136–141.
16 Vgl. Siedentop (2015).
17 Szlezák (2010), 242.
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Glück als Teilhabe an Gottes Vollkommenheit

Wenn und insofern Gott als Schöpfer 
mit diesem ersten Sein als dem Guten 
schlechthin identifiziert wird, kann 
auch die biblische Überlieferung von 
der Erschaffung der Welt und des Men-
schen präziser und umfassender ver-
standen werden. Genau das ist dann 
nämlich mit der alttestamentlichen Re-
de vom sagenhaften Garten Eden, dem 
vergangenen Paradies der Idealität und 
mit der Rede von der ursprünglichen 
Gottesebenbildlichkeit des Menschen 
im Schöpfungsbericht gemeint:18  Der 
Kern des Menschen, sein ursprüngli-
ches Wesen also, ist als Ideal gedacht. 
Es ist gut infolge der Teilhabe an Gottes 
vollkommener Gutheit – das meint der 
christlich-jüdische Begriff der Schöp-
fung und der Erschaffung der Welt – 
und damit vom Wesen her auf das Gu-
te und – christlich gedacht – auf Gott 
hin ausgerichtet. Oder anders: Das Gu-
te ist das Sein und damit wirklich, das 
Böse ist eigentlich „unwirklich“, priva-
tio boni, Abwesenheit von Gutem – was 
seiner Grausamkeit keinen Abbruch tut, 
wohl aber tröstlich ist im Blick auf seine 
mögliche Überwindung! Für das theo-
logische Denken des Hochmittelalters 
und insbesondere dessen franziskani-
sche Variation wird die Gotteseben-
bildlichkeit des Menschen verwirklicht 
durch seine geistigen Tätigkeiten, infol-
ge der Begnadigung durch Gott, so dass 

„die relative Selbständigkeit des Men-
schen, d. h. seine Freiheit, dadurch nicht 
aufgehoben wird, sondern der freie 
Wille mit der Gnade kooperiert.“19  Im 
Hintergrund steht der Unterschied von 
Handeln (praxis) und Machen (poiesis): 
„Machen besitzt nur eine indirekte mo-
ralische Qualität, weil es seine Wertig-
keit vom hergestellten Gegenstand her 
bezieht. Dem Handeln kommt dagegen 
per se moralische Bedeutung zu, wes-
wegen Aristoteles auch eine hierarchi-
sche Ordnung annimmt, der zufolge 
Praxis höher zu bewerten ist als Poie-
sis. Bisweilen läuft diese Ordnung dar-
auf hinaus, dass die Ergebnisse von Poi-
esistätigkeiten dazu verwendet werden, 
um wertvolle Handlungen zu verrich-
ten. Am deutlichsten zeigt sich die Do-
minanz der Praxis, wenn Aristoteles be-
hauptet, das Leben als Ganzes habe den 
Charakter einer Praxis, denn schließlich 
liege der Zweck des menschlichen Le-
bens darin, gut zu leben.“20  Gut meint 
hier ziemlich genau das, was wir mo-
dern das Glück nennen, und zwar im 
Sinn einer umfassenden und vollkom-
menen Beglückung des eigenen Lebens 
im Zusammenleben mit anderen Men-
schen. Gerade dies ist ja die letzte Sinn-
spitze einer christlichen Ethik, die den 
Begriff des Glücks als Vollkommenheit 
in den Horizont der Offenbarung und 
damit der Theologie stellt.

Die goldene Regel – Kern des Naturrechts

Dieses Glück trägt allerdings in der 
ethischen Tradition des Christentums 
den Namen Liebe. Zugleich wird auch 
der Weg der Tugend, der zu jenem Ziel 
führt, als Liebe bezeichnet und in der 
Offenbarung des Neuen Testamentes 
breit entfaltet, sodann seit der Zeit der 
Kirchenväter als ethische Systematik 
allmählich entwickelt. Beglückt durch 
den anderen Menschen vor dem Glück 
des eigenen Lebens stehen dürfen: Ge-
nau das ist jetzt mit dem Begriff der 
Schöpfung als Geschenk und Gabe des 

eigenen Lebens gemeint; Natur wird 
als Schöpfung und damit als gute Ga-
be Gottes verstanden; Schöpfung und 
biologische Natur sind keineswegs 
einfach identisch zu setzen.21  Hier 
wird die Natur vollendet gedacht und 
in den Raum der Gnade hineingestellt: 
Bloße Natur und ihre Zufälligkeit wird 
als Schöpfung und göttliche Notwen-
digkeit interpretiert; eine höchst ein-
drucksvolle geistige Leistung des Men-
schen und seiner Vernunft bricht sich 
Bahn, und zwar durch eine über die 

bloße Zeit hinwegblickende Vernunft 
des Menschen.

Hier setzt die christliche Rede vom 
Naturrecht als Menschenrecht an: „Von 
den verschiedenen Dimensionen des 
Naturbegriffs, die dem ehemaligen 
Naturrecht zugrunde lagen, ist so nur 
diejenige geblieben, die Ulpian (frü-
hes 3. Jahrhundert nach Christus) in 
den bekannten Satz fasste: Ius natu-
rae est, quod natura omnia animalia 
docet. Aber das gerade reicht für unse-
re Fragen nicht aus, in denen es eben 
nicht um das geht, was alle animalia 
betrifft, sondern um spezifisch mensch-
liche Aufgaben, die die Vernunft des 
Menschen geschaffen hat, und die oh-
ne Vernunft nicht beantwortet werden 
können. Als letztes Element des Natur-
rechtes, das im Tiefsten ein Vernunft-
recht sein wollte, jedenfalls in der Neu-
zeit, sind die Menschenrechte stehen 
geblieben.“22  Der ursprüngliche Kern 
des Naturrechtes war immer die Gol-
dene Regel, das, wovon man vernünf-
tigerweise wünschen könne, es solle 
und könne der eigenen Person gesche-
hen und damit jeder anderen mensch-
lichen Person. So lautet auch der Be-
griff vom Naturrecht am Beginn des 
„Decretum Gratianum“, insofern das 
Naturrecht dem Begriff der Moralität 
und nicht der Natur zugeordnet wird: 
„Humanum genus duobus regitur, na-
turali videlicet iure, et moribus. – Ius 
naturale est, quod in lege et Evange-
lio continetur, quo quisque iubetur, alii 
facere, quod sibi vult fieri, et prohibe-
tur, alii inferre, quod sibi nolit fieri.“23 

Die mittelalterliche Lehre vom Na-
turrecht umfasst dann drei Dimensio-
nen, nämlich
• eine allgemeine Zielgerichtetheit 

des Seins überhaupt,
• eine teleologische Wesensnatur von 

Menschen und Tieren und schließ-
lich

• eine spezifische Zielrichtung der 
vernünftigen Natur des Menschen.

 Es unterliegt nicht der 
Willensfreiheit, sondern 
der Natur des Menschen, 
nach Glück zu streben

18 Vgl. Steck (1981).
19 Rohls (1999), 212.
20 Becker (2006), 303.
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Insbesondere um letztere dreht sich in 
der Folge die Diskussion. Grundlegen-
de inhaltliche Festlegung der Goldenen 
Regel bildet seit Thomas von Aquin 
dessen These vom Menschen: Es unter-
liegt durchaus nicht der menschlichen 
Willensfreiheit, glücklich sein zu wol-
len24  – das ist dem Menschen von Natur 
aus vorgegeben25  und auf dieser Grund-
lage entfalten sich dann die so genann-
ten inclinationes naturales, die natur-
haften Neigungen zur Selbsterhaltung, 
zur sexuellen Gemeinschaft und zur 
Kommunikation. Im Hintergrund steht 
ein Begriff von Glück, der jeden irdi-
schen Trieb übersteigt und allein vom 
Geist des Menschen ersehnt und er-
ahnt werden kann. Gerade durch die-
sen wesenhaften Bezug zum vergeis-
tigten Glück26  – und nicht bloß durch 
die Möglichkeit einer empirisch fassba-
ren Bedürfnisbefriedigung – überragt 
der Mensch als einziges der Lebewe-
sen den Bereich der empirischen Natur.

Christlich gesehen verdichtet sich 
dieser ethische Überschuss des Men-
schen in der Erfahrung von Sterben 

und Tod und berührt genau hier die 
Wirklichkeit des Glaubens: „Die Konse-
quenz für den Umgang mit Glück und 
Glücksverlangen liegt in jener Vergeis-
tigung, die der österlichen Dimension 
christlichen Daseins entspringt. Stän-
dige Umwandlung aus Hoffnung gräbt 
sich ihre Lebensbahn und erzeugt ei-
ne lebensgeschichtliche Achse, die den 
vielfach gefährdeten Einzelentschei-
dungen Ziel und Halt gibt.“27  Der Tod 
bildet das letzte und innerweltlich un-
übersteigbare äußere Unglück, das im-
mer dann zum inneren Unglück wird, 
wenn es nicht nochmals von außen und 
den empirischen Raum übersteigend 
bewältigt werden kann. Solche endgül-
tige Bewältigung trägt in der christli-
chen Theologie den Namen Erlösung; 
es ist Erlösung vom Zwang eines zeit-
lich begrenzten Glücks. Diese Erlösung 
wird von Gott in der Offenbarung der 
Freiheit des Menschen angeboten; Gott 
ist Geist, in der Sprache des Johannes-
evangeliums, und spricht den Geist des 
Menschen in seiner letzten und nicht 
mehr überbietbaren Möglichkeit an.

Das Anliegen christlicher Sozialethik

Damit hat der Mensch gerade durch sei-
ne Möglichkeit (oder Verweigerung) der 
Aktuierung seiner sittlichen Freiheit 
zum vollkommenen Glück eine Son-
derstellung im Kosmos inne. Aber der 
Mensch erlebt sich zugleich auch als 
Mängelwesen, als durch Defekt und „Ur-
sünde“ je schon in seiner Freiheit zum 
Guten und zum vollkommenen Glück 
eingeschränkt. Die Schöpfung Gottes 
als innerste Wesensnatur des Menschen 
ist eingeschränkt durch die ebenso zur 
faktischen Natur des Menschen gehö-
rende Fähigkeit zur Verfehlung und zum 
Bösen und zur Sünde. Sündigen ist, so 
zu leben, als ob Gott nicht existierte, ihn 
aus dem eigenen Alltag beseitigen, zu 
zweifeln an der von Gott geschenkten 
eigenen Notwendigkeit, sich und ande-
re für entbehrliche Staubkörner im Uni-
versum zu halten. Gegen diese tief sit-
zende innere geistige Verzweiflung und 

Verödung des Menschen, muss die we-
senhafte, aber gebrochene Freiheit zum 
Guten und zum Besten gefördert und 
motiviert werden.

Genau dies war und ist das Anlie-
gen einer christlichen Sozialethik, die 
sich fundamental als Institutionenethik 
auf der Grundlage der Tugendethik ver-
steht. Mit anderen Worten: Es braucht 
Anreizsysteme für den Menschen,
• damit er im Gewissen sich auf das 

Gute hin ausbildet und ausstreckt,
• damit er das Gute in konkreter Ge-

stalt in seinem Leben für attraktiv 
hält und

• damit er es in die Tat des Alltags 
umsetzt.

Ohne eine vor Gott abgesicherte Gü-
terabwägung und einen steten Willen 
zum Verzicht wird diese Grundent-
scheidung des Gewissens zum Guten 
nicht gelingen, wird das Leben nicht 
gelingen. Dies charakterisiert nochmals 
den schon erwähnten christlichen Be-
griff von Bildung: Aus-Bildung des ur-
sprünglichen Gottesebenbildes durch 
entschiedene Gewissens- und Herzens-
bildung, damit das Bild des Guten kon-
krete Gestalt im Denken und Handeln 
gewinnt. Solche Bildung ist aber kei-
neswegs nur eine Aufgabe von Perso-
nen, sondern ebenso von Institutionen, 
in mittelbarer Weise sogar von Staat 
und Wirtschaft: Die guten Strebungen 
des Menschen sollen durch Anreize ge-
fördert, die Versuchungen zum Bösen 
dagegen durch Sanktionen abgewehrt 
werden. Denn dem Menschen fehlen 

21 Vgl. Pieper (1992), 13: „Was naturhaft geschieht, das geschieht von Schöpfungs we-
gen, auf Grund der Erschaffung; und das heißt, es geschieht einerseits aus dem innersten 
und eigensten Impuls der Kreatur, andererseits stammt der allererste Anstoß dieses Im-
pulses nicht aus dem Herzen dieses gleichen geschaffenen Wesens, sondern aus dem alle 
Dynamik in der Welt in Gang bringenden Akt der creatio.“

22 Ratzinger (2005), 35.
23 Ebd. Anm. 3.
24 Thomas von Aquin, Summa Theologiae I–I, q. 19: „Non pertinet ad liberum arbit-

rium volumus esse felices.”
25 Vgl. erläuternd Nickl (2008), 100–113: „Worin liegt dann die Freiheit, wenn ihr zwar 

der Zwang, nicht aber die Notwendigkeit entgegensteht? Das Verständnis, das uns hier 
vermittelt werden soll, ist nicht leicht auf Begriffe zu bringen. Man hat in diesem Zusam-
menhang, im Unterschied zur „Wahlfreiheit“, von „Wesensfreiheit“ gesprochen. Es geht 
nicht mehr darum, die Freiheit als Willensfreiheit (gegenüber der Gefahr des Intellektua-
lismus) zu sichern, auch nicht darum, sie (gegenüber der Gefahr des Voluntarismus) im In-
tellekt zu verankern, sondern einfach darum, den Menschen als frei zu bestimmen. Nicht 
der Wille ist frei, auch nicht der Intellekt, sondern der Mensch als denkende und wollen-
de Person.“ (103).

26 Vgl. Demmer (1991), 99–115.
27 Klaus Demmer (2008), 251.
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instinktive und unfehlbare Neigungen 
zum Guten und zum Besten, er neigt zu 
Fremd- und Selbstzerstörung, er hält 
ein nur scheinbar Gutes für ein wirk-
lich Gutes und verstrickt sich auf der 
suchtartigen Suche nach dem Guten 
im Vorletzten, in der Sünde, im Bösen. 
Nach christlichem Glauben gehört das 
zum Erbe des Menschen, auch vor jeder 
persönlichen und individuellen Schuld. 

Daher spricht der christliche Glaube 
von der Ursünde des Menschen und 
der Erbsünde der im Menschen einge-
wurzelten Lieblosigkeit, die sich jedem 
menschlichen Streben nach Glück stel-
lenweise höchst erfolgreich in den Weg 
stellt: „Die Antriebe werden narzißtisch 
und egoistisch. Sie neigen zum gewalt-
samen Sichdurchsetzen.“28 

Zusammenfassung und Fazit

Der Begriff der Liebe entfaltet den zuvor 
zugrunde liegenden Begriff der Gerech-
tigkeit, Gnade des geglückten Lebens 
vollendet das bloße Recht auf Überle-
ben. Gott wird als höchstes Ideal gu-
ten und geglückten Lebens angenom-
men. Nur der Mensch vermag über die 
Grenze seiner Existenz, seines Lebens-
raumes und seiner Lebenszeit hinaus zu 
denken. Und nur der Mensch stößt im 
Nachdenken über das mögliche Beste 
auf die Möglichkeit Gottes, auf ein un-

überbietbares Ideal, das Person ist und 
vom Wesen her als Liebe lebt. Gott ist 
hier zunächst gedacht als Absolutum, 
als losgelöst von den Bedingungen 
von Raum und Zeit, als grundsätzliche 
Überschreitung von Raum und Zeit als 
den normalen empirischen Bedingun-
gen menschlicher Existenz. Gott fun-
giert als prägende Form der menschli-
chen gebrochenen und unvollkomme-
nen Lebensgeschichte.

• Indem die christliche Sozialethik 
davon ausgeht, dass jeder Mensch 
von Natur aus Gott denken kann 
und von Gott angesprochen ist, 
geht sie von einem vernunftge-
prägten Begriff von Naturrecht aus. 
Menschliches Leben wird mit Hil-
fe des Gottesbegriffs gedeutet und 
damit geprägt. Die äußerste Gren-
ze des Könnens und das Beste der 
menschlichen Möglichkeiten ist in 
diesem Begriff Gott brennglasartig 
gebündelt. Diese Natur des Men-
schen verwirklicht sich im Raum 
gesellschaftlicher und staatlicher 
Ordnung und Zivilisation. Es bil-
den sich ethische Traditionen aus, 
die Wege zu gelungenem und ge-
glücktem Leben erhoffen lassen.

• Insofern steht die Kultur im Dienst 
einer nach vollkommener Voll-
endung strebenden menschlichen 
Natur, die ihrerseits nur schwach 
vorgezeichnete Wege zu dieser Voll-
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endung in den Instinkten findet. 
Jede Form höherer Kultur entsteht 
durch ein Vernunftrecht, das sich als 
eine Art kritisches Naturrecht aus-
weist: Was denkt jeder Mensch von 
Natur aus und mit seiner Vernunft 
als gut und vollkommen? Das Zu-
einander von Natur und Kultur zu 
bestimmen und zugleich die Grenze 
zwischen einer Ausbildung und ei-
ner Zerstörung der ursprünglichen 
Natur immer neu in den Blick zu 
nehmen, ist die vornehmste Aufga-
be der Ethik, nicht zuletzt der So-
zialethik.

• Kultur erscheint dann als notwen-
diger Humus einer menschenwür-
digen Gesellschaft und einer men-
schenwürdigen Wirtschaft; Kultur 
bildet die notwendige Ergänzung 
und Überformung einer in sich ge-
brochenen Natur. Diese menschliche 
Natur trägt zwar noch eine schwa-
che Erinnerung an das Beste (an 
das ursprüngliche Paradies des ge-
glückten Lebens) in sich, ist aber aus 
sich heraus nicht in der Lage, dieses 
Glück zu erreichen. Unbedingt zu 
tun ist, wodurch der Mensch wür-
dig ist, liebenswert zu sein, oder an-
ders: wodurch die Person sich selbst 
und jede andere Person als der Lie-
be würdig ansehen kann. Kultur als 
Zivilisation speichert solche men-
schenwürdigen Mittel der Glücksge-
winnung. Gedacht sei etwa an den 
Begriff der unveräußerlichen Men-

schenwürde29 , die der Staat und sei-
ne Verfassung zu garantieren hat.30  
Oder in Anlehnung an die berühmte 
Formulierung der amerikanischen 
Unabhängigkeitserklärung: Es gibt 
das unveräußerliche Recht des In-
dividuums auf eine würdige, seiner 
Vernunft und seinen Neigungen an-
gemessenen Glücksstrebung.

• Indem Menschenrecht als Gottes-
recht interpretiert wird, erscheint 
es als absolut und unveräußerlich; 
hier liegt ein moderner Ursprung 
der Menschenrechte.31  Mit Blick auf 
die kulturell garantierten Mittel des 
Glücksstrebens und die darin sich 
entfaltende Würde des Menschen, 
mehr sehen zu dürfen als nur sein 
bloßes Recht, unterstreicht dann Ot-
fried Höffe: „Die Neigungen sind 
übrigens nicht glücksunwürdig, 
vielmehr für sich genommen un-
schuldig. Nur die Mittel und Wege 
sind des Glückes würdig (z. B. Ehr-
lichkeit) oder aber unwürdig (z. B. 
Betrug).“32 

• Menschenrecht und Menschenwür-
de enthüllen sich als das Recht auf 
Liebenswürdigkeit; diese aber ist 
von Natur aus nur als Gnade zu 
erhoffen und zu ersehnen, nicht 
herzustellen oder zu erzwingen und 
einzuklagen. Für das Menschenbild 
von Staat und Wirtschaft heißt das 
aus Sicht der christlichen Sozial-
ethik: Dem Individuum und seiner 
gebrochenen Freiheit zum Guten 

gebührt der ständige Vorrang vor 
dem Kollektiv, der Person gebührt 
der Primat vor der Gesellschaft. 
Nicht der Staat hat ursprünglich 
ein Recht, sondern jede Person hat 
unveräußerliche Grundrechte, und 
der Staat hat nur insoweit Rechte 
(einschließlich des Gewaltmono-
pols), als er bedrohte Rechte von 
Personen zu schützen hat. Jedem 
offenkundigen oder unbemerktem 
Unterjochen der Person durch einen 
politischen wie auch ökonomischen 
Utilitarismus oder Totalitarismus ist 
entschieden zu widersprechen und 
zu widerstehen. 
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32 Höffe (2004), 294, Anm. 46.
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Bericht

Herausforderung Integration – Zusammenleben in Europa
Mönchengladbacher Gespräche am 18./19. Mai 2017

Die diesjährigen Mönchengladba-
cher Gespräche, veranstaltet von 

der Katholischen Sozialwissenschaft-
lichen Zentralstelle (KSZ), wurden in 
diesem Jahr zum siebten Mal in Ko-
operation mit der Kommission der Bi-
schofskonferenzen in der Europäischen 
Gemeinschaft (COMECE) ausgestaltet. 
Im Ratssaal der Stadt Mönchenglad-
bach trafen sich ca. 100 Vertreter des 
Faches Christliche Sozialethik, kirch-
lich und gesellschaftlich Engagierte so-
wie interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger zum Tagungsthema „Herausforde-
rung Integration – Zusammenleben in 
Europa“. Dabei ging es zum einen um 
die Aufarbeitung der konkreten Fra-
gen, vor denen die zu uns gekomme-
nen Flüchtlinge, aber auch die Aufnah-
megesellschaften stehen. Andererseits 
wurde die wachsende Vielfalt in Eu-
ropa angesichts von Ängsten und Vor-
behalten gegenüber den mehrheitlich 
muslimischen Migranten diskutiert. 
Mit der Überlegung, wie die Zuwan-
derer Teil unseres Gemeinwesens wer-
den können, griff die Tagung ein Anlie-
gen auf, das nicht nur die europäische 
Politik, sondern auch viele Bürgerin-
nen und Bürger bewegt.

Nach den Begrüßungsworten des 
Oberbürgermeisters der Stadt Mön-
chengladbach, Hans Wilhelm Reiners, 
und der thematischen Einleitung durch 
den Direktor der KSZ, Msgr. Prof. Dr. 
Peter Schallenberg sprach Prof. Dr. Ma-
rianne Heimbach-Steins, Direktorin des 
Instituts für Christliche Sozialwissen-
schaften der Universität Münster, zu 
dem Thema „Herausforderung Integra-
tion – eine sozialethische Einordnung“. 
Hier erläuterte sie, dass die ethische 
Reflexion von Migration und Integra-
tion ein relativ neuer Forschungsge-
genstand der Christlichen Soziallehre 

sei, der sich erst in den 1990er Jahren 
entwickelt habe. Grundsätzlich müs-
se zwischen politischen Weichenstel-
lungen, rechtlichen Rahmenbedingun-
gen und sozialen Beziehungen als un-
terschiedliche Ebenen der Integration 
differenziert werden. Verstehe man Ge-
sellschaft als eine geschlossene, mono-
lithische Einheit, ständen die Zugewan-
derten in einer Art Bringschuld. Alles, 
was an ihnen anders ist, als bei den 
Menschen der Aufnahmeländer, müsse 
abgelegt oder aufgegeben werden. In-
tegration sei dann letztlich Anpassung 
an eine homogene Leitkultur. Eine sol-
che Sicht entspreche jedoch nicht der 
Wirklichkeit, da sich das Gemeinwesen 
durch eine hybride Identität der Men-
schen auszeichne, die diversen sozialen 
Schichten angehören, unterschiedliche 
religiöse, weltanschauliche oder politi-
sche Positionen vertreten und verschie-
dene Berufe ausüben. In dieser offenen 
und pluralen Gesellschaft müsse Inte-
gration ein Prozess sein, in dem stets 
die Maßnahmen ermittelt werden, die 
für ein Leben in der Gemeinschaft er-
forderlich sind. Vor allem gehe es um 
die Akzeptanz von Andersartigkeit und 
Diversität sowie um die Ermöglichung 
gesellschaftlicher Teilhabe durch Bil-
dung und Arbeit. Integration sei ein 
Befähigungsprojekt, das Ängste und 
Bedenken wahrnimmt, aber an keine 
objektivierbare Belastungsgrenze stößt. 

Im Anschluss referierte Prof. Dr. 
Antonius Liedhegener vom Zentrum 
für Religion, Wirtschaft und Politik der 
Universität Luzern (Schweiz) über „Re-
ligion und gesellschaftliche Integration 
in Europa“. Dabei unterschied er zwi-
schen systemischer Integration, die die 
Beziehungsmuster gesellschaftlicher 
Teileinheiten abbilde, und sozialer In-
tegration, welche die Einbeziehung von 

Gruppen in ein Gesamtsystem fokus-
siere. Liedhegener rekurrierte auf eine 
Studie der US-Soziologen Richard Al-
ba und Nancy Foner, die im Vergleich 
von sechs Ländern, darunter Deutsch-
land, die Akzeptanz von Muslimen un-
tersucht und nach dem Beitrag fragt, 
den die Religionen für ein gedeihliches 
Zusammenleben der Menschen leisten 
können. Im Rahmen dieser Forschung 
zeigte sich – so Liedhegener –, dass 
Religionen nicht nur Problemverursa-
cher, sondern auch Problemlöser sein 
können. Während beispielsweise mus-
limische Einwanderer im säkularisier-
ten Europa oft auf Ablehnung stie-
ßen, würden ihnen die meist religiö-
sen Amerikaner mit sehr viel größerer 
Offenheit begegnen. Religionen dien-
ten daher in den USA als Brücken in 
die Gesellschaft oder Katalysator für 
ein konfliktfreies Miteinander. 

Den Abschluss des ersten Kon-
ferenztages bildete ein Besuch der 
Roadshow „Integration“, die das Kol-
ping Netzwerk für Geflüchtete an-
lässlich der Sozialethischen Gesprä-
che in der Mönchengladbacher Innen-
stadt präsentierte. In einem Infomobil, 
das auch von vielen Bürgerinnen und 
Bürgern der Stadt aufgesucht wurde, 
zeigte das Netzwerk Beispiele aus der 
Arbeit mit Geflüchteten. Durch zahl-
reiche multimediale Elemente, Text-
tafeln, Spiel- und Mitmachaktionen 
will es die Öffentlichkeit für die Belan-
ge der Migranten sensibilisieren. Sa-
mantha Ruppel, Projektkoordinatorin 
Flüchtlinge und Zugewanderte beim 
Kolpingwerk Deutschland, informier-
te, dass die Roadshow derzeit mit der 
entsprechenden Intention quer durch 
Deutschland tourt. 

Nach einer Heiligen Messe in der 
Krypta der Mönchengladbacher Müns-
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terbasilika wurde der zweite Tagungs-
tag mit einem Vortrag von Bischof Die-
ter Geerlings, Weihbischof im Bistum 
Münster und stv. Vorsitzender der Mi-
grationskommission der DBK, eröffnet. 
Unter dem Titel „Die Kirche und die (re-
ligiöse) Vielfalt in Europa“ legte er dar, 
dass die Religionsfreiheit ein selbstver-
ständliches Gut in der säkularen Ge-
sellschaft sein müsse. Religion müsse 
jedoch auch sichtbar in der Öffentlich-
keit sein. Der Bischof sprach von der 
Verkirchlichungsfalle, in der die Reli-
giosität zu sehr der Organisation ver-
haftet sei. Christliches Tun spiegele sich 
u. a. in der spontan ehrenamtlichen Hil-
fe für Migranten und Flüchtlinge, wie 
sie in vielen deutschen Bistümern zu 
erleben sei. 

Die Europaabgeordnete Birgit Sip-
pel skizzierte die Reform des europäi-
schen Asylsystems, die gerade in Brüs-
sel diskutiert wird. Dabei machte sie 
deutlich, dass nach der Abkehr von 
den Regeln des Dubliner Abkommens 
die Gefahr droht, hinter diese Regelung 
zurückzufallen und keine einheitliche 
Regelung für die gesamte EU mehr zu 
besitzen. Deshalb seien diplomatische 
Bemühungen notwendig, um eine Neu-
regelung zu erreichen, die von allen 
Mitgliedsstaaten mitgetragen werde. 

Den letzten Teil der diesjährigen 
Mönchengladbacher Gespräche bilde-
te ein Podium, das das Thema „Iden-
tität und Differenz – Erfahrungen des 
Zusammenlebens in Europa“ in den 
Blick nahm. Es diskutierten Barbara 
Piazza-Georgi von der Flüchtlingsar-
beit der Jesuiten in Budapest, Prof. Dr. 

Emil Piront, Nationalpräses des Christ-
lichen Gewerkschaftsbundes Belgiens 
und Moraltheologe am Priestersemi-
nar in Namur, Prof. Dr. Hristo Todo-
rov, der an der Fakultät für Philoso-
phie und Soziologie der Neuen Bul-
garischen Universität Sofia tätig ist, 
sowie P. Georges Aboud BS, Seelsorger 
für melkitische Flüchtlinge in Deutsch-
land. P. Georges Aboud, der als erster 
das Wort erhielt, berichtete über die 
Situation der christlichen Flüchtlinge 
in Deutschland. Diese hätten oftmals 
wenig Probleme mit der deutschen Be-
völkerung, aber um so mehr Schwie-
rigkeiten mit den hiesigen Behörden. 
Bildungsabschlüsse würden nicht an-
erkannt, der Familiennachzug behin-
dert, und die Arbeitsmöglichkeiten sei-
en begrenzt. Darüber hinaus komme es 
auch immer wieder zu Auseinander-
setzungen mit muslimischen Migran-
ten, die das Tragen des Kreuzes oder 
den Verzehr von Fleisch beanstande-
ten. Frau Piazza-Georgi zeichnete ein 
sehr differenziertes Bild von der Lage in 
ihrem Land. In der öffentlichen Wahr-
nehmung stände meist nur die offizi-
elle Politik der Regierung Orban, die 
sich als Hüterin nationalkonservativer 
Werte versteht und deshalb die Migra-
tion nach Ungarn rigoros unterbindet. 
Dennoch gebe es zahlreiche zivilge-
sellschaftliche Initiativen, die die we-
nigen Flüchtlinge herzlich aufnehmen 
und betreuen. Prof. Piront betonte, dass 
Integration in Belgien traditionell gut 
über den Arbeitsmarkt vollzogen wer-
de. Man habe zwar Schwierigkeiten, die 
Flüchtlinge und Migranten aus dem 

Nahen Osten unmittelbar zu erreichen, 
arbeite aber an innovativen Lösungen, 
etwa durch Gewerkschaftsstände vor 
Moscheen, an denen Flyer ausgeteilt 
würden. Schließlich gab Prof. Todorov 
einen interessanten Einblick über die 
ethnische Zusammensetzung der bul-
garischen Bevölkerung. Danach sind 
77% der Einwohner des Landes Bulga-
ren, 8% Türken, 4,5% Sinti und Roma 
und 10,5% Russen oder Armenier. Nach 
der Unterdrückung der Türken durch 
die sozialistischen Machthaber gründe-
te sich in der Zeit der politischen Wen-
de eine Partei, die die türkische Min-
derheit repräsentieren will, aber von 
Postkommunisten geführt wird. Dem-
entsprechend sei deren gesellschaftli-
cher Einfluss noch immer sehr groß. 
In der Flüchtlingskrise 2015 – so To-
dorov – war Bulgarien vor allem ein 
Durchgangsland. Viele Schutzsuchen-
de hätten anderswo um Asyl gebeten. 
Dennoch verfestige sich der Eindruck, 
dass die Regierung die Kontrolle über 
die Zuwanderung verloren habe, wo-
durch sich populistische Ideologien 
verbreiten. 

In einem Schlusswort würdigte Ste-
fan Lunte, Generalsekretär von Justi-
tia et Pax Europa, die auf der Tagung 
gehaltenen Vorträge und resumierte, 
dass der gesellschaftliche Diskurs im 
Kontext von Migration und Integration 
fortgesetzt werden müsse. Die KSZ wird 
sich hieran auch künftig beteiligen. 

Christoph Krauß, Wolfgang Kurek,  
Mönchengladbach
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Buchbesprechungen

Soziale Ungleichheiten

Vogt, Markus; Schallenberg, Peter (Hg.): 
Soziale Ungleichheiten. Von der empi
rischen Analyse zur gerechtigkeitsethi
schen Reflexion (Christliche Sozialethik 
im Diskurs 9), Paderborn: Ferdinand 
Schöningh 2017, 209 S. ISBN 978–3–
506–78582–4.

Wieviel Ungleichheit braucht bzw. ver-
trägt eine Gesellschaft und wo geht Un-
gleichheit mit Ungerechtigkeit einher? 
Wie lässt sich soziale Ungleichheit über-
haupt angemessen diagnostizieren, und 
wie aussagekräftig sind die den aktuel-
len Studien zugrunde gelegten Parame-
ter, sprechen doch die einen empirischen 
Untersuchungen von einem Auseinan-
dergehen der Ungleichheitsschere, wäh-
rend andere eine Verringerung konstatie-
ren? Und schließlich: Wie können Struk-
turen ungerechter sozialer Ungleichheit 
verändert und die Möglichkeiten, ein Le-
ben auf Kosten Dritter zu führen, ein-
gedämmt werden? Diese und ähnliche 
Fragen stehen im Zentrum des neuen, 
von Markus Vogt und Peter Schallen-
berg herausgegebenen Bandes der Rei-
he Christliche Sozialethik im Diskurs. Der 
Band knüpft dabei einerseits an Diskus-
sionen im Gefolge von Thomas Piketty’s 
vielbeachtetem Buch „Das Kapital im 21. 
Jahrhundert“ an, andererseits aber auch 
an Papst Franziskus‘ Feststellung in Evan
gelii gaudium, dass Ungleichheit – zumal 
dort, wo sie zur Exklusion der Armen und 
zur Auslagerung von Wohlstandskosten 
des reichen globalen Nordens führt – „die 
Wurzel des sozialen Übels“ (Nr. 202) sei. 

Wie der Untertitel andeutet, ist der 
Bogen des Sammelbandes weit gespannt. 
Er umfasst sowohl empirisch ausgerich-
tete Beiträge mit Modellen, Ergebnissen 
und Bewertungen im Blick auf soziale 
Ungleichheiten (Teil 1) als auch ethisch-

konzeptionelle Reflexionen im Sinne ei-
ner Auseinandersetzung mit Bewertungs-
maßstäben sozialer Ungleichheit (Teil 2). 
Darüber hinaus kommen konkrete The-
menfelder in den Blick, in denen sich so-
ziale Ungleichheit manifestiert und per-
petuiert und die deshalb einer entspre-
chenden Antwort bedürfen. Exemplarisch 
werden hier die Themen Erbschaftssteu-
er, Klimagerechtigkeit und Bildungsge-
rechtigkeit bearbeitet (Teil 3). 

Im Blick auf die einzelnen Beiträge 
fällt auf, dass sich die erwähnte wider-
sprüchliche Einschätzung hinsichtlich 
der Entwicklung sozialer Ungleichheit 
ein Stück weit in den Artikeln des Sam-
melbandes wiederspiegelt: So folgt Elke 
Mack im ersten, empirisch orientierten 
Teil in ihrem differenzierten und differen-
zierenden Beitrag mit dem Titel „Globa-
le Ungleichheit aus der Perspektive einer 
Christlichen Theorie der Gerechtigkeit“ 
im Wesentlichen den Analysen der Welt-
bank, welche von einem globalen Rück-
gang der Disparitäten ausgeht. Demge-

genüber spricht Johannes Frühbauer am 
Beginn seines gerechtigkeitstheoretisch 
ausgerichteten Beitrags zum Thema „Ab-
schied vom Prinzip der Gleichheit?“ von 
einer unbestreitbaren Diagnose wachsen-
der sozialer Ungleichheit, sowohl im Rah-
men nationaler Gesellschaften, als auch 
im Blick auf den europäischen Kontinent 
und die globale Situation. Dabei stellt er 
schlichtweg fest: „die Empirie ist hierbei 
erdrückend“ und fügt hinzu: „Brisant ist 
insbesondere, dass sich soziale Ungleich-
heiten zunehmend verschärfen und da-
mit zu einer drängenden politischen He-
rausforderung werden“ (81). Diese drän-
gende politische Herausforderung sieht 
freilich auch Mack und schließt aus den 
ihr vorliegenden empirischen Daten 
nicht, dass keine Handlungsnotwendig-
keit bestünde. Vielmehr betont sie, dass 
die globalen Prozesse ökonomischer und 
sozialer Angleichung zu langsam erfolgen 
und für manche Menschen einfach zu 
spät kommen, weshalb sie konkrete Maß-
nahmen zur Forcierung des Wirtschafts-
wachstums in den armen Ländern sowie 
den Aufbau einer gerechteren globalen 
Ordnung fordert. 

Einen weniger globalen, sondern 
mehr auf Deutschland fokussierten Blick 
verfolgen die Beiträge von Joachim Wie-
meyer zum Thema „Armut in Deutsch-
land“ und Andreas Fisch zum Thema 
„Faire Besteuerung von Arbeitseinkom-
men“. Wiemeyer legt dabei das Haupt-
augenmerk auf die relative Armut und 
benennt Strategien zur Reduktion von 
Einkommensunterschieden und zur Ar-
mutsprävention. Fisch setzt sich nicht nur 
mit einer aktuellen Untersuchung zur ge-
genwärtigen Steuerbelastung und deren 
Verteilung auf unterschiedliche Bevölke-
rungsgruppen auseinander, sondern ent-
wickelt auch neun ethische Kriterien für 
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ein gerechtes Steuersystem, die er dann 
an gesellschaftlich relevante Steuerre-
formen anlegt. 

Im zweiten, mit „Bewertungsmaß-
stäbe“ übertitelten Teil des Bandes folgt 
auf den die gerechtigkeitstheoretischen 
Reflexionen von Stefan Hradil, Harry 
G. Frankfurt und Michael Walzer disku-
tierenden Beitrag von Johannes Frühbau-
er ein biblisch-hermeneutischer Zugang 
zum Verständnis von Gerechtigkeit. Udo 
Lehmann stellt dabei die konnektive (Jan 
Assmann) bzw. relationale Dimension des 
biblischen Gerechtigkeitsbegriffs in den 
Vordergrund und kommt zum Schluss, 
dass „ein konnektives Gerechtigkeits-
verständnis für die Bedeutung gemein-
schaftsbildender Beziehungsstrukturen 
und für eine mehr ganzheitliche Sicht 
auf die Voraussetzungen gelingender 
Vergesellschaftung“ (103) sensibilisiert, 
ein Aspekt, der im aktuellen Ungleich-
heitsdiskurs mit den Schlagworten von 
den „Abgehängten“ und „Ausgeschlos-
senen“ insofern relevant ist, als sich un-
gerechte Ungleichheit „eben nicht nur 
in distributivem Mangel, sondern ebenso 
im Ausschluss aus Solidaritäts- und In-
teraktionsnetzwerken“ (103) äußert. Da-
ran schließt sich organisch der Beitrag 
von Markus Vogt an, der einen interak-
tionstheoretischen Zugang für die Re-
konstruktion von Gerechtigkeit eröffnet. 
Vogt geht in seinem klar strukturierten 
Beitrag in einem ersten Schritt davon aus, 

dass „der primäre und normative Sinn der 
Gleichheit […] nicht die Angleichung von 
Lebensverhältnissen, sondern die Ermög-
lichung von Interaktion“ (107) ist. In ei-
nem zweiten Schritt stellt er „eine inter-
aktionstheoretische Relektüre der Aristo-
telischen Gerechtigkeitstheorie“ vor und 
vertritt auf dieser Grundlage in einem 
dritten Schritt die These, dass eine „Be-
achtung der Differenz unterschiedlicher 
Handlungslogiken“ (107) besser als ein-
heitliche Standards gerechte Gleichheit 
zu sichern vermag. Sonja Sailer-Pfisters 
Beitrag nimmt mit der mangelnden An-
erkennung von Sorgearbeit, die gerade 
angesichts des steigenden Pflegebedarfs 
in einer alternden Gesellschaft ein ekla-
tantes Gerechtigkeitsproblem darstellt, 
eine fundamentale Ausdrucksweise und 
Ursache von Ungleichheit in den Blick. 
Nach einer Auseinandersetzung mit dem 
„Care“-Begriff stellt sie die prominen-
ten Ansätze von Joan Tronto und Chris-
ta Schnabl dar, arbeitet die wechsel-
seitige Integration von Care Ethics und 
Gerechtigkeitsethik heraus und plädiert 
dafür, das Profil der Christlichen Sozial-
ethik durch Care Ethics zu schärfen. Pe-
ter Schallenberg thematisiert die Fra-
ge er Gleichheit auf der Basis theolo-
gischer Anthropologie und kommt vor 
diesem Hintergrund zum Schluss, dass die 
in der Gottesebenbildlichkeit wurzelnde 
Gleichheit der Menschen nicht nur den 
Hintergrund der katholischen Soziallehre 

bildet, sondern von der Kirche auch im-
mer wieder in die gesellschaftlichen Dis-
kussionen über Gleichheit und Ungleich-
heit eingebracht werden muss.

Werner Veiths Auseinandersetzung 
mit dem (Unter-)Titel „Vermögensun-
gleichheit in der ‚Erbengesellschaft‘“ 
bildet die erste von drei exemplarischen 
Konkretionen zum Thema soziale Un-
gleichheit und diskutiert die Rolle von 
Erbschaften bzw. Erbschaftssteuern im 
Blick auf wachsende Ungleichheit in 
Deutschland. Der Artikel von Andreas Li-
enkamp thematisiert den anthropogenen 
Klimawandel als gravierendes Gerechtig-
keitsproblem und erläutert mit den Prin-
zipien der Gleichheit, der Verursachung, 
der Nutznießung, der Leistungsfähigkeit 
und des Bestandsschutzes Kriterien, die 
im Blick auf intergenerationelle und in-
terstaatliche Klimagerechtigkeit zu be-
rücksichtigen sind. Dem Thema Bildungs-
gerechtigkeit widmet sich schließlich der 
letzte Beitrag. Axel Bernd Kunze disku-
tiert darin am Beispiel der Sozialraum-
orientierung, „wie Bildungs- und Soziale 
Arbeit fruchtbar zusammenspielen kön-
nen“ (193) und bietet damit zugleich ei-
nen Ausblick, wie ungerechte Ungleich-
heit verringert werden kann. 

Fazit: Ein multiperspektivischer und 
gerade dadurch die Komplexität des 
Themas sehr gut in den Blick nehmen-
der Band.

Petra SteinmairPösel, Feldkirch 

Politisches Handeln als weltkirchliche Aufgabe

Maria Brinkschmidt: Politisches Handeln 
als weltkirchliche Aufgabe. Eine Analy
se der Inlandsarbeit katholischer Hilfs
werke, Paderborn: Ferdinand Schöningh 
2016, 294 S., ISBN 978–3–506–78362–2.

Die Dissertationsschrift von Maria Brink-
schmidt ist ein instruktiver Beitrag für all 
jene, die sich in der deutschen Ortskirche 
für die Eine Welt engagieren. Sie geht 
der einfachen, aber für die Zielerreichung 
der Armutsbekämpfung entscheidenden 
Frage nach: „Wie politisch sind die welt-

kirchlichen Hilfswerke in Deutschland?“ 
Unter dieser Perspektive analysiert die 
Autorin die Inlandsarbeit der sieben gro-
ßen katholischen Hilfswerke Misereor, 
Adveniat, Renovabis, Missio Aachen, Mis-
sio München, Caritas International und 
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ 
(MARMICK-Werke). Im ersten Abschnitt 
geht sie der Frage nach dem politischen 
Auftrag der kirchlichen Werke aus einer 
theologischen Perspektive nach. In einem 
zweiten Schritt stellt sie vorrangig an-
hand der Hegemonie- und Diskurstheorie 

von Ernesto Laclau und Chantal Mouffe 
ihren Anspruch an politisches Handeln 
heraus. Dabei entwickelt sie zwar kei-
nen eigenen theoretischen Ansatz, stellt 
jedoch die dominierenden Theorien po-
litischer Willensbildung in den Horizont 
des christlichen Hoffnungsglaubens. So 
ist ein sauberer normativer Rahmen für 
die spätere Formulierung der Handlungs-
optionen gegeben.

Den Kern dieser Arbeit bildet jedoch 
die gründliche Analyse der Jahresaktio-
nen der MARMICK-Werke aus einer poli-
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tischen Perspektive. Dafür nimmt die 
Autorin primär die Materialien sämt-
licher Jahresaktionen aus den Jahren 
2009–2013 in den Blick. Dies erscheint 
ein angemessener Zugang, da diese Ma-
terialien die Flaggschiffpublikationen bil-
den, mit denen sich die Werke an die 
kirchliche Öffentlichkeit und vor allem 
an die Pfarreien wenden. Neben die Aus-
wertung der Jahresaktionen stellt Brink-
schmidt aber auch Analysen der weiteren 
Aktionen und Bündnisaktivitäten des je-
weiligen Hilfswerks.

Für das Lateinamerika-Hilfswerk Ad-
veniat kommt sie zu dem Schluss, dass die 
Materialien zur Weihnachtsaktion „fast 
vollständig unpolitisch“ (S. 113) struktu-
riert sind. Ein Indikator zur Bewertung 
ist für sie der Anteil der Ausgaben für 
die satzungsgemäße Kampagnen-, Bil-
dungs- und Aufklärungsarbeit im Ver-
hältnis zu den weiteren Ausgaben, etwa 
für die Projektarbeit vor Ort. Diese Ein-
ordnung ist jedoch nur begrenzt aussa-
gefähig. In den Jahresberichten werden 
in der Regel für die Berechnung die Kri-
terien des DZI-Spendensiegels verwen-
det. Diese bilden nach Meinung des Re-
zensenten jedoch nicht unmittelbar die 
Wirksamkeit der Bildungsarbeit im In-
land ab.

Bzgl. des Kindermissionswerks „Die 
Sternsinger“ stellt Brinkschmidt fest, dass 
sich das Werk zwar in „mehreren zivil-
gesellschaftlichen Bündnissen engagiert, 
die durchgeführten Aktionen (…) sind al-
lerdings fast vollständig unpolitisch ge-
staltet und laden primär zur Spenden-
werbung ein“ (S. 135). Besonders erstaunt 
die Feststellung, dass in den Aktionsma-
terialien zwar regelmäßig auf Beispiele 
politischer Aktivitäten von Kindern im je-
weiligen Schwerpunktland hingewiesen 
wird, Kinder und Jugendliche in Deutsch-
land jedoch nicht zu solchen Handlungs-
formen angeregt werden. 

Intensiv setzt Brinkschmidt sich mit 
Misereor auseinander, das ja einen „dezi-
diert politischen Inlandsauftrag zu erfül-
len“ hat (S. 165). Auch die Fastenaktio-
nen weisen nur eine „schwache politische 
Ausrichtung auf und sind vollständig un-
politisch gestaltet“ (S. 165). Zwar setzt 

sich Misereor mit seinen Partnern auch 
auf politische Art und Weise für die 
Durchsetzung von Menschenrechten 
und die Bewahrung der Schöpfung ein, 
legt aber jenseits der Spendenwerbung 
kaum einen Wert auf die Einbeziehung 
der Ortskirche in Deutschland. Eine dezi-
diert politische Struktur weisen lediglich 
die an die Fachöffentlichkeit adressierten 
Publikationen, wie Dossiers, Studien- und 
Positionspapiere auf (S. 166). Bei diesen 
kritisiert Brinkschmidt jedoch, dass die 
Experten in den Partnerländern vor Ort 
nicht hinreichend zu Wort kommen, son-
dern in erster Linie Mitarbeitende von Mi-
sereor ihre Wahrnehmung schildern. Mit 
Verweis auf das Statut von Misereor erin-
nert Brinkschmidt daran, dass der Auftrag 
des bischöflichen Hilfswerkes auch darin 
besteht, die Zusammenarbeit mit den an-
deren katholischen weltkirchlichen Wer-
ken und Initiativen zu fördern. Im poli-
tischen Bereich finde dies jedoch kaum 
statt. Eine entscheidende Frage, die in den 
Handlungsoptionen zum Schluss des Bu-
ches wieder aufgegriffen wird, diskutiert 
Brinkschmidt an dieser Stelle leider nur in 
der Fußnote 270: das Spannungsverhält-
nis zwischen der Finanzierungsgrundlage 
und dem politischen Auftrag von Mise-
reor. Zu zwei Dritteln ist das Werk abhän-
gig von den öffentlichen Mitteln des Ent-
wicklungsministeriums (BMZ). Dass dies 

Einfluss auf die Konfrontationsbereit-
schaft im politischen Diskurs hat, steht 
für Brinkschmidt implizit außer Frage.

Auch die Arbeit von Missio Aachen 
und Missio München ist überwiegend un-
politisch ausgerichtet. Zwar weisen die 
Fachpublikationen durchaus eine politi-
sche Prägung auf, „wobei Missio Aachen 
diese Ausrichtung sogar durch eige-
ne politische Forderungen unterstützt“ 
(S. 197). Bei Missio kann die Autorin auch 
konkrete Aktionen und Kampagnen be-
nennen, die die Gemeindemitglieder zu 
eigenen Aktivitäten aufrufen. Dazu ge-
hören zum Beispiel Unterschriftenakti-
onen.

Bei Renovabis, dem Hilfswerk für Mit-
tel- und Osteuropa, liegt die Quote für 
Bildungsarbeit im Inland bei unter 2 % 
und spielt entsprechend nur „eine peri-
phere Rolle“ (S. 213). Renovabis ist zwar 
in politisch ausgerichteten Bündnissen 
engagiert, die „Pfingstaktion wird aller-
dings fast vollständig unpolitisch gestal-
tet“. Positiv bewertet Brinkschmidt, dass 
in den Publikationen von Renovabis im-
mer wieder Expertinnen und Experten aus 
dem Osten Europas zu Wort kommen.

Caritas International widmet sich pri-
mär der Katastrophenhilfe. Das Werk hat 
also keinen unmittelbaren bildungsbe-
zogenen Auftrag und wendet auch nur 
0,7–0,9 % seiner Gesamtausgaben für die 
Bildungsarbeit im Inland auf. 

In den abschließenden Handlungs-
optionen wirft die Autorin die entschei-
denden Fragen für eine künftige Aus-
richtung der heterogenen Landschaft der 
deutschen Hilfswerke auf. Denn die Bi-
schofskonferenz unterscheidet weiter-
hin zwischen „religiös-missionarischen“ 
und „human-entwicklungsbezogenen“ 
Werken. Erster Provenienz seien Missio 
Aachen, Missio München und Adveniat. 
Jedoch wird nicht nur in der Frage nach 
dem politischen Auftrag dieser Werke 
deutlich, dass diese Dichotomie weder 
theologisch noch in der Praxis der Ei-
ne-Welt-Arbeit sauber durchzuhalten ist. 
Mit dem ganzheitlichen Pastoralbegriff 
des Zweiten Vatikanischen Konzils und 
sich der Argumentation von Rainer Buch-
er anschließend, dass Pastoral eben „kein 
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rein innerkirchliches Geschehen (ist), son-
dern als die handlungsbezogene kreative 
Konfrontation des Evangeliums mit der 
Gegenwart definiert“ sei (S. 31), argu-
mentiert Brinkschmidt gegen diese ver-
meintlich trennscharfe Unterscheidung 
der Werke.

Auch aufgrund ihrer vorangegange-
nen theoretischen Analysen kommt sie zu 
dem Schluss, dass die MARMICK-Werke 
ihren Auftrag nur erfüllen können, wenn 
sie auch zu politischen Willensäußerun-
gen der Bürger in Deutschland beitragen. 
Armutsbekämpfung gelingt nur, wenn die 
globale Strukturpolitik verändert wird 
und Hand an die Global Governance-
Architektur gelegt wird. Darum „reicht 
es nicht aus, bestehende Problemlagen 

zu beschreiben“ (S. 236). Es bedarf unter 
Umständen auch konfliktiver Strategien 
der Advocacy- und Lobbyarbeit durch die 
Werke. Dass die wachsende Abhängig-
keit mancher Hilfswerke von öffentli-
chen Zuwendungen eher zur Vermeidung 
von Konfrontationen mit politisch Ver-
antwortlichen führt, erscheint offenkun-
dig. Zudem betont Brinkschmidt wieder-
holt, dass es nachweislich keinen Spen-
denrückgang gibt, wenn ein Hilfswerk 
klare politische Botschaften formuliert.

Die abschließenden Appelle von 
Brinkschmidt, die Werke mögen doch 
zu engeren Abstimmungen und konzer-
tierten Netzwerkaktivitäten sowie poli-
tischen Kampagnen finden, wirken et-
was hilflos. Um dieses Ziel zu erreichen, 

müsste der Blick zunächst verstärkt auf 
die Abhängigkeiten, Selbstverständnisse, 
Entstehungsgeschichten der Werke und 
nicht zuletzt die Absichten der Bischöfe 
gelenkt werden. Diese werden entschei-
den müssen, wie die weltkirchliche Ar-
beit in Deutschland in Zukunft aufgestellt 
werden soll. Das Fusionsbeispiel der evan-
gelischen Kirche mit ihren Werken 2012 
hat bis heute längst nicht alle durch Ef-
fizienzgewinne überzeugt. Das Buch von 
Maria Brinkschmidt macht den Verant-
wortlichen in den Hilfswerken hoffent-
lich Mut, auch im Inland klarer die töd-
lichen Folgen unseres kapitalistischen 
Weltwirtschaftssystems zu benennen.

Markus Demele, Köln

Pazifismus im 20. Jahrhundert

Marco Hofheinz, van Oorschot, Frede
rike (Hg.): Christlichtheologischer Pa
zifismus im 20. Jahrhundert, Münster: 
Aschendorff Verlag 2016, 292 S., ISBN: 
9783848733170.

Pazifismus ist ein immer wieder neu zu 
verhandelndes Thema christlich-theolo-
gischer Auseinandersetzungen. Der vor-
liegende Sammelband versucht anhand 
seiner Protagonisten und Protagonis-
tinnen im 20. Jahrhundert deren Kon-
zeptionen nachzuzeichnen. Dabei geht 
es auch um die praktische Umsetzung 
dieser Theoriegebilde. Die ausgewählten 
Personen werden in chronologischer Rei-
he vorgestellt.

Der Sammelband ist das Resultat ei-
ner Ringvorlesung zum gleichnamigen 
Thema in Sommersemester 2015 an der 
Universität Hannover.

Allen Beiträgen ist gemein, die Wech-
selseitigkeit zwischen Leben, Denken, 
Theologie und Biografie des jeweiligen 
Protagonisten auszuloten. Die Zusam-
menstellung der vorgestellten Personen 
ist allerdings selektiv, eine umfassen-
de Darstellung des christlich-theologi-
schen Pazifismus im 20. Jahrhundert wird 
nicht angestrebt. Dies liegt auch daran, 

dass mit der gewählten Herangehenswei-
se Neuland betreten wird: Die bisherige 
Literatur zum Thema tendiert zur über-
greifenden Zusammenschau; dabei wer-
den die verschiedenen pazifistischen An-
sätze meist gegeneinander ausgespielt. 
Auch das weist auf die Breite des Phä-
nomens und seiner Abstufungen hin. Der 
vorliegende Band versucht hier Abhilfe 
zu schaffen: Der Fokus der Betrachtung 
liegt auf dem 20. Jahrhundert. 

Im Kontext von Theologie und Kir-
che werden die Themen Frieden und Pa-
zifismus immer wieder neu verhandelt. 
Trotz der Dynamik in den Konzeptionen 
im 20. Jahrhunderts bleiben biblische 
Bezüge von zentraler Bedeutung. Dabei 
ist stets das doppelte Gebot, neben ei-
ner entsprechenden Gesinnung auch ak-
tiv für Frieden und Pazifismus einzutre-
ten, präsent.

Ein Leitthema der Beiträge ist einer-
seits die viel diskutierte Frage, wie die 
Ächtung des Krieges institutionell ver-
wirklicht werden kann. Dass es anderer-
seits um weit mehr geht, spiegelt sich in 
den heterogenen Lebensläufen und Theo-
rien der behandelten Personen.

Beginnend bei Lev Tolstoj über Karl 
Barth bis hin zu Dorothee Sölle werden 
in Einzelportraits die verschiedenen Kon-
zepte dargelegt. Die Gemeinsamkeit: Sie 
alle sind geprägt vom Kontext des 20. 
Jahrhunderts mit den beiden Weltkrie-
gen als entscheidenden Wendepunkten. 
Dennoch halten auch Einflüsse des 19. 
Jahrhunderts mit dem Beginn des orga-
nisierten Pazifismus ihren Einzug. 

Eingeleitet wird der Band mit einem 
Beitrag von Christian Münch über Lev 
Tolstoj, der neben seinen literarischen 
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Werken auch religiöse und sozialkritische 
Texte verfasste. Tolstoj machte seine ers-
ten Kriegserfahrungen im Kaukasus- und 
Krimkrieg 1851–1855, in denen er als Vo-
lontär, Junker und Offizier diente. Litera-
risch verarbeitet er diese Erfahrungen in 
Der Überfall (1852) und Der Holzschlag 
(1852–1855). Für Tolstoj bedeutete das – 
so Münch: „Statt abenteuerlicher Hel-
dentaten schilderte er die deprimieren-
de Wirklichkeit der Kampfhandlungen, 
die mit Tod und Trauer endeten, keinen 
Sinn ergaben und höchstens die Ruhm-
sucht einzelne Offiziere befriedigten“ 
(24). Münch macht deutlich, dass ein In-
teressenschwerpunkt nicht der Planung 
und Umsetzung einzelner Kriegshandlun-
gen galt, sondern dem Menschsein im 
Krieg: Wie kann das mit dem Zugehö-
rigkeitsgefühl zu einer christlichen Kir-
che einhergehen? Die Haltung der Kir-
che „[…] zum Krieg und zur Todesstra-
fe war ein entscheidender Grund dafür, 
dass sich Tolstoj von der Kirche abwand-
te“ (33). Von daher war er keineswegs ein 
Atheist, er fand „[…] zu einem Glauben 
[…], der sich auf die Ethik Jesus stützt 
und im spannungsvollen Verhältnis zur 
kirchlichen Orthodoxie steht“ (33). An 
Zar Alexander III. richtete er seinen ers-
ten Aufruf zur Gewaltlosigkeit bei des-
sen Thronbesteigung. „Er wollte die Ge-
bote der Bergpredigt nicht als Dogmen 
oder äußere Gesetze verstanden haben, 
sondern als Ideale, die den Menschen in 
Bewegung halten“ (37).

Abschließend hält Christian Münch 
zu Tolstoj fest: Im Gegensatz zu seinen 
literarischen Meisterwerken sind dessen 
sozial-religiösen Traktate heute weitge-
hend vergessen.

Der anschließende Beitrag, ebenfalls 
von Christian Münch verfasst, setzt sich 
mit dem reformierten Theologen Leon-
hard Ragaz auseinander. Für ihn stellte 
das Reich Gottes eine revolutionäre Dy-
namik dar, „[…] die das Bestehende in 
Frage stellt und eine neue Welt in Ge-
rechtigkeit und Frieden verheißt“ (47). 
Er ging den Weg vom Militarismus zum 
Antimilitarismus, die soziale Frage war 
der zentrale Punkt all seiner Auseinan-

dersetzungen. Münch: „Ragaz bemühte 
sich um eine religiöse und geistige Deu-
tung des Sozialismus und verstand ihn 
als eine ‚Erhebung der Seele, des Geis-
tes, des Menschen’ […]“ (51).

Der Einfluss Tolstojs und seine eige-
ne Rolle beim Zürcher Generalstreik 1912 
ließen Ragaz – so Münch – Mitglied bei 
den Sozialdemokraten werden. Dement-
sprechend habe er (Ragaz) „im Militär ein 
rechtloses Mittel der herrschenden Klas-
se zu ihrem Machterhalt […]“ (54) gese-
hen. Für ihn habe der Krieg nicht nur auf 
dem Schlachtfeld stattgefunden, sondern 
sei auch in Friedenszeiten in der Gesell-
schaft präsent gewesen, „und zwar dort, 
wo Ungerechtigkeit, Unfreiheit und Ego-
ismus herrschen“ (54). Nach Beginn des 1. 
Weltkrieges habe Ragaz all seine Kräfte 
daran gesetzt, den Krieg zu bekämpfen.

Marco Hofheinz stellt den Pazifis-
mus, den Eberhard Arnold konzipierte, 
vor. Dieser war von der Bergpredigt und 
dem Konzept der Bruderhöfe geleitet. 
Dabei handelt es sich um einen genu-
in theologischen Pazifismus, der die ge-
meinschaftliche Praxis stark macht. 

Friedrich Siegmund-Schultze, wel-
cher eine vergessene Persönlichkeit im 
Kontext des christlich-theologischen 
Pazifismus verkörpert, wird von Thomas 
Nauerth aufgegriffen. Siegmund-Schult-
ze habe sich die grundlegenden Fragen 
gestellt, ob man als Christ ein Pazifist sein 
müsse und welche Haltungen und Ein-
stellungen damit verbunden seien, wenn 
man sich dazu entscheide.

Angelika Sirch umreist das pazifisti-
sche Wirken von Dorothy Day, der ein-
zigen Katholikin, die in diesem Sammel-
band erwähnt wird. Geprägt habe sie – so 
Amgelika Sirch – ebenfalls Tolstoj: „Wie er 
begründete sie den Widerstand gegen je-
de Autorität und Staatsgewalt ausdrück-
lich religiös und wollte ihn konsequent 
gewaltlos verwirklichen.“ (171)

Dietrich Bonhoeffer schöpfte sei-
ne Pazifismuskonzeption aus seiner ge-
schichtlichen Erfahrung heraus, aus der 
auch sein Handeln zu verstehen ist. Sein 
Ansatz habe sich auf die Friedensethik im 
20. Jahrhundert maßgeblich ausgewirkt, 

behauptet Johannes von Lüpke, der Bon-
hoeffers Wirken nachzeichnet. Für Bon-
hoeffer gehe Friede einher mit sozialer 
Gerechtigkeit und dem Bekenntnis zu Je-
sus Christus: „Nach dem Frieden zu su-
chen, das heißt einerseits: Durchsetzung 
der Gerechtigkeit in dieser Welt, und das 
heißt andererseits: Begegnung mit dem 
lebendigen Christus“ (202).

Die bedingungslose Gewaltfreiheit 
stellte für Martin Luther King das oberste 
Prinzip dar – mit dieser etwas befremdli-
chen These leitet Michael Haspel seinen 
Aufsatz ein. Das habe er sowohl für den 
Kampf gegen Rassismus und Unterdrü-
ckung als auch für die zwischenstaatli-
chen Konflikte vertreten. Dabei war Mar-
tin Luther King nicht von Anfang an ein 
Anhänger von Gewaltfreiheit. Diese Hal-
tung entwickelte sich vielmehr im Kon-
text seiner Indienreise und den damit ver-
bundenen Kontakten zu Gandhi.

Zusammenfassend lässt sich feststel-
len, dass jede Konzeption aus einer un-
mittelbaren Aktualität heraus entstan-
den ist. Auch wenn die einzelnen Bei-
träge des Bandes aufeinander verweisen, 
lassen sich die Bezüge nicht ohne weite-
res herstellen. Der Abstand zwischen den 
verschiedenen Kontexten ist zu groß und 
in der Einleitung fehlt die Klammer einer 
verbindenden Konzeption. Die einzelnen 
Beiträge im Umfang von 25–30 Seiten 
enthalten zudem überproportional lan-
ge Zitate, die für den Leser nicht immer 
einzuordnen sind. Daneben verwirrt, dass 
der vorgesehene Aufbau von inhaltlicher 
Einleitung, biographischem Abriss, Dar-
legung und Entwicklung der Konzeption 
und deren praktischer Umsetzung nicht 
in jedem Fall eingehalten wird.

Für Leser, die in mit dieser Materie 
bereits vertraut sind, bietet der Band ei-
ne mitunter spannende Zusammenschau 
verschiedener Konzeptionen des christ-
lich-theologischen Pazifismus, für al-
le anderen dürfte es mühselig sein, den 
Gedankengängen im Einzelnen zu folgen 
und sich den erhofften Rundumblick zu 
verschaffen.

Cassandra Speer, Bochum
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Schöpfung und Gerechtigkeit

Andreas Benk: Schöpfung – eine Vision 
von Gerechtigkeit. Was niemals war, 
doch möglich ist, Ostfildern: Matthias 
Grünewald Verlag 2016, 317 S., ISBN 
978–3–7867–3096–5.

Das Thema „Schöpfung“ hat für die 
christliche Theologie, angefangen mit 
den biblischen Schriften, wie z. B. dem 
feierlichen Schöpfungsmythos im Buch 
Genesis, bis zu den apostolischen Glau-
bensbekenntnissen einen besonderen 
Stellenwert. Die Vorstellung, dass die 
Welt Gottes gute Schöpfung ist und der 
Mensch sein Abbild darstellt, erscheint 
vielen heutigen Zeitgenossen angesichts 
des naturwissenschaftlichen Fortschritts 
der letzten Jahrhunderte und des mo-
dernen Weltwissens als unplausibel und 
überholt, trotz aller Versuche der Theo-
logie, die Vereinbarkeit zwischen Natur-
wissenschaft und Glauben aufzuzeigen. 
Was bleibt angesichts dieses Befundes al-
so noch vom traditionellen Schöpfungs-
glauben? Der katholische Theologe An-
dreas Benk plädiert in seinem neuen Buch 
für eine grundsätzliche Neuausrichtung 
der christlichen Schöpfungstheologie, 
die sich von der Fixierung auf die Na-
turwissenschaften lösen und stattdes-
sen den Blick auf das visionäre Poten-
zial der Schöpfungstexte lenken soll. Eine 
solche befreiungstheologisch orientierte 
Schöpfungstheologie deutet diese Texte 
als „utopische, das heißt als noch nie und 
nirgendwo realisierte Gegenentwürfe zu 
den herrschenden Verhältnissen und liest 
sie in diesem Sinn als gegenwartskritische 
politische Manifeste“ (S. 17 f.).

Bevor Benk seinen Ansatz näher be-
gründet, legt er zunächst dar, was heut-
zutage unter Schöpfung verstanden wird, 
wobei er insbesondere auf die Ideologie-
anfälligkeit der Schöpfungstheologien 
hinweist. Im Folgenden wendet sich Benk 
im Rahmen einer ausführlichen Geschich-
te der Schöpfungstheologie dem Wandel 
der Weltbilder von der Antike bis in die 
Neuzeit zu und beschreibt, wie der Ver-
lust der Zentralstellung des Menschen 
den traditionellen Schöpfungsglauben 
in Zweifel gezogen hat. Als Konsequenz 

daraus entwickelten Kirche und Theolo-
gie in Auseinandersetzung mit den Na-
turwissenschaften immer neue Model-
le, um Wissenschaft und Glaube zu ver-
einen. Dennoch ist es nach Benk bis heute 
nicht gelungen, eine Vorstellung von der 
Welt als Gottes Schöpfung zu entwerfen, 
die sich angesichts der zunehmenden In-
fragestellung des Schöpfungsgedankens 
behaupten könnte. Hier setzt Benk an: 
Nach der Erörterung der Voraussetzun-
gen, unter denen eine christliche Schöp-
fungstheologie überhaupt noch betrieben 
werden könne, skizziert Benk zunächst die 
biblisch-historischen Kontexte, in denen 
die Schöpfungstexte zu lesen seien. Vor 
diesem Hintergrund entwirft Benk dann 
im zentralen und wichtigsten Teil seines 
Buches einen eigenen schöpfungstheolo-
gischen Ansatz, der die Schöpfungstex-
te als visionäre Theologie deutet: Diese 
Texte sprächen zwar von den Anfängen 
des Kosmos, aber sie wollten die Gegen-
wart gestalten im Horizont eines gottge-
wollten utopischen Entwurfs, hin zu ei-
ner lebensfreundlichen und gerechten 
Welt, im Sinne einer Hoffnungsbotschaft 
auf Rettung und Befreiung. Benk schlägt 
anschließend den Bogen zur Reich-Got-
tes-Prophetie Jesu, die er als aktualisie-
rende Dramatisierung einer solchen vi-

sionären Schöpfungstheologie versteht. 
Aus dieser Perspektive ergeben sich sei-
nes Erachtens bedeutende Konsequenzen 
für den Umgang mit dem Thema Schöp-
fung: Entgegen einer Auseinandersetzung 
mit naturwissenschaftlichen Fragen, z. B. 
den Erkenntnissen der Evolutionsbiolo-
gie, gehe es bei der Schöpfung vor allem 
um Gerechtigkeit, d. h. um sozialethi-
sche Herausforderungen, mit Blick auf 
die politische und wirtschaftliche Situa-
tion der Gegenwart. In diesem Sinne ver-
steht Benk visionäre Schöpfungstheologie 
auch als eine Form der politischen Theo-
logie, weil sie zwangsläufig in politisches 
Engagement zugunsten der Menschen-
rechte einmünden müsse. Für die kirch-
lich-religiöse Bildungsarbeit bedeutet das, 
„die Schöpfungsthematik aus dem gegen-
wärtig noch dominierenden naturwissen-
schaftlichen Kontext herauszulösen und 
wieder an ihren gesamtbiblischen Zusam-
menhang heranzuführen“ (S. 24). So kön-
ne der Schöpfungsgedanke wieder die ihm 
innewohnende Brisanz zurückgewinnen: 
die Gestaltung einer menschlichen Gesell-
schaft, die die Erde als gemeinschaftliches 
Haus allen Lebens begreife. 

Mit seinem kenntnisreichen und poin-
tierten Werk ist es Benk auf überzeu-
gende Weise gelungen, die Notwen-
digkeit einer biblisch und sozialethisch 
orientierten Neuausrichtung der Schöp-
fungstheologie zu begründen – im Übri-
gen u. a. mit ausdrücklichem Bezug auf 
Papst Franziskus und seine Sozialenzykli-
ka „Laudato si“. Auch ist Benk darin zu-
zustimmen, dass exegetische Einsichten 
wie diese mehr als bisher in der theolo-
gischen Dogmatik rezipiert werden müss-
ten. Gegenüber seinem Ansatz lässt sich 
kritisch einwenden, dass eine einseitige 
Deutung der Schöpfungstexte als pro-
phetische Widerstandsliteratur dem An-
spruch dieser Texte nicht ganz gerecht 
wird. Benks Forderung, statt den Natur-
wissenschaften stärker die Sozial- und 
Wirtschaftswissenschaften einzubezie-
hen, erscheint im Rahmen seines Ansat-
zes nachvollziehbar, führt aber an der 
Realität vorbei, weil das Thema „Schöp-
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Sozialethische Implikationen 
der Polizeiethik
Die Stellung der Polizei in unserer Gesellschaft – 
geprägt von Vertrauensverlust und Respektlosigkeit?

Die Polizeiethik stellt bislang individualethische Aspekte in den Mittelpunkt. Mit 
Blick auf den Zusammenhang von Polizei und Gesellschaft drängt sich jedoch ei
ne verstärkte sozialethische Reflexion polizeilicher Aspekte in Forschung und Lehre 
auf. Beispielhaft geht der folgende Beitrag der Frage nach, ob sich Image und Stel
lung der Polizei in der Gesellschaft tatsächlich, wie vielfach behauptet, zunehmend 
verschlechtern.

In den letzten Jahren haben einige 
Bereichs- bzw. Berufsethiken erheb-

lich an Bedeutung gewonnen, zumin-
dest wenn man wissenschaftliche Be-
tätigung und mediale Aufmerksamkeit 
als Indikatoren dafür verwendet. Zu 
denken wäre hier beispielsweise an die 
Bereiche der Bioethik, der Medizinethik 
sowie der Wirtschafts- und Unterneh-
mensethik. Für die Polizeiethik gilt dies 
leider nur bedingt. Aktuell existieren 
gerade einmal vier Professuren für Po-
lizeiethik in ganz Deutschland. Drei da-
von entfallen alleine auf die Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung des 
Landes NRW.

Die geringe Anzahl der Professu-
ren in diesem Gebiet ist durchaus ver-
wunderlich, da gerade Personen im Be-
rufsfeld der Polizei offenkundig und 
regelmäßig mit zum Teil extremen 
ethischen Dilemma-Situationen kon-
frontiert sind. Es mangelt daher nicht 

an ethisch relevanten Arbeitsfeldern 
und Fragestellungen für die Polizei-
ethik, sondern – zumindest mit Blick 
auf die gesamtdeutsche Situation – an 
der Infrastruktur für deren fundierte 
wissenschaftliche Reflexion.

Polizeiethik als Individualethik

Die bislang vorhandene polizeiethische 
Literatur orientiert sich primär an indi-
vidualethischen Aspekten (Beese 2000, 
114–115; Franke 2004, 9 ff.). Dabei ste-
hen Fragen nach dem nicht nur lega-

len, sondern auch legitimen Verhalten 
von Polizeibeamtinnen und Polizeibe-
amten in spezifischen Einsatzsituati-
onen im Vordergrund. Adressat die-
ser Fragen sind die „gute“ Polizistin, 

Positionen und Perspektiven

fung“ nicht ohne die (naturwissenschaft-
liche) Frage nach dem Ursprung allen 
Lebens behandelt werden kann, zumal 
eben viele Menschen die Prämisse einer 
Erschaffung der Welt durch Gott nicht 
(mehr) teilen können. Die mitunter müh-

same Thematisierung einer Vereinbarkeit 
von Naturwissenschaft und Schöpfungs-
glauben bleibt also weiterhin Aufgabe 
der modernen Theologie. Dennoch hat 
Benk ein inspirierendes Werk vorgelegt, 
dass sowohl der Sozialethik als auch der 

Religionspädagogik wichtige Impulse zu 
geben vermag, sich bei der Frage nach ei-
ner gerechteren Welt stärker an der visi-
onären Kraft der biblischen Schöpfungs-
texte zu orientieren.

Stefan Klug, Paderborn

Christoph Giersch
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der „gute“ Polizist. Im Rückgriff auf 
tugendethische Überlegungen werden 
Persönlichkeitsmerkmale herausgear-
beitet, die eine derartige Qualifizie-
rung inhaltlich rechtfertigen. Diesem 
grundsätzlich nachvollziehbaren und 
berechtigten Anliegen folgen nicht nur 
ältere polizeiethische Ansätze. Erst vor 
einigen Jahren hat der Polizeiwissen-
schaftler Rafael Behr „einen stark tu-
gendethisch ausgerichteten Vorschlag 
zur Entwicklung einer wertegebunde-
nen Polizeikultur vorgelegt. Innerhalb 
dieser erweiterten Tugendlehre für die 
Polizei stellte er einen Tugendkatalog 
des idealtypischen Polizisten vor“ (Wa-
gener 2015, 27; vgl. Behr 2006, 184).

Von der individualethischen Schwer-
punktsetzung innerhalb der Lehre der 
Polizeiethik zeugen neben aktuellen 
Lehrplänen auch ältere didaktische 
Konzepte der Fachhochschule für öf-
fentliche Verwaltung des Landes NRW. 
Hier stand bzw. steht die Befähigung 
der einzelnen Polizistin, des einzelnen 
Polizisten zur ethischen Handlungs-
analyse im Vordergrund.

Der zumindest eng gefasste Rahmen 
des einzelnen als Bezugspunkt wird je-
doch immer dann verlassen, wenn Po-
lizeiethik als Berufsethik interpretiert 
wird (Wagener 2015, 5). Ausgangs- und 
Bezugspunkt jeder Berufsethik ist zwar 
nach wie vor die Summe der in einem 
spezifischen Beruf tätigen Einzelper-
sonen. Dennoch besitzen Berufsethi-
ken gleichzeitig bzw. zusätzlich einen 
über-individuellen Charakter, da sie 
gewissermaßen das verdichtete Ein-
zelverhalten von vielen als Gruppen-
verhalten fokussieren und diesem ei-

nen eigenen moralischen „Gruppen-
charakter“ zuschreiben. Deutlich wird 
dies unter anderem an der Identifizie-
rung spezifischer Berufskulturen und 
ihrer ethischen Beurteilung.

Auch im Polizeibereich bzw. im 
Kontext der wissenschaftlichen Aus-
einandersetzung mit der Polizei findet 
sich häufig der Verweis auf eine ori-
ginäre Polizeikultur. Strittig erscheint 
dabei jedoch, was genau darunter zu 
verstehen ist und ob sich berechtigter-
weise von nur einer Polizeikultur spre-
chen lässt (Herrenkind 2014, 145 ff.). 
Behr differenziert in Anlehnung an 
die US-amerikanische Cop-Culture-
Debatte zwischen einer Polizeikultur 
und einer Polizistenkultur. Unter Poli-
zeikultur versteht er die von der Orga-
nisation Polizei sowie von den verant-
wortlichen politischen Instanzen vor-
gegebenen Verhaltensrichtlinien, die 
polizeiliches Verhalten im gewünsch-
ten Sinne normieren sollen. Die Po-
lizistenkultur dagegen umfasse Ver-
haltensrichtlinien, die aus den prakti-
schen Erfahrungen vom Dienst auf der 
Straße abgeleitet werden. Entscheidend 
sei hierbei der Nutzen für die Bewälti-
gung realer Einsatzsituationen. Erfolg-
reiche Strategien und Verhaltenswei-
sen würden dann von einer Polizis-
tengeneration an die nächste „vererbt“. 
Problematisch wird dieser Differenzie-
rungsprozess nach Behr dann, wenn 
Polizeikultur und Polizistenkultur 
deutlich voneinander abweichen und 
die Polizistenkultur zur Herausbildung 
und Manifestierung von unerwünsch-
ten oder sogar illegalen Verhaltensfor-
men führt (Behr 2006, 20).

Institutionelle Aspekte als Übergang zu Sozialethik

Wenn Polizeiethik (auch) als Berufs- 
bzw. Professionsethik verstanden wird, 
ist der Erkenntnisschritt zur Identifi-
zierung sozialethischer Implikationen 
der Polizeiethik eigentlich nicht mehr 
weit. Zumindest dann nicht, wenn So-
zialethik – wie es der gängigen Auf-
fassung entspricht – als Reflexions-

wissenschaft des moralischen Selbst-
verständnisses von Gesellschaft und 
gesellschaftlichen Institutionen ge-
deutet wird (Pieper 2007, 97). Denn 
eine angemessene Berufsethik „schließt 
auch organisationsethische Elemente 
ein. Sie ignoriert nicht den institutio-
nellen Rahmen, sie fokussiert lediglich 

eine andere Perspektive“ (Becka 2016, 
259). Die Ausdeutung ethischer Anfra-
gen an die Institution Polizei im Rah-
men einer polizeilichen Berufsethik ist 
somit bereits im Feld der „polizeilichen 
Sozialethik“ zu verorten.

Wie bereits dargestellt, kommt die-
sen sozialethischen Anteilen innerhalb 
der Polizeiethik bislang nur eine nach-
geordnete Rolle zu. Sie in den Mittel-
punkt zu stellen, wie in diesem Ar-
tikel vorgesehen, bedeutet damit ei-
nen Perspektivwechsel im Vergleich 
zur üblichen Herangehensweise. Da-
bei liegt die Relevanz einiger sozial-
ethischer Aspekte in Bezug auf die In-
teraktion zwischen Polizei und Gesell-
schaft bzw. das Agieren von Polizei in 
der Gesellschaft sprichwörtlich auf der 
Hand. Im Folgenden soll dies anhand 
eines exemplarischen Interaktionsfel-
des verdeutlicht werden.

Stellung der Polizei in der 
Gesellschaft

Das exemplarisch ausgewählte Interak-
tionsfeld betrifft die Stellung der Po-
lizei in der Gesellschaft. Gerade von 
Seiten der beiden Polizeigewerkschaf-
ten ist häufig zu lesen und zu hören, 
dass sich diesbezüglich in den letzten 
Jahren ein extremer Wandel, konkret 
gesagt eine vehemente Verschlechte-
rung vollzogen habe. Das Vertrauen in 
die Polizei und der Respekt gegenüber 
der Polizei haben gesamtgesellschaft-
lich dramatisch abgenommen. Deut-
lichstes Anzeichen für den Respektver-
lust sei die stetige Zunahme von Gewalt 
gegen Polizeibeamtinnen und -beam-
te (Walter 2016, 3; Braun 2010, 9–10).

Genießen ausgerechnet die Men-
schen, die im Rahmen unseres Zusam-
menlebens für Sicherheit und Ordnung 
sorgen, die unter Gefährdung ihres ei-
genen Leibes und Lebens von Berufs 
wegen anderen Menschen helfen, tat-
sächlich immer weniger Rückhalt und 
Wertschätzung in unserer Gesellschaft? 
Wird ihr Dienst am Gemeinwohl nicht 
mehr angemessen honoriert und sinkt 
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sogar das Vertrauen in sie? Sollten die-
se Behauptungen zutreffend sein, so 
wäre zu klären, welche gesellschaft-
lichen Entwicklungen und Wertever-
schiebungen dafür verantwortlich sind. 
Zugespitzt ließe sich fragen, ob Poli-
zeibeamtinnen und Polizeibeamte in 
unserer bzw. durch unsere Gesellschaft 

immer häufiger Verletzungen ihrer 
Menschenwürde und Menschenrech-
te hinnehmen müssen, obwohl gera-
de sie es sind, die sich durch ihr Amt 
dem Schutz und der Verteidigung der 
Menschenwürde und Menschenrechte 
anderer verschrieben haben.

Mangelndes Vertrauen in die Polizei?

Da die aufgezeigten Behauptungen 
durchaus nicht unumstritten sind (Behr 
2012, 1–2), eine ethische Bewertung 
von Sachverhalten aber deren Eindeu-
tigkeit voraussetzt (sofern sie nicht in 
Alternativszenarien erfolgen soll), be-
steht an dieser Stelle Klärungsbedarf. 
Wie dargestellt, lautet eine Behaup-
tung, dass das Vertrauen in die Poli-
zei kontinuierlich abnehme. Dabei stellt 
sich u. a. die Frage, auf welchen Ver-
gleichszeitraum sich diese Beobach-
tung beziehen soll. Zieht man neuere 
Untersuchungen zurate, so lässt sich 
der behauptete Vertrauensverlust zu-
mindest nicht nachweisen. Seit dem 
Jahr 2011 veröffentlicht beispielsweise 
der GfK Verein, eine 1934 gegründe-
te Non-Profit-Organisation zur Förde-
rung der Marktforschung, seinen „Glo-

bal Trust Report“. Alle zwei Jahre wird 
dadurch das Vertrauen der Bevölke-
rung in verschiedene Institutionen er-
fragt. Der Report basiert auf ca. 29.000 
Interviews, die in insgesamt 26 Län-
dern, so auch in Deutschland, durch-
geführt werden. Bei dieser repräsenta-
tiven Umfrage belegt die Polizei hier-
zulande stets den ersten Rang. Jeweils 
80 bis 85 Prozent der Deutschen ver-
trauen demnach ihrer Landespolizei 
(GfK 2017, 1–2). Keiner anderen In-
stitution wird mehr Vertrauen entge-
gengebracht. Mit Blick auf die Gesamt-
bevölkerung kann daher – zumindest 
nach dieser Studie und für den genann-
ten Untersuchungszeitraum – kein Ver-
trauensproblem gegenüber der Polizei 
festgestellt werden, im Gegenteil.

Mangelnder Respekt gegenüber der Polizei?

Blicken wir auf den nächsten Teil-
aspekt, den unterstellten gesellschaft-
lichen Respektverlust der Polizei. Diese 
Unterstellung wird meist mit dem Hin-
weis auf die vermeintlich gestiegene 
Gewalt gegen Polizeibeamte verbun-
den. Bevor der Indikator „Gewalt ge-
gen Polizei“ für sich genommen genau-
er untersucht werden soll, ist auch an 
dieser Stelle ein Blick auf repräsentati-
ve Studien hilfreich. „Seit Jahrzehnten 
erhebt das Institut für Demoskopie Al-
lensbach regelmäßig das Ansehen be-
stimmter Berufe in der Bevölkerung“ 
(Institut für Demoskopie Allensbach 
2013, 1). In der letzten Allensbacher 
Berufsprestige-Skala aus dem Jahr 

2013 belegt die Polizei, wie auch bei 
den vorherigen Untersuchungen, den 
dritten Platz. In der repräsentativen 
Befragung wurden Personen ab dem 
16. Lebensjahr danach befragt, wel-
chen Berufen sie in besonderem Ma-
ße Achtung und Wertschätzung entge-
genbringen. Wenn Achtung und Wert-
schätzung als Synonyme für Respekt 
akzeptiert werden, lässt sich zumindest 
auf Grundlage der Allensbacher Stu-
dien kein gesamtgesellschaftlicher Re-
spektverlust gegenüber der Polizei di-
agnostizieren (Institut für Demoskopie 
Allensbach 2013, 1–2). Auch andere 
Studien untermauern diese Feststellung 
deutlich (Baier, Ellrich 2014, 81–82).

Entwicklung der Gewalt gegen 
Polizei

Wie passen diese Ergebnisse jedoch zu 
der häufig unterstellten Zunahme von 
Gewalt gegen die Polizei, die auch als 
Ausdruck schwindenden Respekts ge-
genüber der Polizei interpretiert wird? 
Die Bochumer Polizistin Tania Kam-
bouri hat für ihr 2015 veröffentlich-
tes Buch „Deutschland im Blaulicht. 
Notruf einer Polizistin“ nicht nur im 
Kollegenkreis viel Aufmerksamkeit und 
Zuspruch erhalten. Darin beschreibt 
Kambouri ihre persönlichen Einsatzer-
fahrungen, die zunehmend von Res-
pektverlust und Gewalt gegenüber der 
Polizei – insbesondere durch männli-
che Täter mit Migrationshintergrund – 
gekennzeichnet seien (Kambouri 2015, 
10). Auch die Polizeigewerkschaften 
beklagen seit Jahren ähnliche Ent-
wicklungen. So eindeutig und – für 
sich genommen – subjektiv wahr Er-
fahrungen wie die von Tania Kambouri 
auch sein mögen, statistisch gesehen, 
ist der Sachverhalt deutlich komplexer.

So wird beispielsweise die soge-
nannte „NRW-Gewaltstudie“ gele-
gentlich als Beleg für den Anstieg der 
Gewalttaten gegen Polizeibeamtinnen 
und -beamte interpretiert. Da diese Stu-
die aus dem Jahre 2013 jedoch Indika-
toren für die Gewalt gegen Polizei ver-
wendet, die in der Form noch bei keiner 
vorherigen Studie Anwendung gefun-
den haben, taugt sie – als in diesem 
Zuschnitt singuläres Ereignis – nicht 
zur Beschreibung einer Entwicklung, 
sondern lediglich zur Exploration ei-
nes Zustandes (Bliesener, Jäger, Klatt 
2013, 11–12). Auch der Verweis auf die 
Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) und 
ihre Ausdeutung im Bundeslagebild des 
Bundeskriminalamtes (BKA) „Gewalt 
gegen Polizeivollzugsbeamtinnen/-
beamte“ schafft nur bedingt Klarheit. 
Grund dafür sind die zum Teil wider-
sprüchlichen Entwicklungen in einzel-
nen Deliktbereichen, die vom BKA un-
ter der Überschrift „Gewalttaten gegen 
Polizeivollzugsbeamte (PVB)“ zusam-
mengefasst betrachtet werden (BKA 
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2016, 6–7). So ist beispielsweise die 
Anzahl der erfassten Fälle von Wider-
stand gegen PVB von 2014 auf 2015 
leicht gesunken (–1,7 %), wohingegen 
vorsätzliche einfache Körperverletzun-
gen gegen PVB deutlich angestiegen 
sind (+6,2 %). In der Summe blieb die 
Anzahl der unterschiedlichen Gewalt-
taten gegen Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamte im Vergleichszeitraum von 
2014–2015 nahezu unverändert (BKA 
2016, 7–15). Da diese Form der gebün-
delten Datenerfassung erst seit 2011 
durch das BKA vorgenommen wird, 
lassen sich damit noch keine langfris-
tigen Entwicklungen aufzeigen (BKA 
2013, 2).

Auch eine 2010 veröffentlichte Stu-
die des Kriminologischen Forschungs-
institutes Niedersachsen hat unter-
schiedliche und in sich widersprüch-

liche Tendenzen in Bezug auf die 
Gewaltentwicklung gegen Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte offenge-
legt. Befragt wurden 22.579 Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamte aus zehn 
Bundesländern zu Gewaltübergriffen 
durch Bürgerinnen und Bürger im Zeit-
raum von 2005–2009. Auf diesem We-
ge wurde im Vergleichszeitraum einer-
seits ein deutlicher Anstieg um 60,1 % 

bei schweren Gewalttaten mit anschlie-
ßend mindestens siebentägiger Dienst-
unfähigkeit festgestellt. Andererseits 
verzeichneten die Wissenschaftler je-
doch auch einen ebenfalls deutlichen 
Rückgang von schweren Gewalttaten 
mit anschließend mindestens zweimo-
natiger Dienstunfähigkeit um 28,8 % 
(Pfeiffer, Ellrich, Baier 2010, 3).

Rückschlüsse und sozialethische Impulse

Welche Rückschlüsse lassen sich aus 
den aufgezeigten empirischen Daten 
in Bezug auf die Stellung der Polizei in 
unserer Gesellschaft ziehen? Zumindest 
mit Blick auf die Gesamtbevölkerung 
kann danach nicht von einem Wert-
schätzungs- und Vertrauensverlust 

die Rede sein. Autorität und Respekt 
von bzw. vor der Polizei werden nicht 
grundlegend geleugnet. Das schließt 
jedoch nicht aus, dass sich das Ver-
halten von einzelnen, problematischen 
Personengruppen innerhalb der Gesell-
schaft in den letzten Jahren im nega-
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tiven Sinne verändert hat. Da Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamte jedoch 
beruflich meist nicht mit dem „Durch-
schnittsbürger“ befasst sind, sondern 
gerade mit den genannten Problem-
gruppen, ist es nachvollziehbar, dass 
eigene Erfahrungen mit dieser Klientel 
als gesamtgesellschaftliche Tendenzen 
interpretiert bzw. empfunden werden. 
So menschlich verständlich diese Ver-
absolutierung spezifischer Erfahrungs-
kontexte auch sein mag, so falsch und 
unangemessen bleibt sie doch mit Blick 
auf die Gesamtheit der Menschen in 
unserem Land. Wenn diese von Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten 
zunehmend bzw. sogar primär als Be-
drohung und Gegner wahrgenommen 
werden, dann wird dies nicht ohne 
Auswirkungen auf das Verhältnis von 
Bürgerinnen und Bürgern zu Polizei-
beamtinnen und Polizeibeamten blei-
ben. Und auch das Selbstverständnis 
und Selbstbild von Polizeibeamtinnen 
und Polizeibeamten könnte sich un-
angemessen und unangebracht nega-
tiv verändern. Vom Bürger in Uniform, 
der Freund und Helfer ist, zum unifor-
mierten Ordnungshüter, der im perma-
nenten (potentiellen) Konflikt mit dem 
Bürger steht.

Eine sozialethische Analyse der 
Stellung der Polizei in der Gesellschaft 
sollte auf die Gefahr einer solch ne-

gativen Dynamik hinweisen und ihr 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten ent-
gegenwirken, um Schaden von der 
Gesellschaft sowie von den beteilig-
ten Institutionen und Personen abzu-
wenden. Das beinhaltet unter anderem 
die Forderungen nach Wahrhaftigkeit 
im Umgang mit statistischem Daten-
material und Sachlichkeit bei der Inter-
pretation von gesellschaftlichen Ent-
wicklungen. Damit soll jedoch keiner 
unangebrachten Verharmlosung nega-
tiver Entwicklungen das Wort geredet, 
sondern eine differenzierte Wahrneh-
mung von partiellen und gesamtge-
sellschaftlichen Entwicklungen unter-
stützt werden.

Eine sozialethische Analyse der 
Stellung der Polizei in der Gesell-
schaft darf eben nicht unberücksich-
tigt lassen, dass es innerhalb unserer 
Gesellschaft sehr wohl einzelne, unter-
schiedliche Personengruppen gibt, die 
mit zunehmender Aggression und Ge-
waltbereitschaft nicht nur der Gesell-
schaft insgesamt, sondern im speziellen 
auch der Polizei als gesellschaftlichem 
Gewaltmonopolisten begegnen. Und so 
sind die berechtigten Klagen einzelner 
Polizistinnen und Polizisten wie auch 
das statistische Lagebild zur Gewalt ge-
gen die Polizei ungeschönt wahr und 
ernst zu nehmen. Der fast schon dog-
matische Streit über die Zu- oder Ab-

nahme von Gewalt gegen Polizei darf 
nicht den Blick auf die faktischen Di-
mensionen verstellen. Denn unabhän-
gig davon, ob die Gewalt in den letzten 
Jahren um einige Prozentpunkte zu- 
oder abgenommen hat, ist nach allen 
seriösen statistischen Erhebungen voll-
kommen unstrittig, dass das Niveau der 
Gewalt gegen die Polizei unerfreulich 
hoch ist. Grundlegende Rechte der Po-
lizeibeamtinnen und Polizeibeamten, 
wie das Recht auf Unversehrtheit von 
Leib und Leben oder die Achtung ihrer 
Menschenwürde, werden dadurch ver-
letzt. Eine Ethik der gesellschaftlichen 
Belange sollte nach den Ursachen für 
diesen Zustand fragen und daran mit-
wirken, geeignete Umgangsformen in 
Bezug auf Prävention, aber auch auf 
Sanktion zu finden.

Fazit

Wie aufgezeigt, sind die Potenziale 
der Polizeiethik als Wissenschaftsdis-
ziplinen noch deutlich ausbaubar. Die 
bisherige individualethische Schwer-
punktsetzung ist zwar grundsätzlich 
berechtigt und nachvollziehbar, sollte 
aber in Forschung und Lehre ergänzt 
werden durch eine angemessene Be-
rücksichtigung sozialethischer Überle-
gungen. Beispielhaft verdeutlicht wur-
de die Relevanz derartiger Überlegun-
gen durch die sozialethische Reflexion 

der Stellung der Polizei in unserer Ge-
sellschaft. Dabei wurde ersichtlich, dass 
eine (auch) sozialethisch orientierte Po-
lizeiethik in diesem Kontext gewisser-
maßen eine doppelte Abwehrbewegung 
zu leisten hat. Einerseits gegen eine 
unsachgemäße und übertrieben nega-
tive Darstellung gesamtgesellschaftli-
cher Entwicklungen, von der eine de-
struktive und sich selbst verstärkende 
Dynamik ausgehen könnte. Anderer-
seits gegen eine ebenso unsachgemäße 

Verharmlosung problematischer Ent-
wicklungen bei spezifischen Perso-
nengruppen, die eine massive Belas-
tung für Polizistinnen und Polizisten 
bedeuten. Eine so verstandene Polizei-
ethik sollte sich konstruktiv in die Be-
mühungen um einen sach- und perso-
nengerechten Umgang mit den aufge-
zeigten gesellschaftlichen Tendenzen 
einbringen.
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Ursula Nothelle-Wildfeuer: Bearing 
Common Witness in a Pluralistic Soci-
ety. Chances and Limitations of an Ec-
umenical Social Ethics

The two big churches have in the 
course of the recent past travelled a long 
but finally successful way towards an ec-
umenical social teaching and social eth-
ics. Despite the frequently pronounced 
doubts concerning a Protestant-Catholic 
basic contradiction in ethical matters, a 
common foundation for an ecumenical 
social teaching has emerged in the deci-
sive areas, namely the epistemology, the 
commitment, the basic anthropology as 
well as the ecclesiology. This foundation 
cannot be reversed without the loss of 
Christian substance and credibility in a 
pluralistic society.

Traugott Jähnichen: Freedom and Jus-
tice. Protestant Traditions of Social 
Market Economy

Social Market Economy has developed 
during World War II and after 1945 as an 
answer to the crises of the economic and 
social system in Germany. It was main-
ly influenced by Protestant economists. 
In doing so, one reverted to social ethi-
cal traditions of both Christian church-
es in order to enable a synthesis of free-
dom and justice. The following contribu-
tion highlights the Protestant traditions. 
The model can work as groundbreaking 
method to cope with current econom-
ic and and social challenges even today. 
That both Christian churches have re-
peatedly emphasized.

Gerhard Wegner: Responsible Capital-
ism. The Social Initiative, the Common 
word and the Politicak Mandate of the 
Churches in Germany.

The social- and economic statements 
of the two great Churches in Germany 

don’t aim at making policies but facilitate 
politics. Focussing on being Christian, the 
want to promote the exchange of differ-
ing viewpoints and support the search for 
compromise. The following contribution 
exemplarily outlines the positions of the 
ecumenical social initiative of 2014 and 
the common word on the economic and 
social situtation in Germany of 1997. The 
contribution of the churches towards a 
general consensus on values and trust as 
well as the specific Christian argumenta-
tion is being identified. Thus, conflicting 
interests can be relativised and the abil-
ity for compromise as a basis of common 
action is emphasized. The price is an of-
ten criticized lack of concretion and clear 
political opinion.

Martin Büscher: Global Economy, Mar-
ket Economy and Management in Cari-
tas and Diakonie. Current Challenges 
for an ecumenical economic and busi-
ness ethics

Ecumenical economic ethics usu-
ally focusses on questions of econom-
ic system, economic fairness or the re-
sults of global business. This paper wants 
to identify challenges of an ecumenical 
economical ethics on two levels which 
are in theological economic ethings are 
hardly combined: the global economic 
level and the business level. The econo-
my-ethical dimension is discussed with 
reference to Pope Francis, to the objec-
tives of Protestant economic ethics and 
to business-ethical activity. Possible ad-
vancement of order-political conditions 
are named: the ethical focus within the 
concept of social market economy, ap-
proaches to a welfare economy as well as 
the initiative for an Ecumenical School 
for Governance, Economics and Manage-
ment. The business-ethical dimension is 
introduced for Caritas and Diakonie by 

the integration of businesses as produc-
tive social systems (St. Gallen Manage-
ment Model).

Peter Schallenberg: In the Service of a 
Successful Life. National Law in Ecu-
menical Social Ethics

Natural law asks for the meaning of 
existence, not just its mere nature. Man 
is good because he participates in God’s 
perfect goodness. By abusing the free-
dom he is granted and the corresponding 
aversion from a fullness of life in God he 
dependant on redemption. The follow-
ing contribution proceeds from the back-
ground of this theological interpretation 
of reality and man’s ability to think be-
yond the borders of his existence. It en-
quires about the role and significance of 
natural law in Christian resp. ecumenical 
social ethics. Among others, it is taken for 
granted that creation and biological na-
ture are by no means identical. The aim 
of Christian social ethics is outlined as 
the demonstration of way toward a suc-
cessful and happy life. In doing so, espe-
cially the individual is being addressed: 
in state, economy and society it is always 
the person in its broken freedom that has 
precedence over the collective.

Christoph Giersch: Social-Ethical Impli-
cations of Police Ethics. The Position of 
the Police in our Society – Shaped by 
Loss of Confidence and Respect?

Police Ethics so far had a focus on in-
dividual-ethical aspects. With the con-
text of police and society in view, an in-
tensified social-ethical reflection of po-
lice aspects in research and teaching 
becomes more imposing. Paradigmati-
cally, the following paper discusses the 
question whether image and status of 
the police in society is getting worse, as 
is frequently contended.
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Ursula Nothelle-Wildfeuer : Témoigner 
en commun dans une société pluraliste. 
Chances et limites d’une éthique sociale 
oecuménique

Au cours du passé récent, les deux 
grandes églises ont déjà fait un chemin 
bien long certes, mais en fin de compte 
courroné de succès, vers une doctrine et 
éthique sociale oecuménique. Malgré les 
doutes souvent exprimés concernant une 
contradiction fondamentale catholique-
protestante au plan de l’éthique, une base 
commune d’une éthique sociale oecumé-
nique s’est cristallisée dans les domaines 
centraux tels l’épistémologie, le caractère 
obligatoire, l’anthropologie sous-jacente 
et l’ecclésiologie. Dans une société plu-
raliste, les deux Eglises ne peuvent plus 
rester au-dessous de ce seuil sans perdre 
crédibilité et substance chrétienne.

Traugott Jähnichen : Liberté et justice. 
Traditions protestantes dans l’écono-
mie sociale de marché

L’économie sociale de marché fut 
développée à l’époque de la deuxième 
guerre mondiale et après 1945 comme 
une réponse aux crises d’ordre écono-
mique et social en Allemagne. Ce sont 
avant tout des économistes protestants 
qui l’ont marquée de leur empreinte. On 
a eu recours à des traditions d’éthique 
sociale des deux églises chrétiennes pour 
faciliter une nouvelle synthèse entre li-
berté et justice. Cet article fait ressortir 
de façon explicite les lignes de tradition 
protestante. De nos jours aussi, ce mo-
dèle peut indiquer le chemin, pour sur-
monter les défis actuels au plan écono-
mique et social. C’est ce que les deux 
églises chrétiennes ont mis en relief à 
plusieures reprises.

Gerhard Wegner : Un capitalisme justi-
fiable. L‘Initiative Sociale, la Déclaration 
Commune et le » mandat politique « des 
Eglises en Allemagne

Par leurs prises de position en matière 
de politique sociale et économique, les 
deux grandes Eglises en Allemagne ne 
cherchent pas à faire de la politique, mais 
à rendre possible la politique. En se réfé-
rant au message chrétien, elles entendent 
établir un dialogue entre des positions di-
vergentes et promouvoir la recherche de 
compromis. Cet article retrace, de façon 
exemplaire, les grandes lignes de l‘Initia-
tive Sociale Oecuménique de 2014 et de 
la Déclaration Commune sur la situation 
économique et sociale en Allemagne, pu-
bliée en 1997. On reconnaît ce que les 
Eglises, partant d’une réflexion spécifi-
quement chrétienne, peuvent contribuer 
à un consensus général sur les valeurs et 
la confiance. Ainsi il est possible de rela-
tiviser des oppositons d’intérêts et d’iden-
tifier comme base d’une action commune 
la capacité à trouver des compromis. Le 
prix en est un manque, souvent critiqué, 
de sens concret et l’esquive de positions 
politques clairs.

Martin Büscher : Economie mondiale, 
économie de marché et management 
dans la Caritas (catholique) et dans la 
Diaconie (protestante). Défis actuels 
d’une éthique oecuménique du point 
de vue de l’économie et de la gestion 
de l’entreprise

Une éthique économique oecumé-
nique se concentre en général sur des 
questions concernant le système écono-
mique, la justice économique et les ré-
percussions d’activités économiques au 
niveau mondial. Cet article entend iden-
tifier les défis d’une éthique économique 
oecuménique sur deux plans qu’on ne 
rapproche guère dans la réflexion théo-

logique sur l’économie : celui de l’éco-
nomie générale et celui de la gestion 
d’entreprise. L’auteur discute les apsects 
d’éthique économique par rapport aux 
réflexions du Pape François, aux objec-
tifs de l’éthique économique protestante 
et à des décisions au niveau de l’entre-
prise. Il désigne des développements pos-
sibles des conditions cadres concernant 
l’ordre socio-politique, à savoir l’orien-
tation éthique du concept de l’économie 
de marché, des points de départs d’une 
économie du bien commun et l’initia-
tive en vue d’une » Ecumenical School 
for Governance, Economics and Manage-
ment «. Recourant au concept de » sys-
tèmes sociaux productifs « (voir le modèle 
de management de l‘Ecole de St. Galles), 
l’auteur introduit, pour la Caritas et la 
Diaconie, la dimension de l’éthique de 
la gestion de l’entreprise.

Peter Schallenberg : Au service d’une 
vie qui réussit. Le droit naturel dans 
l’éthique sociale oecuménique

Le droit naturel pose la question de 
la finalité de l’être, non pas celle de sa 
simple nature. L’homme est bon à cause 
de sa participation à la bonté parfaite de 
Dieu. Par le mauvais usage de la liberté 
qui lui est accordée et le refus de la plé-
nitude de vie en Dieu, qui en découle, 
l’homme a besoin de la rédemption. Cet 
article part du fond de cette interpréta-
tion théologique ainsi que de la capacité 
de l’homme à aller, par la pensée, au-delà 
des limites de son existence. Il interroge 
le rôle et la signification du droit naturel 
dans l’ethique chrétienne voire oecumé-
nique. On prend comme hypothèse, par-
mi d’autres, que création et nature biolo-
gique ne sont en aucun cas identiques.. 
Selon l’esquisse donnée dans l’article, le 
but de l’éthique sociale chrétienne serait 
d’indiquer des chemins qui mènent à une 
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vie réussie et heureuse. Cela concerne 
avant tout l’individu. Au plans politique, 
économique et social, c’est toujours la 
personne, dans sa liberté fragile de faire 
le bien, qui a la priorité par rapport au 
collectif.

Christof Giersch : Implications d’éthique 
sociale dans l’éthique policière. La posi-
tion de la police dans nos sociétés, mar-
quée par une perte de confiance et un 
manque de respect ?

A ce jour, l’éthique policière est cen-
trée sur des aspects individuels. Vu le 
rapport société – police, il paraît néces-

saire de renforcer, dans l’enseignement 
et dans la recherche universitaires, une 
réflexion d’éthique sociale sur certains 
aspects de la police. L’article examine de 
façon exemplaire la question de savoir si 
en effet, comme on le prétend souvent, 
l‘ image et la position de la police dans 
la société vont en se dégradant.
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